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Editorial

Auf ein Wort: Aktuelle steuerpolitische Einschätzungen aus Sicht des HLBS

Rechtsanwalt Hans-Josef Hartmann, Geschäftsführer des Hauptverbands der  
landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen e.V. (HLBS), Berlin

Noch ist unklar, wann eine neue Bundesregierung gebildet wird  – und wie 
diese aussehen wird. Was wird uns im Finanzressort personell beschert und 
was wird inhaltlich geboten? Finanzminister Dr. Schäuble hat sich mit Re-

formansätzen im Unternehmenssteuerrecht in der abgelaufenen Legislaturperiode 
sehr zurückgehalten und sich auf notwendige rechtgestaltende Einzelmaßnahmen 
beschränkt. Dies war für eine Zeitperiode der Konsolidierung sicher richtig und lag 

auch im Interesse einer allgemeinen Beruhigung an der „Steuerfront“, die dennoch die Steuerbürger und 
ihre Berater mit vielen verwaltungstechnischen Änderungen der Modernisierung des Steuerverfahrens-
rechts und den Anforderungen an den digitalen Datentransfer in hohem Maße beschäftigt.

Erste Forderungen zu steuerrechtlichen Änderungsmaßnahmen werden jetzt öffentlich diskutiert, ohne 
dass hier bereits ein tragfähiges Konzept erkennbar wird: Die Bürger sollen eine steuerliche Entlastung 
erhalten, der Solidaritätszuschlag soll stufenweise abgebaut und nach bald 25 Jahren seiner Existenz 
abgeschafft werden, der Mietwohnungsbau soll durch Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen 
steuerlich gefördert werden. Schöne Wunschvorstellungen stehen da ins Haus! Wie aber sieht die Realität 
aus? Hier ist erst einmal eine kritische Bestandsaufnahme geboten:

Die Lastenverteilung bei der Einkommensteuer befindet sich schon länger in einer nicht mehr zumut-
baren Schieflage. Leichtfertig wird einer Höherbesteuerung der „Besserverdienenden“ das Wort geredet, 
ohne dass eine realitätsnahe Analyse darüber stattfindet, welche Maßstäbe dabei in Betracht zu ziehen 
sind. Blickt man auf die bislang bekannt gewordenen Vorstellungen, so soll der Höchststeuersatz bei 
einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 € (Ledige) ansetzen. Das trifft schon den gut verdienen-
den Facharbeiter und auch eine Vielzahl erfolgreicher Inhaber von kleinen und mittelständischen Hand-
werks- und Gewerbebetrieben. Hat man vergessen, dass der Höchststeuersatz bereits seit Jahrzehnten im 
Wesentlichen kaum verändert wurde und damit stillschweigend und in steigendem Maße immer mehr 
Bürger erfasst? Das Wort von der „kalten Progression“ ist da nur eine allzu harmlose Umschreibung für 
die Unfähigkeit der politisch Verantwortlichen, die Bürger bei der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflich-
ten fair zu behandeln. Die Bundesrepublik Deutschland hat in Europa fast ein Alleinstellungsmerkmal in 
der unredlichen Behandlung seiner Steuerbürger. Während in einer Mehrzahl der europäischen Länder 
eine regelmäßige Anpassung der Steuertarife an die Inflationsentwicklung stattfindet, begnügt man sich 
in der politischen Diskussion hierzulande leichtfertig damit, dass eine Tarifregelung auf „Rädern“ nicht 
wünschenswert ist. Mit dieser Bezeichnung diskreditiert man jede sachlich gebotene Regelung, die in 
anderen europäischen Ländern im Interesse einer ausgewogenen Steuergerechtigkeit längst Standard ist. 
Seit 1965 bewegt sich der Höchststeuersatz zwischen 110.000 und 120.000 DM, wenn auch bei Steuersät-
zen, die sich in dieser langen Zeitspanne von 53 %, über 56 % bis heute 42 % bewegen. Deren Anpassung 
von Zeit zu Zeit ist aber nur unvollkommen dazu geeignet, ein Belastungsungleichgewicht auf lange Sicht 
aufzufangen. In Euro umgerechnet beträgt der damalige Höchstsatz nach heutigem Maßstab 60.000 €. 
Aktuell liegt der Spitzensteuersatz von 42 % für einen Ledigen bei einem zu versteuernden Einkommen 
von 56.000 €. Nach einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft müssen diesen mittlerweile 
rund 2,4 Millionen Arbeitnehmer zahlen – doppelt so viel als noch im Jahr 2005. 

Berücksichtigt man in dem Zeitraum von 1965 bis heute einen Kaufkraftverlust durch Preissteigerungs-
raten von insgesamt 284 %, dann dürfte ein Höchststeuersatz erst gar nicht unter einem zu versteuernden 
Einkommen von 170.400 € ansetzen! Dies wäre eine realitätsnahe Bezugssetzung, um einen sogenannten 
„Besserverdienenden“ zu definieren. Hier gibt es augenscheinlich viel nachzuholen, will man nicht weiter 
die Mehrzahl der Leistungsträger verprellen, die die Lasten der Gesellschaft als Steuerzahler maßgeblich 
tragen. Es bleibt zu hoffen, dass sich hier etwas in der Finanzpolitik bewegt.

Ein weiteres Beispiel für unausgewogene steuerliche Belastungen ist die in den Bundesländern unre-
flektierte Steuererhöhungspraxis bei der Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren. Blickt man auf 
das immer geringer werdende Niveau der Rentenbezüge, von der die junge Generation und die Familien 
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im Alter massiv betroffen sein werden, kommt es blankem Hohn gleich, in der Politik der Eigenvorsorge 
durch die Schaffung von Wohnungseigentum das Wort zu reden, um den Bürgern, die sich um eben diese 
Form der Eigenvorsorge kümmern, gleichzeitig die hierfür verfügbaren Mittel über die geradezu inflati-
onäre Grunderwerbsteuer wieder zu entziehen. Auch hier ist das Maß der Redlichkeit in der politischen 
Diskussion aus dem Rahmen gefallen und bedarf einer dringenden Korrektur!

Da sind wir dann auch schon beim Solidaritätszuschlag. Dieser war maßgeblich dazu gedacht, die Er-
neuerung der Infrastruktur in den ostdeutschen Bundesländern zu finanzieren. Heute steht die Erneue-
rung der Infrastruktur im ganzen Land an. Die aufgebauten Strukturen im Osten bedürfen bereits einer 
Reparatur, wo sie anderswo im Land lange völlig vernachlässigt wurden. Viel zu lange hat man es ver-
säumt Straßen, Brücken, Schiene und Bahn, aber auch öffentliche Gebäude (Schulen, Verwaltungsge-
bäude u. a.) in einem benutzbaren Zustand zu erhalten. Zur Behebung der Versäumnisse reichen heute 
nicht einmal mehr die nicht zweckgebundenen Mittel des Solidaritätszuschlags aus. Hier ist politischer 
Mut zum Umdenken und eine kritische Bestandsaufnahme gefordert, die auch ohne die Erhebung einer 
„Sonderabgabe“ zu tragfähigen Ergebnissen bei der Finanzierung notwendiger Maßnahmen im ganzen 
Land kommt. Der Solidaritätszuschlag ist da längst nicht mehr das geeignete Mittel, um Finanzierungslö-
sungen zu begründen. Er hat seine Berechtigung längst überlebt. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die 
Vorstellungen in der Finanzpolitik auch hier entwickeln.

Geben wir die Hoffnung nicht auf, dass der politische Gestaltungswille auch mit notwendigen Kompro-
missen ausreicht, tragfähige Lösungen zu erarbeiten und richtungweisende Fortschritte in der Finanzpo-
litik zu erreichen.

Berlin, im Dezember 2017
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Meldungen

Zehn Neuerungen für 2018
Mit dem neuen Jahr warten auf die Bauern auch eine ganze 
Reihe neuer Regeln. Von Änderungen für Saisonarbeiter bis 
zur Steuererklärung gibt es einige erwähnenswerte Informa-
tionen ab. Wir stellen Ihnen zehn wichtige Neuerungen vor.

Ab 2018 ist der Mindestlohn von aktuell 8,84  € verbind-
lich für jeden Arbeiter. In der Landwirtschaft endet damit die 
dreijährige Übergangsfrist. Allerdings gilt seit November 2017 
auch der höhere Mindestentgelt-Tarifvertrag von 9,10  €. So 
sind die 8,84 € nur für neue Arbeitsverhältnisse ab dem 1. Janu-
ar 2018 zu zahlen. Ein Arbeitgeber muss mit dem Arbeiter eine 
schriftliche Regelung im Arbeitsvertrag oder eine nachträgliche 
Zusatzvereinbarung treffen, wenn er weniger zahlen will.

Für Saisonkräfte ändern sich neben dem Mindestlohn auch 
die Regeln für die Sozialversicherung. Mit der Saisonbeschäf-
tigung endet künftig auch die Krankenversicherungspflicht. Die 
Versicherung besteht nur weiter, wenn der Beschäftigte inner-
halb von drei Monaten einen ständigen Wohnsitz in Deutsch-
land hat. Um Fehler zu vermeiden, werden Saisonkräfte bei der 
Krankenversicherung explizit als solche angemeldet.

Die EEG-Umlage sinkt. Stromverbraucher müssen für die Dif-
ferenz zwischen Börsenstrompreis und Einspeisevergütung nun 
6,792 ct/kWh zahlen. Für 2017 lag die Umlage bei 6,88 ct/kWh.

Im Rahmen des Düngepakets tritt 2018 die Stoffstrombi-
lanzverordnung in Kraft. Bestimmte Betriebe müssen ab 2018 
die Zu- und Abfuhr von Stickstoff und Phosphat bilanzieren. 
Die Betriebe können wählen zwischen einem pauschalen Bi-
lanzwert von 175 kg N/ha oder einer Stoffstrombilanz auf 
Grundlage des betriebsindividuellen Bilanzwerts.

Auf Greeningflächen sind 2018 zusätzliche Kulturen erlaubt. 
Künftig können Durchwachsene Silphie, Miscanthus und Legu-
minosenmischungen angebaut werden. Der Gewichtungsfaktor 
bei Leguminosen steigt von 0,7 auf 1,0. Chemische Pflanzen-
schutzmittel sind auf Greeningflächen grundsätzlich verboten.

Kurz vor Ende des Jahres 2017 gab die Bundesregierung 
eine Prognose über die Altersversorgung der Landwirte (AdL) 
heraus. Ab 2018 werden die Beiträge im Westen um zwei, im 
Osten um ein Prozent steigen. Bis zum Jahr 2025 sollen die 
Beiträge in Ost und West angeglichen sein. Grund dafür ist eine 
abnehmende Anzahl der Einzahler.

Produzenten von Novelfood genießen zu Beginn des Jahres 
mehr Rechtssicherheit. Die neue Novel Food-Verordnung (EU) 
2015/2283 wurde 2015 eingeführt und ist ab dem 1. Januar 
2018 verbindlich. Sie betrifft exotische Samen und Früchte wie 
Chiasamen oder mit neuen Verfahren hergestellte Lebensmittel 
wie UV-behandelte Bäckerhefe. Mit den neuen Bestimmungen 
sollen der Begriff präzisiert und die Zulassungsverfahren ge-
strafft werden. Lebensmittel von geklonten Tieren fallen über-
gangsweise ebenso unter die neue Regelung.

Ab diesem Jahr gilt eine neue Feuerstättenverordnung. Da-
her dürfen viele ältere Kamin- und Kachelöfen aus den Jahren 
vor 1985 nicht mehr betrieben werden. Zwar können über neu-
ere Filter bestimmte Staubemissionen verringert werden, doch 
gilt das nicht für die CO2-Werte. Daher kommt ein neuer, ener-
gieeffizienter Ofen in den meisten Fällen wohl billiger.

Auch bei der Einkommensteuer ändern sich für Steuerzahler 
ab dem Veranlagungszeitraum 2018 einige Details. Die Steuer-
erklärung kann von Unternehmern nun nicht allein in Papier-
form, sondern muss generell elektronisch abgegeben werden. 
Die Abgabefristen werden verlängert, doch gleichzeitig dro-
hen Verspätungszuschläge schneller. Wer eine Steuererklärung 
verpflichtend abgeben muss, hat ab dem Steuerjahr 2018 eine 
Frist bis zum 31. Juli 2019. Für Land- und Forstwirte gelten fol-
gende neue Abgabefristen: für nicht beratene gilt der 31. Janu-
ar 2020 und für beratene Landwirte der 31.7.2020 (vgl. Aufsatz 
von Opitz in AgrB 6/2017, S. 396 ff.). 

Der Online-Handel ist in Deutschland nicht mehr wegzu-
denken. Ab August 2018 gibt es den Ausbildungsberuf „Kauf-
leute im E-Commerce“. Wegen der fehlenden Beratungssitua-
tion durften Online-Versandhäuser bisher nicht ausbilden. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre und wird klassisch dual in Betrieb 
und Berufsschule fortgeführt. Der Handelsverband Deutsch-
land rechnet mit 1.000 Ausbildungsstellen im ersten Lehrjahr.
Quelle: www.agrarzeitung.de

Elektronische Steuererklärung 
ELSTER: Wegfall der komprimierten 
Steuererklärung

Die Digitalisierung in der Finanzverwaltung schreitet weiter 
voran. Ab dem 1. Januar 2018 wurden Neuerungen bei der 
elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen für Un-
ternehmer sowie bei der Übermittlung durch Angehörige der 
steuerberatenden Berufe (Steuerberater, Lohnsteuerhilfever-
eine etc.) wirksam, die den Prozess der Digitalisierung weiter 
unterstützen.

Beginnend mit den Steuererklärungen für das Jahr 2017 
können Unternehmenssteuererklärungen, wie z. B. die Umsatz-
steuererklärung oder die Gewerbesteuererklärung, nur noch 
mit einem ELSTER-Zertifikat übermittelt werden (authentifizier-
te Übermittlung). Die „komprimierte Steuererklärung“, bei der 
noch zusätzlich ein unterschriebener Papierausdruck für die 
Finanzverwaltung erforderlich war, entfällt.

Weiterhin dürfen Einkommensteuererklärungen für das Jahr 
2017, die gesetzlich verpflichtend elektronisch zu übermitteln 
sind und unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerbe-
ratenden Berufe erstellt werden, ebenfalls nur noch mit einem 
Zertifikat an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

Für steuerlich nicht beratene Steuerbürger, die keine Un-
ternehmer sind und ihre Einkommensteuererklärungen eigen-
ständig erstellen, ändert sich nichts. Um alle Vorteile der elekt-
ronischen Steuererklärung, wie z. B. den Belegabruf, nutzen zu 
können, empfiehlt die Finanzverwaltung jedoch die Nutzung 
eines ELSTER-Zertifikats.

Das kostenlose ELSTER-Zertifikat erhalten Interessierte 
mit der Registrierung bei „Mein ELSTER“ unter www.elster.
de. Da der Registrierungsprozess bis zu 14 Tage in Anspruch 
nehmen kann, sollten die von der Neuregelung betroffenen 
Unternehmer und Angehörige der steuerberatenden Berufe 
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frühzeitig die Registrierung vornehmen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter www.elster.de oder von Ihrem Wohn-
sitzfinanzamt.
Quelle: Landesamt für Steuern Niedersachsen

Rechtslage für Gülle-Anlagen 
verschärft
Im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen zur 
Lagerung von Jauche und Gülle, Heizöllagertanks, Tankstel-
len oder Industrieanlagen können erhebliche Gefahren für 
die Gewässer ausgehen. Deshalb hat der Bund dafür strikte 
Regelungen getroffen, die dem Vorsorgeprinzip Rechnung 
tragen. 

Die wesentlichen Regelungen für derartige Anlagen finden 
sich im Wasserhaushaltsgesetz. Diese Anforderungen werden 
nunmehr durch das Inkrafttreten der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
des Bundes abgelöst. Die Verordnung regelt die Einstufung 
von Stoffen und Gemischen nach ihrer Gefährlichkeit, die 
technischen Anforderungen, die beispielsweise JGS-Anlagen 
erfüllen müssen, die mit diesen Stoffen und Gemischen um-
gehen, sowie die Pflichten der Betreiber dieser Anlagen. Die 
bisher geltende Länderverordnung werde damit unwirk-
sam, teilt das Agrarministerium für Nordrhein-Westfalen 
(MULNV) in einem Schreiben an die Bezirksregierungen, un-
teren Wasserbehörden und die Landwirtschaftskammer mit.  
Damit entfallen auch die im März 2017 mit der Änderungs-
verordnung zur JGS-Anlagen-Verordnung eingeführten Be-
treiberpflichten (Verschlusssicherung, Anzeigepflicht, Bera-
tungspflicht). Das MULNV weist darauf hin, dass der mit der 
Verordnung verfolgte Schutzzweck, insbesondere der Schutz 
kleinerer Gewässer im ländlichen Raum, weiter auf der Agenda 
stehe.
Quelle: www.agrarzeitung.de

Milchhilfe ging in Hessen  
an Reiterhöfe
Der Landesrechnungshof rügt die schwarz-grüne Landesre-
gierung. Der Grund sind fehlgeleitete Fördergelder. Die So-
forthilfe für Milchbauern sei etwa auch an Reiterhöfe und 
andere Betriebe geflossen.

Die vom Landesrechnungshof monierte, fehlgeleitete Summe 
ist alles andere als gering: Von den 5 Mio. €, die das Land Hessen 
bereitstellte, gingen rund 1,5 Mio. € an Landwirte, die keine Milch-
bauern und deshalb von der Krise auch nicht betroffen waren.  
Schuld an dieser Panne ist aus Sicht des Rechnungshofs ein fal-
sches Förderprogramm: Statt für die Milchmarktkrise ein neu-
es zu schaffen, habe die Landesregierung 2016 auf ein schon 
bestehendes Programm („Ausgleichszahlungen in benachtei-
ligten Gebieten“) gesetzt. Ausschlaggebendes Förderkriterium 
bei diesem Programm sei jedoch nicht die Zahl der Milchkühe 
gewesen, sondern der Grünlandanteil.
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– Beliebig viele Betriebe aus 
 Landwirtschaft und Gewerbe

– Unterschiedliche Rechtsformen

Dazu benötigen Sie lediglich eine 
neue Betriebsnummer.

Was Sie in 
ADNOVA finance 
gebucht haben,
das können Sie mit 
ADNOVA finance 
konsolidieren!

SOFTWARE . SERVICE . SICHERHEIT

ADNOVA finance
Konsolidierung

Anzeige



6

AgrB 1-2018

Meldungen

teilen erwerben. In immer größeren Anteilen geht dabei auch 
Eigentumsfläche der Unternehmen auf die neuen Eigentümer 
über. Die Investoren sind zumeist überregional aktiv. Das hat 
eine Studie des Thünen-Instituts jetzt ergeben. 

In der Studie wurden 853 Agrarunternehmen verschiede-
ner Rechtsformen (GmbH, GmbH & Co. KG, Genossenschaft, 
Aktiengesellschaft) in zehn ostdeutschen Landkreisen dar-
aufhin untersucht, wer die aktuellen Kapitaleigentümer sind 
und welche Veränderungen der Eigentümerstruktur seit 2007 
stattgefunden haben. Die Studie knüpft an eine Untersuchung 
aus dem Jahr 2015 an. Sie beinhaltet zwei zusätzliche regiona-
le Fallstudien in Brandenburg und stellt auch in den anderen 
Fallregionen die aktuellen Entwicklungen bis Anfang 2017 dar. 

Überregional aktive Investoren (das heißt Kapitaleigentü-
mer, die nicht vor Ort wohnen) besitzen mittlerweile die Ka-
pitalmehrheit in 34 % aller untersuchten Unternehmen. Diese 
bewirtschaften 25  % der von juristischen Personen bewirt-
schafteten Landwirtschaftsfläche in den Fallregionen. Jeweils 
die Hälfte der Fläche entfällt auf landwirtschaftsnahe Inves-
toren (überwiegend Landwirte aus anderen Bundesländern) 
sowie auf nichtlandwirtschaftliche Investoren aus verschie-
densten Wirtschaftsbereichen. Im betrachteten Zehnjahres-
zeitraum sind in 155 Fällen die Kapitalmehrheiten auf neue 
Eigentümer übergegangen. In 72 % dieser Fälle sind die Käufer 
überregional aktive Investoren. Die Zahlen der Fallregionen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg liegen deutlich 
über dem Gesamtdurchschnitt.  

Immer mehr Fläche, die von juristischen Personen bewirt-
schaftet wird, ist deren Eigentum, immer weniger ist gepach-
tet. Lag der Eigentumsanteil im Jahr 1999 nach Angaben der 
Statistik noch bei 5  %, ist er bis 2016 auf 25  % angewach-
sen. Folglich geht über den Kauf von Kapitalanteilen an Ag-
rarunternehmen immer mehr Eigentumsfläche indirekt auf 
die neuen Investoren über. Während der Kauf von Landwirt-
schaftsfläche nach dem Grundstückverkehrsgesetz behördlich 
genehmigt werden muss, sind die sogenannten Share Deals 
bislang nicht gesetzlich reguliert. „Die Entwicklung führt dazu, 
dass das Grundstückverkehrsgesetz in Ostdeutschland fak-
tisch zunehmend an Wirksamkeit verliert“, sagt Andreas Tietz, 
Wissenschaftler am Thünen-Institut für Ländliche Räume und 
Autor der Studie.  

Die Studie „Überregional aktive Kapitaleigentümer in ost-
deutschen Agrarunternehmen: Entwicklungen bis 2017“ ist als 
Thünen-Report 52 erschienen. Sie ist als kostenfreier Down-
load unter https://www.thuenen.de/media/publikationen/
thuenen-report/Thuenen-Report_52.pdf erhältlich.
Quelle: Thünen-Institut

BVVG regelt Direkterwerb neu
Seit 2010 gelten die Privatisierungsgrundsätze der BVVG. Ab 
2018 gibt es auf Wunsch der ostdeutschen Länder einige Än-
derungen. 

In einer Protokollnotiz ist nun geregelt, dass ab 1. Januar 
2018 ein Unternehmensverbund mit mehreren rechtlich selbst-

Milchviehhalter gingen leer aus
So hätten von den Soforthilfen für Milchbauern auch Schä-

fereibetriebe, Reiterhöfe, Pensionspferdehalter und sogar der 
Landesbetrieb Hessen-Forst profitiert. Darüber hinaus hätten 
Milchbetriebe, die außerhalb benachteiligter Gebiete lagen, 
keine Fördermittel erhalten, so der Rechnungshof am 2.11.2017 
in seinem Bericht.

Die Panne in Zahlen
Insgesamt seien 30 Prozent der Mittel nicht bei denen an-

gekommen, die gefördert werden sollten. 60 Prozent der Emp-
fänger seien nicht von der Milchmarktkrise betroffen gewesen. 
„Die Soforthilfe für Milchbauern führte zu Streuverlusten: Man-
che Betroffene erhielten nichts; manche Nichtbetroffene erhiel-
ten Förderung!“, monierte der Präsident des Landesrechnungs-
hofs Walter Wallmann. 
Quelle: www.agrarzeitung.de

Landwirte investieren wieder  
in Erneuerbare Energien
Investitionen der Landwirte legen in den Bereichen Wind-
kraft und Photovoltaik wieder zu. Biogasanlagen behaupten 
sich im Vergleich zum Vorjahr nur knapp, berichtet die Agen-
tur für Erneuerbare Energien (AEE). 

Im Vergleich zu 2016 habe sich das Investitionsvolumen der 
Landwirte in die Windkraft annähernd verdoppelt und soll 2017 
einen Umfang von rund 290 Mio. € erreichen, heißt es in einer 
Mitteilung der AEE. Die geplanten Investitionen in Photovol-
taikanlagen sollen in ähnlicher Größenordnung bei 291 Mio. € 
liegen. Damit werde annähernd der Wert des Jahres 2013 er-
reicht, heißt es weiter. In den Folgejahren hatten die Investiti-
onen stark abgenommen und 2016 einen Tiefpunkt erreicht. 
Rund 1,4 Mrd. € werden die Landwirte nach Angaben der AEE 
im Jahr 2017 in Erneuerbare Energien investieren. Im Jahr 2010 
belief sich das Volumen noch auf knapp 7 Mrd. €. Das heute 
wieder verstärkt feststellbare Interesse der Landwirte für Pho-
tovoltaikanlagen gehe häufig einher mit Investitionen in eine 
modernere Viehwirtschaft. So eigneten sich die großflächigen 
Dächer großer Rinder-Laufställe ausgezeichnet zur Installation 
von Solaranlagen, so die AEE.
Quelle: www.agrarzeitung.de

Ostdeutsche Agrarunternehmen 
immer häufiger im Besitz von 
Ortsfremden 

Neue Studie des Thünen-Instituts zeigt: In einem Drittel aller  
untersuchten 853 Agrarunternehmen besitzen überregional 
aktive Investoren die Kapitalmehrheit 

Agrarunternehmen in den ostdeutschen Bundesländern ha-
ben häufig die Rechtsform einer juristischen Person. Investoren 
können solche Unternehmen durch den Kauf von Kapitalan-
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ständigen Pächtern in Summe nur einmal bis zu 450 ha land-
wirtschaftliche Fläche direkt von der BVVG erwerben kann.

In Sachsen-Anhalt beträgt diese Obergrenze weiterhin 
100 ha. Die jetzt vorgenommene Präzisierung basiert auf der 
Berechtigung für Inhaber von langfristigen BVVG-Pachtverträ-
gen, die innerhalb bestimmter Grenzen die Pachtflächen direkt 
erwerben können. Die Darlegungspflicht über das Bestehen 
relevanter Beteiligungen trägt jeweils der erwerbsberechtigte 
Pächter. Wie bisher wird auf die Obergrenze auch ein bereits 
erfolgter Direkterwerb von Flächen nach den PG 2010 und dem 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) ange-
rechnet.

Hintergrund ist, dass die für den Direkterwerb landwirt-
schaftlicher Flächen nach den PG 2010 geltenden Obergrenzen 
von bis zu 450 ha, in Sachsen-Anhalt bis zu 100 ha, die bisher 
ausschließlich für den jeweiligen Pächter galten, in der Vergan-
genheit in Einzelfällen dann überschritten werden konnten, 
wenn mehrere dieser berechtigten Pächter Teil eines gemein-
samen Unternehmensverbunds waren.

Nur noch rund 135.000 ha zu vergeben
Die BVVG ist eine bundeseigene Gesellschaft und für die 

Privatisierung ehemals volkseigener land- und forstwirtschaft-
licher Flächen zuständig. Sie hat laut Stand vom 30. November 
2017 in den neuen Bundesländern noch insgesamt 135.000 ha 
zu privatisieren, darunter etwa 127.000 ha landwirtschaftliche 
Fläche.
Quelle: www.agrarzeitung.de

Bundesnetzagentur: EEG schüttet 
24,4 Mrd. € an Energiewirte aus
Niedersachsen erzeugt den meisten Ökostrom. Bayern aller-
dings streicht die größte Fördersumme ein.

Die Zahlungen an alternative Stromproduzenten betrugen 
2016 rund 24,4 Mrd. €. Mit 10,2 Mrd. € an Fördergeldern aus 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erfährt der Solar-
strom die größte Unterstützung. Auf Platz zwei folgt die Förde-
rung von Energie aus Biomasse mit knapp 7 Mrd. €. Die Wind-
energie an Land erhielt Zahlungen über 4,7 Mrd. €. Das geht 
aus den neuesten Zahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 
2016 hervor. 

In Niedersachsen wird mit 25,7 Terawattstunden der meiste 
Ökostrom erzeugt. Allerdings erhält Bayern die meiste Förde-
rung, obwohl der Freistaat mit 24,6 Terawattstunden weniger 
Strom liefert. Das liegt an der unterschiedlichen Zusammen-
setzung des erzeugten Ökostroms. Die Bayern gewinnen mehr 
Strom aus der höher vergüteten solaren Strahlungsenergie. Das 
süddeutsche Bundesland erhielt insgesamt 5,4 Mrd. €. Nieder-
sachsen speist dagegen am meisten Energie aus der geringer 
vergüteten Windenergie ein. Niedersachsen erhielt 2016 eine 
Ökostromvergütung von rund 3,5 Mrd. €. Insgesamt gibt es in 
Deutschland 1,673 Mrd. EEG-Anlagen. Solarstrom macht mit 
1,623 Mrd. Anlagen den größten Anteil aus. Darüber hinaus 
gibt es knapp 27.000 Windmühlen an Land und auf See sowie 
14.367 Biomasse-Anlagen.

nlb
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Der Gesamtverband der Deutschen land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. (GLFA) und die Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) haben eine 
Bundesempfehlung für Landarbeiter beschlossen. Demnach 
werden die Löhne und Gehälter ab dem 1.  Januar 2018 um 
3 Prozent, ab dem 1. Januar 2019 um 2,5 Prozent und ab dem 
1.  Januar 2020 um weitere 1,5  Prozent angehoben. Die Bun-
desempfehlung soll bis Mitte 2020 gelten. Die Tarifhoheit liegt 
bei den Mitgliedsverbänden des GLFA, teilte der Verband mit. 
Nunmehr komme es darauf an, die Inhalte der Bundesempfeh-
lung zügig in regionalen Verhandlungen mit der IG BAU um-
zusetzen.

Zuletzt gab es im Juli 2014 eine Lohnerhöhung für Beschäf-
tigte in der Land- und Forstwirtschaft. Daher haben sich GLFA 
und IG BAU darauf geeinigt, zum Ausgleich alle Lohngruppen in 
den regionalen Tarifverträgen auf Basis der am 30. Juni 2015 gel-
tenden Tariflöhne vorab rechnerisch um 3 Prozent zu erhöhen. 
Der Lohn in der untersten Lohngruppe beträgt ab dem neuen 
Jahr 9,10 € pro Stunde. Ab dem 1. Januar 2019 gilt der Betrag 
des gesetzlichen Mindestlohns.

Zwei Varianten für flexiblere Arbeitszeiten
Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sieht die Bundesemp-

fehlung zwei Ausgestaltungen vor. Kernpunkte sind dabei eine 
Jahresarbeitszeit von 2.088 Stunden, eine durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden sowie eine Verstetigung 
des Monatseinkommens.

Der Präsident des GLFA, Martin Empl, sieht die Bundes-
empfehlung als positives Signal für eine kooperative Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den 
Betrieben an. Die Arbeitgeber würden damit die Arbeit der Be-
schäftigten anerkennen und ihr Engagement würdigen. Auch 
mit der Empfehlung, die Ausbildungsvergütungen überpropor-
tional zu erhöhen, komme zudem der Wille zum Ausdruck, den 
Ausbildungsberuf Landwirt attraktiv zu halten und Nachwuchs 
zu sichern.
Quelle: www.agrarzeitung.de

Beschleunigter Netzausbau 
erfordert breitere Akzeptanz
DBV: Wiederkehrende Akzeptanzzahlungen können Netzre-
gulierungskosten reduzieren

Der Deutsche Bauernverband (DBV) fordert die Politik er-
neut auf, die Anliegen der Grundeigentümer sowie der Land- 
und Forstwirte beim Netzausbau zu berücksichtigen. Für die 
dauerhafte Bereitstellung ihrer Flächen sollten den Eigentü-
mern zusätzlich zu den lediglich einmaligen Dienstbarkeitsent-
schädigungen wiederkehrende Zahlungen eingeräumt werden, 
um die Akzeptanz bei den unmittelbar Betroffenen zu erhöhen 
und vor allem eine Beschleunigung des Netzausbaus zu errei-
chen, so die Forderung des DBV. 

Die jüngsten Äußerungen des Übertragungsnetzbetreibers 
TenneT und der Bundesnetzagentur unterstreichen nach An-
sicht des DBV die Dringlichkeit eines schnellen und konse-

Der Bericht enthält auch erstmals Statistiken zu den Aus-
schreibungen. Der Zubau bei den Biomasseanlagen fällt erwar-
tungsgemäß dünn aus. In der ersten Gebotsrunde im Septem-
ber 2017 wurde für 24 Anlagen der Zuschlag über eine Leistung 
von 27,5 MW erteilt. Der Löwenanteil bei der Biomasse ging 
mit 14 MW nach Bayern.
Quelle: www.agrarzeitung.de

EU-Ministerrat beschließt 
Richtlinie Erneuerbare Energien
Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft 
(BDBe) teilt mit, dass der EU-Energieministerrat am 18.12.2017 
seine Position zu der Neufassung der Richtlinie Erneuerba-
re Energien beschlossen hat. Kernpunkt des Beschlusses ist 
die Anhebung des Mindestanteils Erneuerbarer Energien am 
Kraftstoffverbrauch im Verkehr von 10 Prozent im Jahr 2020 
auf 14  Prozent im Jahr 2030. Zur Förderung von Biokraft-
stoffen aus Abfällen und Reststoffen wurde ein bis 2030 auf 
3  Prozent steigender Mindestanteil beschlossen. Diese Bio-
kraftstoffe sollen auf die Erfüllung des Mindestanteils von 
14 Prozent doppelt angerechnet werden können. Die gelten-
de Obergrenze von 7 Prozent für Biokraftstoffe aus Anbaubi-
omasse soll bis 2030 beibehalten werden. 

Norbert Schindler, Vorsitzender des Bundesverbands der 
deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe): „Der Beschluss des 
EU-Energieministerrats über die Neufassung der Richtlinie Er-
neuerbare Energien ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der 
beschlossene Mindestanteil von 14 Prozent Erneuerbarer Ener-
gien am Kraftstoffverbrauch ist die Weichenstellung für eine 
deutliche Senkung der CO2-Emissionen des Verkehrs. Negativ 
ist jedoch die vorgesehene Doppelanrechnung von Biokraft-
stoffen aus Abfällen und Reststoffen. Dadurch werden keine 
CO2-Emissionen vermindert.“ 

Schindler wies daraufhin, dass durch die Beimischung von 
Bioethanol in den Benzinsorten Super, Super E10 und Super Plus 
die CO2-Emissionen effizient und kostengünstig gesenkt wer-
den. Bioethanol hat amtlich festgestellt im Jahr 2016 die CO2-
Emissionen gegenüber fossilem Benzin um 75 Prozent gesenkt. 
Schindler forderte, die in Deutschland derzeit geltende Pflicht, 
die CO2-Emissionen aller Kraftstoffe um 4  Prozent zu senken, 
deutlich zu verschärfen. Nur so könnten die CO2-Emissionen 
des Verkehrs weiter verringert werden. Die erst ab 2020 gelten-
de Pflicht zur CO2-Minderung um 6 Prozent müsse auf das Jahr 
2018 vorgezogen und ab 2020 auf 8 Prozent angehoben werden. 
Quelle: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft

Tarifeinigung in der 
Landwirtschaft erzielt
Höhere Löhne und flexiblere Arbeitszeiten, das sind die Kern-
punkte einer Bundesempfehlung, auf die sich der GLFA und 
die IG BAU am 19. Dezember 2017 verständigt haben. Auch 
die Ausbildungsvergütung soll demnach steigen.
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quenten Netzausbaus. So musste allein TenneT als einer der 
vier großen Netzbetreiber 2017 wegen unzureichender Lei-
tungskapazitäten fast eine Milliarde Euro für sogenannte No-
teingriffe ins Netz zahlen. 

Nach diesen Zahlen kann schon ein um wenige Monate 
beschleunigter Netzausbau die jährlichen Aufwendungen für 
die Netzregulierung in Milliardenhöhe wesentlich reduzieren. 
Die vom DBV geforderten wiederkehrenden Zahlungen an die 
Grundeigentümer sind um ein Vielfaches niedriger und daher 
eine sinnvolle Investition für die Energiewende. 

Darüber hinaus drängt der DBV auf die Vermeidung zusätz-
licher Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch na-
turschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für neue Leitungs-
trassen und bei den anstehenden Erdkabelgroßprojekten auf 
die stärkere Berücksichtigung von Bodenschutzaspekten.
Quelle: Deutscher Bauernverband

„Wirtschaftliche Lage der 
Landwirtschaft hat sich erholt“
DBV-Präsident Rukwied stellte Situationsbericht 2017/18 vor
„Im Wirtschaftsjahr 2016/17 hat sich die wirtschaftliche 
Situation der deutschen Landwirtschaft in wichtigen Be-
triebszweigen erholt. Das Gewinnniveau vor den beiden vo-
rangegangenen Krisenjahren wird allerdings noch deutlich 
verfehlt.“ Dies bilanzierte der Präsident des Deutschen Bau-
ernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, bei der Vorstellung 
des aktuellen DBV-Situationsberichtes 2017/18.

„Im Durchschnitt haben sich die Unternehmensergebnisse 
der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe im Wirtschafts-
jahr 2016/17 um etwa ein Drittel auf 56.800 € je Betrieb verbes-
sert“, stellte Rukwied fest. Dies seien 38.900 € je Arbeitskraft, 
was einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.200  € ent-
spricht. Davon müssen vor Steuern monatlich noch ca. 630 € für 
die Landwirtschaftliche Alters- und Krankenversicherung und 
die existenzsichernden Neuinvestitionen aufgewendet werden. 
Den wirtschaftlichen Daten des aktuellen Situationsberichts 
liegt die Auswertung von 12.076 Jahresabschlüssen des abge-
laufenen Wirtschaftsjahres (01.07. bis 30.06.) zugrunde. 

„Die Betriebe haben nach der Krise vor allem wieder Liqui-
dität aufgebaut. Die Bruttoinvestitionen gingen deshalb um 
11 Prozent auf 51.200 € zurück. Mit durchschnittlich 12.500 € 
wurde wieder Eigenkapital gebildet, nach den beiden Vorjah-
ren mit negativer Eigenkaptalveränderung,“ stellte der Bauern-
präsident fest. Rukwied geht momentan von einer weiteren 
Stabilisierung im laufenden Wirtschaftsjahr 2017/18 aus. „Die 
Hoffnungen liegen auf stabilen europäischen und internatio-
nalen Agrarmärkten“, erklärte er. 

Der Produktionswert der deutschen Landwirtschaft wird im 
Kalenderjahr 2017 auf 57,1 Mrd. € steigen, also um 8 Prozent 
gegenüber Vorjahr. Ursache sind hauptsächlich die Entwicklun-
gen in den Märkten der tierischen Produkte. 

Die Ackerbaubetriebe konnten ihr Unternehmensergebnis 
je Landwirt mit 40.700 € nicht verbessern. Vor allem niedrige 
Getreideernten und Erzeugerpreise sorgten im Wirtschaftsjahr 
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wirtschaft, vor allem für die Ernährungssicherheit sowie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum, insbesondere 
in den ländlichen Räumen der EU. Die Kommission betont, 
dass sie einen klaren Mehrwert in der Fortsetzung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik sieht. Sie nennt dafür u.a. Innovati-
onen, Investitionen sowie Beratung und Bildung als wichtige 
Handlungsfelder. Auch der eingeschlagene Kurs der Markt- 
und damit der Exportorientierung wird folgerichtig nicht in 
Frage gestellt.

Gleichzeitig will die Kommission die landwirtschaftliche Pro-
duktion insgesamt nachhaltiger gestalten. Deshalb strebt sie 
an, künftig die Unterstützung der Landwirte noch stärker an 
Umwelt- und Klimazielen auszurichten. Dieser neue Systeman-
satz in der GAP würde den Mitgliedstaaten im Sinne der Subsi-
diarität deutlich mehr Spielraum geben. Dies gilt insbesondere 
für die Wahl der zur Erreichung gemeinschaftlich festgeleg-
ter Ziele erforderlichen Maßnahmen. Der DRV mahnt an, bei 
aller gebotenen Flexibilität nicht vom Prinzip gemeinsamer 
Regeln in der EU-Agrarpolitik abzurücken. Ein Flickenteppich 
unterschiedlicher nationaler oder gar regionaler Instrumente 
der Einkommensstützung würde die Gefahr von Wettbewerbs-
verzerrungen im Binnenmarkt, die z. T. bereits heute bestehen, 
weiter erhöhen.

Die Kommission spricht erneut die Option einer Kappung 
bzw. Degression hoher Direktzahlungen an. Der DRV weist er-
neut auf die spezielle Situation der als Mehrfamilienbetriebe 
geführten Agrargenossenschaften in Ostdeutschland hin, die 
auf jeden Fall angemessen behandelt werden müssen. 

Viele Aussagen der Kommission zur künftigen Ausgestal-
tung der GAP bleiben in der Mitteilung recht allgemein, was 
insbesondere den noch ausstehenden Vorschlägen zum künf-
tigen EU-Agrarbudget geschuldet ist. So fehlen Hinweise zur 
künftigen Ausgestaltung der aus Sicht der vermarktenden 
Genossenschaften relevanten Instrumente der Gemeinsamen 
Marktorganisation. 

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch der Deutsche 
Bauernverband (DBV), dessen Präsident Joachim Rukwied, der 
gleichzeitig auch Präsident des europäischen Bauernverban-
des (COPA) ist, die Mitteilung der Kommission „The Future of 
Food and Farming“ kommentiert: „Die ersten Ideen der EU-
Kommission zur Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) sind eine geeignete Grundlage für die Diskussion über 
eine zukunftsorientierte Politik für Landwirtschaft und ländliche 
Räume. Eine flächendeckende Landwirtschaft in unternehmeri-
scher Eigenverantwortung, ausgerichtet auf ökonomische, öko-
logische und soziale Ziele muss das Kernstück der GAP bleiben.“ 

Die EU-Kommission sieht die Weiterentwicklung hin zu ei-
ner „smarten, modernen und nachhaltigen GAP“ als ein vor-
rangiges Ziel. Darüber hinaus sollen die Einkommen der Land-
wirte dem Papier zufolge auf effizientere Weise unterstützt 
und damit die Vitalität der ländlichen Gebiete gesichert wer-
den. Künftig soll die GAP zudem stärker in die Umwelt- und 
Klimaziele der EU eingebunden werden. Schließlich sieht die 
EU-Kommission in einer starken Förderung von Innovationen, 
Investitionen, Beratung und Bildung ein weiteres Ziel. „Ambi-
tionierte Ziele sind wichtig, müssen aber den Landwirten Pla-

2016/17 bei vielen Betrieben sogar für einen leichten Rückgang 
der Unternehmensergebnisse. In den Vorjahren hatten die 
Ackerbaubetriebe Gewinneinbußen von 14 Prozent (2015/16) 
und 17 Prozent (2014/15) erlitten.

Durch den um 14 Prozent gestiegenen Milcherzeugerpreis 
verbesserte sich die Situation der Milchbauern. Die Milchvieh-
betriebe konnten ihr durchschnittliches Unternehmensergeb-
nis auf 36.500 € je Familienarbeitskraft erhöhen, also um zwei 
Fünftel gegenüber Vorjahr. Allerdings konnten die Milchbauern 
längst noch nicht an die Unternehmensergebnisse zurücklie-
gender Wirtschaftsjahre anknüpfen. 44.000  € je Familienar-
beitskraft erzielten sie im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 
2010/11 bis 2013/14. 

Die Rindermast- und Mutterkuhbetriebe bilden mit 25.900 € 
Unternehmensergebnis auch 2016/17 unter den Betriebszwei-
gen wieder das Schlusslicht, wenngleich sie ihren Gewinn um 
20 Prozent verbessern konnten. 

Gut erholt von der Marktkrise haben sich 2016/17 die auf 
Schweine- und Geflügelhaltung spezialisierten Veredlungsbe-
trieben mit einem Unternehmensgewinn je Familienarbeitskraft 
von 60.800 €. Die Geflügelhalter konnten jedoch ihr vorjähriges 
hohes Gewinnniveau wegen geringerer Schlachtgeflügel- und 
Eierpreise nicht halten.

Die Weinbaubetriebe verzeichneten 2016/17 nur ein leich-
tes Plus auf durchschnittlich 36.400 € Unternehmensgewinn je 
Familienarbeitskraft.

Stabil haben sich die Unternehmensergebnisse der Öko-
Betriebe entwickelt. Die Bio-Bauern hatten jedoch Kostenstei-
gerungen für Arbeit und Unterhaltungen. Da sich die Erzeu-
gerpreise für Bio-Produkte auf gutem Niveau wenig verändert 
haben, erwirtschafteten die Öko-Betriebe ein fast unverän-
dertes Unternehmensergebnis je Familienarbeitskraft von 
51.100 € (minus 2 Prozent). Einzurechnen ist, dass Bio-Betriebe 
mit durchschnittlich 23.200 € höhere Zahlungen aus Agrarum-
weltmaßnahmen und Prämien für den ökologischen Landbau 
erhalten (3.800 € vergleichsweise alle Betriebe).

Die Agrargenossenschaften der neuen Bundesländer er-
zielten einen Jahresüberschuss von 16.000  €, im Vorjahr 
verzeichneten sie noch einen Fehlbetrag von 88.000  €. Die 
durchschnittlich 23,7 Vollarbeitskräfte je Agrargenossenschaft 
erwirtschafteten 32.800 € je Arbeitskraft.

Die Nebenerwerbsbetriebe erzielten 2016/17 ein Unterneh-
mensergebnis von 11.800 € und d mit rund 1.000 € weniger 
als im Vorjahr. Vor allem die Tierhaltung ist in den Betrieben 
zurückgegangen.
Quelle: Deutscher Bauernverband

Mitteilung der EU-Kommission  
zur künftigen GAP
DRV und DBV sprechen von Diskussionsgrundlage 
Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) begrüßt im Grundsatz 
die heute von der EU-Kommission vorgelegte Mitteilung „Er-
nährung und Landwirtschaft der Zukunft“. Diese unterstreicht 
die wichtige Rolle der europäischen Land- und Ernährungs-
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nungs- und Investitionssicherheit für die Zukunft ihrer Betriebe 
geben. Die deutschen Landwirte stellen sich diesen Zielen. Das 
funktioniert aber nur, wenn die Leistungsfähigkeit der Politik 
für Landwirtschaft und ländliche Räume mit entsprechendem, 
mindestens gleichbleibendem Mittelvolumen im EU-Haushalt 
gesichert wird“, bekräftigt Rukwied.

Der Bauernpräsident mahnt gleichzeitig eine konsistente 
Gestaltung an. „Die Gemeinsamkeit der europäischen Agrar-
politik als zentrales Element der EU dürfen wir künftig nicht in 
Frage stellen. Renationalisierung oder Ansätze für erweiterte 
nationale Spielräume dürfen nicht das Prinzip einer gemein-
schaftlichen 1. Säule in Frage stellen. Die Agrarpolitik darf 
nicht zum Steinbruch werden, aus dem sich Mitgliedstaaten 
oder Regionen nach Belieben bedienen können. Eine Renati-
onalisierung würde zudem im gemeinsamen Markt zu neuen 
Wettbewerbsverzerrungen führen.“ Der DBV spricht sich für 
eine Vollfinanzierung der 1. Säule „als Herzstück, Stabilitäts-
faktor und Überlebensanker“ auch in der künftigen GAP aus 
und fordert zugleich eine klare Abgrenzung von Maßnah-
men und Programmen der 1. und 2. Säule in deren bewährter 
Struktur. 

Beim Bestreben, einkommenswirksame Agrarzahlungen künf-
tig „fairer und zielgerichteter“ zu gestalten, müssen agrarstruktu-
relle Fehlsteuerungen durch pauschale Obergrenzen unbedingt 

vermieden werden. Im System der einheitlichen Flächenprämie 
ist ein Zuschlag für die ersten Hektare bis zur durchschnitt-
lichen Betriebsgröße grundsätzlich am besten geeignet, die 
unterschiedlichen Strukturen der Betriebe zu berücksichtigen. 
Vor diesem Hintergrund bekräftigt der DBV seine Ablehnung 
betriebsgrößenabhängiger Kappung und Degression.

 Umfangreichen Klärungsbedarf sieht der DBV bei der Um-
setzung des „Delivery Model“, das den Mitgliedstaaten die Aus-
gestaltung der Maßnahmen überlässt, mit denen europäische 
Umwelt- und Klimaziele nach einem aus Brüssel vorgegebe-
nen „Strategischen Plan“ erfüllt werden sollen. Für Deutschland 
würde ein solches GAP-Rahmenprogramm eine enge Verzah-
nung mit Programmen der Bundesländer erfordern, wobei aus 
Sicht der Landwirte Zuständigkeiten und Regelungskompe-
tenzen nicht nur unklar, sondern auch kaum praktikabel sind. 
„Die Landwirte stehen dazu, ihren Beitrag zur Erreichung von 
Umwelt- und Klimazielen zu leisten. Hierzu muss die GAP aller-
dings verstärkt auf Freiwilligkeit, Anleitung und Korrektur an-
statt auf strikte Vorgaben, Kontrollen und Sanktionen setzen“, 
stellt Rukwied klar. Nicht zuletzt fordert der DBV, die Chancen 
neuer digitaler Technologien dafür zu nutzen, die Gemeinsame 
Agrarpolitik künftig für die Landwirte einfacher, praktikabler 
und weniger bürokratisch zu gestalten.
Quellen: Deutscher Raiffeisenverband, Deutscher Bauernverband

Große Handelsimmobilien an Bau NVO Standorten  − geeignet für Landwirte, die Reinvestitionsobjekte suchen

Zukauf neuer Flächen, wobei die hohen Bodenpreise und der Mangel freier Flächen in Betriebsnähe oftmals ein Hindernis
darstellen − die Erweiterung des Betriebes durch bauliche Maßnahmen wie Hallen, Ställe sowie Wohnungsbau − die
Gründung einer GmbH & Co. KG mit anschließendem Erwerb beziehungsweise dem Bau von Immobilien mit Vermietung
in Eigenregie. Die heutzutage notwendigen fundierten Kenntnisse, im Bereich Vermietung und Verwaltung von Immobilien,
sind jedoch in den wenigsten Fällen vorhanden, sodass wir Ihnen eine weitere Möglichkeit vorstellen möchten.

Telefon:

Fax:

Mobil:
Mail:

06166 - 93 22 86

06166 - 93 22 87

0160 - 95 51 66 86
anlagenberatung@gmx.de

Kaufangebote für große Handelsimmobilien
zur Übertragung hoher Rücklagensummen gem. §§ 6b, 6c EStG 

Bernd Schlenker

Hauptstraße 109 
64405 Fischbachtal

Ein Landwirt verkauft Baulandflächen aus seinem Betriebsvermögen. Der Veräußerungsgewinn übersteigt 1,5 Million Euro.
Neben der Versteuerung seines Veräußerungsgewinnes, bleiben dem Landwirt nur die bekannten Möglichkeiten seine
Rücklage zu reinvestieren:

„Tauschen Sie Steuern gegen Eigentum“

Ab sofort erweitern wir unsere bisherige Produktpalette um große Handelsimmobilien, reglementiert und teilweise
konkurrenzgeschützt durch die Baunutzungsverordnung (Bau NVO). Der Landwirt kann die Immobilie zum Zweck
Übertragung seiner Rücklage erwerben. sein bisheriger Steuerberater wird auf Wunsch in die steuerliche Konzeptionsphase
eingebunden und betreut künftig den neuen Unternehmensteil seines Mandanten.

Die laufende Betreuung in den Bereichen Bewirtschaftung und Vermietung kann von der spezialisierten Fachabteilung des
Kaufanbieters übernommen werden. Weitergehende Informationen können Sie per Mailanfrage unter dem Stichwort: „RS 05 −
Große Handelsimmobilien zum Kauf“ anfordern. Für ein erstes Informationsgespräch, stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch
zur Verfügung.

 der

Große Handelsimmobilien an Bau NVO Standorten – geeignet für Landwirte, die Reinvestitionsobjekte suchen 

Ein Landwirt verkauft Baulandflächen aus seinem Betriebsvermögen. Der Veräußerungsgewinn übersteigt 1,5 Million Euro.  
Neben der Versteuerung seines Veräußerungsgewinnes bleiben dem Landwirt nur die bekannten Möglichkeiten, seine Rück-
lage zu reinvestieren:

Zukauf neuer Flächen, wobei die hohen Bodenpreise und der Mangel freier Flächen in Betriebsnähe oftmals ein Hin-
dernis darstellen – die Erweiterung des Betriebes durch bauliche Maßnahmen wie Hallen, Ställe sowie Wohnungs-
bau – die Gründung einer GmbH & Co. KG mit anschließendem Erwerb beziehungsweise dem Bau von Immobilien mit 
Vermietung in Eigenregie. Die heutzutage notwendigen fundierten Kenntnisse, im Bereich Vermietung und Verwaltung 
von Immobilien, sind jedoch in den wenigsten Fällen vorhanden, sodass wir Ihnen eine weitere Möglichkeit vorstellen 
möchten.

Ab sofort erweitern wir unsere bisherige Produktpalette um große Handelsimmobilien, reglementiert und teilweise konkur-
renzgeschützt durch die Baunutzungsverordnung (Bau NVO). Der Landwirt kann die Immobilie zum Zweck der Übertragung 
seiner Rücklage erwerben. Sein bisheriger Steuerberater wird auf Wunsch in die steuerliche Konzeptionsphase eingebunden 
und übernimmt künftig auch die Betreuung des neuen Unternehmensteil seines Mandanten.

In den Bereichen Bewirtschaftung und Vermietung kann die Betreuung von der spezialisierten Fachabteilung des Kaufanbie-
ters übernommen werden. Weitergehende Informationen können Sie per Mailanfrage unter dem Stichwort: „RS 05 – Große  
Handelsimmobilien zum Kauf“ anfordern. Für ein erstes Informationsgespräch stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur 
Verfügung.

Anzeige
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1.	Ausgangslage

In Deutschland waren Ende 2016 mehr als 9.200 Biogasanlagen 
in Betrieb, von denen der allergrößte Teil das Biogas vor Ort in 
einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt. Bei einem elekt-
rischen Wirkungsgrad moderner BHKWs von knapp 40 % fällt 
mehr als die Hälfte der erzeugten Energie als Wärme an. Einen 
Teil der Wärme benötigt die Biogasanlage selbst, vor allem zur 
Beheizung der Fermenter, die häufig zwischen 10 % und 30 % 
der erzeugten Wärme verbrauchen. Die restliche Wärme kann 
im landwirtschaftlichen Betrieb, der meist den Hauptbetrieb 
von Biogasanlagenbetreibern darstellt, genutzt werden, z.  B. 
für die Beheizung von Stall- oder Sozialgebäuden. Meist wird 
aber dabei nicht die gesamte zur Verfügung stehende Wärme 
genutzt, sodass für den Verkauf an Dritte noch Wärmemen-
gen zur Verfügung stehen. Dieser Verkauf an Dritte kann für 
die Anlagebetreiber ganz erhebliche Zusatzeinkünfte bringen: 
Werden z.  B. in einer Anlage mit einer elektrischen Leistung 
von 500 Kilowatt elektrisch (kWel) bei 8.000 Betriebsstunden 
im Durchschnitt 200 Kilowatt thermische Leistung (kWth) Wär-
me genutzt, können bei einem KWK-Bonus von 3 Ct/kWh und 

*	 Diesem Beitrag liegt ein Artikel im „BiogasJournal 1/2017“ zugrunde. Hinweis: 
Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Heft ausschließlich die männliche Form 
verwendet; damit werden stellvertretend aber alle Geschlechter angesprochen.

Preise für die Abgabe von Wärme aus Biogasanlagen  
an Dritte
	 von Prof. Dr. Carsten Herbes, Dr. Verena Halbherr und Prof. Dr. Lorenz Braun, Nürtingen

Mehr als die Hälfte der Energie, die Biogasanlagen mit Vor-Ort-Verstromung erzeugen, fällt 
als Wärme an. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch ist die sinnvolle Nutzung der Wärme 
daher wichtig. Neben der Wärmemenge sind die Preise für die an Dritte verkaufte Wärme 

entscheidend für die Einkünfte, die Biogasanlagenbetreiber erzielen. Bislang lagen aber keine belast-
baren Daten für die durch die Anlagen erzielten Wärmepreise vor. In einer empirischen Studie des 
Fachverbands Biogas e.V. und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen wur-
den 2016 erstmals Preise erhoben. Die Spannbreite der Preise ist sehr hoch: Während viele Anlagen die 
Wärme kostenlos abgeben, berichten andere von Arbeitspreisen bis zu 9 Cent/kWh und mehr. Welche 
Preise gezahlt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. ob das Wärmenetz im Eigentum und 
Betrieb der Biogasanlagenbetreiber liegt, in welche Anwendung die Wärme fließt und ob die Betreiber 
eine Vollversorgung garantieren. Neben diesen aus den Daten identifizierbaren Einflussfaktoren spie-
len aber offenbar auch ganz individuelle Faktoren vor Ort eine Rolle.

einem Arbeitspreis für die Wärme von 4 Ct/kWh Zusatzerlöse 
von ca. 110.000 Euro pro Jahr erzielt werden. Selbst bei einem 
Wärmepreis von nur 2 Ct/kWh liegen die Zusatzerlöse noch bei 
knapp 78.000 Euro pro Jahr.

Es gibt aber in der Praxis noch eine Reihe offener Fragen. So 
gab es bislang keine belastbaren Daten darüber, welche Wär-
mepreise erzielbar sind und welche Preismodelle vorherrschen. 
Auch gehen die Angaben darüber, wofür die Wärme genutzt 
wird, z. T. auseinander.

In einer gemeinsamen Studie sind der Fachverband Biogas 
e.V. (FVB) und die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nür-
tingen-Geislingen (HfWU) deshalb folgenden Fragen nachge-
gangen:
1.	 In welchen Anwendungen wird die Wärme genutzt?
2.	 Welche Arbeitspreise werden in den verschiedenen Anwen-

dungen erzielt?
3.	 Welche Preis- und Vertragsmodelle werden hauptsächlich 

eingesetzt?
4.	 Was planen die Betreiber hinsichtlich einer stärkeren Wär-

menutzung in der Zukunft?
5.	 Was sind die Hauptbarrieren für eine stärkere Wärmenutzung?

In diesem Beitrag sollen die Ergebnisse zu den Fragen 2 und 
3 im Vordergrund stehen, also die Arbeitspreise und die Preis- 
und Vertragsmodelle.

2.	Methodik der Studie

FVB und HfWU haben eine gemeinsame Online-Umfrage 
durchgeführt, die, einschließlich einer telefonischen Nachfas-
saktion, vom 1.6.2016 bis 8.9.2016 dauerte. 2.724 Anlagenbe-
treiber, die Mitglieder des Fachverbands Biogas e.V. sind, wur-
den mit einer E-Mail angeschrieben, die den Link zur Umfrage 
enthielt. Der Fachverband Biogas e.V. ist der größte Verband 
von Biogasanlagenbetreibern in Deutschland. Vor Beginn der 

*
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Abbildung 1: Anteile der Nutzungsarten an der erzeugten Wärme aller teil-
nehmenden Biogasanlagen [%]

Bei vielen Anlagen wird nur ein geringer Teil der Wärme ex-
tern genutzt. Über 30 % der Anlagen nutzen maximal 10 % der 
erzeugten Wärme extern. Gerade bei kleineren Anlagen ist dies 
sicher auf den anteilmäßig hohen Eigenwärmebedarf für die 
Fermenterheizung zurückzuführen.

3.2.	Vertrags- und Preismodelle

Was bieten die Betreiber nun externen Abnehmern an? Nur 
zirka ein Drittel der Verträge garantieren eine Vollversorgung, 
d. h. die Biogasanlagenbetreiber müssen dafür in der Regel zur 
Sicherheit noch einen Wärmekessel vorhalten. Die Biogasanla-
genbetreiber sind in den meisten Fällen auch Eigentümer und/
oder Betreiber der Wärmenetze.

Umfrage wurden mehrere Pretests durchgeführt, um sicherzu-
stellen, dass die Umfrage gut verständlich und nicht zu lang ist. 
Nach dem Versenden der ersten E-Mail wurden zwei Erinne-
rungsmails versandt. 

Danach wurde eine Nonresponse-Bias-Analyse durchgeführt, 
der die Umfrage des DBFZ von 2015 (Stromerzeugung aus Bio-
masse, Zwischenbericht Mai 2015) zugrunde lag. Aus den bis 
dahin in der Studie unterrepräsentierten Bundesländern wurde 
eine Zufallsstichprobe gezogen und eine telefonische Nachfas-
saktion durchgeführt. Die Ausschöpfungsquote lag am Ende 
bei ca. 22 % und damit ein Mehrfaches über den bei Online-
Umfragen üblichen Ausschöpfungsquoten. Insgesamt umfasst 
die Stichprobe nun 602 Anlagenbetreiber. Hinsichtlich des In-
betriebnahmejahres und der Anlagengröße zeigt die Stichpro-
be kaum Abweichungen zur Gesamtpopulation. Regional sind 
Bayern und Baden-Württemberg leicht überrepräsentiert. 

Der Datensatz enthält zu den 602 Betreibern Informationen 
über Anlagengröße, Standort, Inbetriebnahmejahr, Wärmenut-
zungsart (z. B. Wohngebäude oder Holztrocknung), Arbeitsprei-
se, Preismodelle und Umfang der Wärmelieferung (Garantie) 
sowie Eigentümer und Betreiber des Wärmenetzes soweit vor-
handen. Darüber hinaus wurden Informationen abgefragt, die 
sich auf die Zukunftsplanungen der Betreiber hinsichtlich der 
Wärmenutzung beziehen, die aber hier nicht präsentiert werden.

Bei der Analyse der Preise wurden mehrere Anpassungen 
vorgenommen, die in Abschnitt 3.3. mit ihren jeweiligen Aus-
wirkungen dargestellt werden. So wurden aus Plausibilitäts-
gründen in einem ersten Schritt Preise über 10 Ct/kWh elimi-
niert, weil hier die starke Vermutung bestand, dass es sich um 
Fehleingaben handelte. Dies betraf aber nur sieben von 1.042 
Preisdaten. In einem zweiten Schritt wurden dann nur Preise 
über Null Ct/kWh einbezogen. Diese Anpassung ist aus me-
thodischer Sicht nicht zwingend, deshalb werden in Abschnitt 
3.3. auch immer die Preise vor und nach diesem Schritt be-
richtet. Hier kommt es darauf an, ob man Preise von Null als 
relevante Preisdaten betrachtet oder nicht und dies 
kann je nach Fragestellung unterschiedlich sein. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht wurden diese Preise 
zwar je nach Anlage unter Einbeziehung des KWK-
Bonus in das ökonomische Kalkül gebildet. Das gilt 
aber für Preise über Null genauso. Für die Anlagen-
betreiber bedeutet ein Preis von Null aber nicht not-
wendigerweise auch Einkünfte von Null, denn viele 
erhalten bei Nutzung der Wärme auf den nach EEG 
eingespeisten Strom den sogenannten KWK-Bonus 
(Kraft-Wärme-Kopplung).

3.	Ergebnisse

3.1.	Nutzungsarten

Eine Analyse nach den Nutzungsarten der Wärme 
zeigt (siehe Abbildung 1), dass die Fermenterheizung 
mengenmäßig die bedeutendste Nutzungsart dar-
stellt, gefolgt von öffentlichen Gebäuden und Holz-
trocknung.
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Abbildung 2: Überblick Preismodelle [Anzahl Nennungen]

n= 602
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Bei den Preismodellen dominiert der Fixpreis über die ge-
samte Laufzeit, dicht gefolgt von einer Steigerung in Anbin-
dung an einen Index (Abbildung 2).

Wenn die Preise an einen Index angebunden sind, so ist dies 
meist der Ölpreis (Abbildung 3). Dahinter folgen der Gaspreis 
und der landwirtschaftliche Erzeugerindex, die in etwa gleich 
häufig genutzt werden.

Abbildung 3: Anbindung an verschiedene Indizes [Anzahl der Nennungen]

3.3.	Preise

Im Mittel erzielen die Betreiber pro Nutzungsart einen durch-
schnittlichen Arbeitspreis von 2,6  Ct/kWh für die Wärme aus 
ihrer Anlage. Das Spektrum reicht dabei von einer kostenlosen 
Abgabe der Wärme bis hin zu Spitzenpreisen von 9 Ct/kWh 
und mehr. Es ist klar erkennbar, dass es „hochwertige“ und „we-
niger hochwertige“ Wärmenutzungen gibt. 

Bei der Betrachtung der Preise ist zu beachten, dass in der 
Studie nur nach den Arbeitspreisen gefragt wurde. Die Gesamt-
erlöse setzen sich aus den Erlösen aus Arbeitspreisen und Leis-
tungspreisen zusammen. Bei lokalen Wärmenetzen wird aber 
häufig gar kein Leistungspreis erhoben.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse zu den Preisen im Überblick: 
Insgesamt wurden von den 602 Anlagen in der Stichprobe 
1.042 Preisdaten zur Verfügung gestellt. Die Anlagen konnten 
bei der Abgabe in mehrere Wärmenutzungsarten auch einzeln 
Preise und Preismodelle etc. angeben. Bereinigt man die Preis-
daten um die Fälle, in denen Preise von über 10 Ct/kWh an-
gegeben wurden, was unplausibel hoch wäre, kommt man auf 
1.035 Fälle. Deutlich wird, dass von 1.042 Preisen 923 über Null 
lagen, d. h. in 119 Fällen (11 %) wurde die Wärme kostenlos ab-
gegeben. Der Mittelwert liegt bei den plausiblen Fällen (1.035) 
bei 2,59 Ct/kWh. Schränkt man die Grundlage zusätzlich auf die 
Fälle ein, bei denen ein Preis größer Null erzielt wurde, liegt der 
Mittelwert bei 2,93 Ct/kWh. 

Im Folgenden werden drei Einzelergebnisse zu bestimmten 
Nutzungsarten berichtet. Tabelle 2 zeigt die Preise bei der Ab-

gabe zur Beheizung von Wohngebäuden. Von 300 Anlagen, die 
in diese Nutzungsform liefern, machten 74 keine Preisangabe, 
226 nannten einen Preis. Davon waren 224 Preise kleiner oder 
gleich 10 Ct/kWh und 206 Preise größer Null, d. h. die kosten-
lose Abgabe von Wärme ist hier eher die Ausnahme. Bei der 
Analyse aller Preise bis einschließlich 10 Ct/kWh ergibt sich ein 
Mittelwert von 2,79 Ct/kWh. Wird zusätzlich auf Preise größer 

Null eingeschränkt, steigt der Mittelwert auf 3,06 Ct/kWh.
Tabelle 3 zeigt die Preise bei der Abgabe zur Behei-

zung von Firmengebäuden. Von 161 Anlagen, die in diese 
Nutzungsform liefern, machten 70 keine Preisangabe, 91 
nannten einen Preis. Alle Preise lagen bei maximal 10 Ct/
kWh. Davon waren 82 Preise größer Null, d. h. die kosten-
lose Abgabe von Wärme ist hier eher die Ausnahme. Bei 
der Analyse aller Preise bis einschließlich 10 Ct/kWh ergibt 
sich ein Mittelwert von 2,93 Ct/kWh. Wird zusätzlich auf 
Preise größer Null eingeschränkt, steigt der Mittelwert auf 
3,25 Ct/kWh. Das Bild ist also ähnlich wie bei der Abgabe 
zur Beheizung von Wohngebäuden.

Ganz anders dagegen ist das Bild bei der Holztrock-
nung (Tabelle 4). Für die Mehrheit der Nutzungen in die-
sem Bereich (173) wurden von den Betreibern keine Preis-
daten zur Verfügung gestellt. Von den verfügbaren 69 
Preispunkten lagen nur 46 über Null, d. h. ein Drittel der 
Abgaben erfolgte kostenlos. Dementsprechend niedrig ist 
auch der Mittelwert, der bei 0,75 Ct/kWh liegt und sich bei 
Einschränkung auf die Preise größer Null nur auf 1,12 Ct/

kWh erhöht.
Neben diesen hier detailliert dargestellten Nutzungsarten 

wurden Mittelwerte der Preise auch für weitere Nutzungsarten 
ermittelt. Bei Einbeziehung aller Preise bis einschließlich 10 Ct/
kWh betrugen die Mittelwerte bei der Beheizung von Schu-
len 2,96 Ct/kWh, bei der Beheizung von sonstigen öffentlichen 
Gebäuden 3,05 Ct/kWh und bei der Getreidetrocknung 1,31 
Ct/kWh. Wird die Auswertung weiter eingeschränkt auf Preise 
größer Null, so betragen die Mittelwerte bei Schulen 3,26 Ct/
kWh, bei sonstigen öffentlichen Gebäuden 3,37 Ct/kWh und 
bei der Getreidetrocknung 1,86 Ct/kWh.

Neben den Nutzungsarten gibt es weitere wichtige Einfluss-
faktoren: So erzielen Biogasanlagenbetreiber, die das Wärme-
netz im Eigentum haben oder es betreiben, im Mittel einen 
Preisaufschlag von ca. 1 Ct/kWh. Betreiber, die einen Vollver-
sorgungsvertrag anbieten, d. h. die Wärmeversorgung garan-
tieren, erzielen im Mittel eine Preisprämie von 1,6 Ct/kWh.

Die Größe der liefernden Biogasanlage dagegen hat nur 
einen sehr geringen Effekt und die geographische Lage, z. B. 
in einer besonders wirtschaftsstarken Region, spielt gar keine 
Rolle für den Preis.

4.	Schlussfolgerungen und Fazit

Die Studie hat gezeigt, dass schon heute z.  T. attraktive Zu-
satzerlöse durch Wärmenutzung realisiert werden. Sie hat aber 
auch klar gemacht, wie heterogen die Preise sind, die Biogas-
anlagenbetreiber für ihre Wärmeabgabe an Dritte erzielen. Mit 
den oben thematisierten Faktoren Preismodell, Betrieb und 
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Eigentum des Wärmenetzes, Anwendungsart und Vollversor-
gung lässt sich die Preisstreuung noch lange nicht vollständig 
erklären. Wichtig sind hingegen offenbar die Mikrolage der Bio-
gasanlage und die Frage, ob zahlungskräftige Abnehmer unmit-
telbar in der Nähe zu finden sind. Bei der Planung neuer Anla-
gen, aber auch bei der Übernahme und Restrukturierung von 
Altanlagen ist deshalb vor Aufstellen eines Businessplans eine 
möglichst weitgehende Übereinkunft mit möglichen Wärmeab-
nehmern zu treffen.
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Tabelle 1: Ergebnisse zu den Preisen im Überblick
Auswertungsvariante Alle Preisdaten Preisdaten bis 

einschließlich  
10 Ct/kWh

Preisdaten 
größer 0 Ct/kWh

Preisdaten  
größer 0 Ct/kWh 
bis einschließlich 
10 Ct/kWh

Anzahl einbezogene Preisdaten 1.042 1.035 923 916
Minimum 0,00 0,00 0,01 0,01
Maximum 39,60 9,00 39,60 9,00
Mittelwert 2,74 2,59 3,10 2,93
Median 2,50 2,50 3,00 3,00

Tabelle 2: Preise bei der Abgabe zur Beheizung von Wohngebäuden
Auswertungsvariante Preisdaten bis einschließlich  

10 Ct/kWh
Preisdaten größer 0 Ct/kWh bis  
einschließlich 10 Ct/kWh

Anzahl einbezogene Preisdaten 224 204
Minimum 0 0,01
Maximum 9,00 9,00
Mittelwert 2,79 3,06
Median 3,00 3,00

Tabelle 3: Preise bei der Abgabe zur Beheizung von Firmengebäuden
Auswertungsvariante Preisdaten bis einschließlich  

10 Ct/kWh
Preisdaten größer 0 Ct/kWh bis  
einschließlich 10 Ct/kWh

Anzahl einbezogene Preisdaten 91 82
Minimum 0 0,01
Maximum 7,50 7,50
Mittelwert 2,93 3,25
Median 3,00 3,07

Tabelle 4: Preise bei der Abgabe zum Betrieb einer Holztrocknung
Auswertungsvariante Preisdaten bis einschließlich  

10 Ct/kWh
Preisdaten größer 0 Ct/kWh bis  
einschließlich 10 Ct/kWh

Anzahl einbezogene Preisdaten 69 46
Minimum 0 0,01
Maximum 5,00 5,00
Mittelwert 0,75 1,12
Median 0,50 1,00
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Die arbeitsteilige landwirtschaftliche Wertschöpfungskette im Spannungsfeld der umsatzsteuerlichen Subvention

1. 	Einführung in die Thematik

2. 	Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 27.9.2007 – 
16 K 44/04

3. 	Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 
13.2.2012 – 9 K 1886/10

4. 	(Noch laufendes) Verfahren vor dem Finanzgericht  
Münster – 15 K 1288/14 U

5. 	Ausblick

1.	Einführung in die Thematik

Die Land- und Forstwirtschaft ist heute überwiegend im Bereich 
der Tierproduktion, jedoch auch bei der Erzeugung von Pflan-
zen durch ein hohes Maß an Arbeitsteiligkeit geprägt. Deren Ziel 
besteht darin, durch Fokussierung auf einen speziellen Bereich 
des landwirtschaftlichen Erzeugungsprozesses das dort vorhan-
dene Spezialwissen betriebswirtschaftlich optimal einzusetzen.

So haben sich beispielsweise in der Schweinemast die Wert-
schöpfungsbereiche der Sauenhaltung bzw. Babyferkelproduk-
tion, der Ferkelaufzucht und der abschließenden Schweinemast 
etabliert.

Wegen der unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen 
Erzeugungsstufe in fachlicher und tatsächlicher Hinsicht an die 
Tiere findet diese landwirtschaftliche Wertschöpfung jeweils 

Die arbeitsteilige landwirtschaftliche Wertschöpfungskette  
im Spannungsfeld der umsatzsteuerlichen Subvention 
durch die Besteuerung nach Durchschnittssätzen i.S.v.  
§ 24 Abs. 1 UStG
	 von Steuerberater Matthias Beer, Lüneburg

Land- und Forstwirte, die ihre Umsätze nach § 24 Abs. 1 UStG versteuern, erzeugen regelmäßig 
keine Zahllast zugunsten des Finanzamts. Hintergrund ist die gesetzliche Fiktion in § 24 Abs. 1 
Satz  3 UStG. Dort wird der Vorsteueranspruch in gleicher Höhe wie die pauschal festgelegte 

Umsatzsteuer bestimmt. Die vom Land- und Forstwirt für seine Lieferungen pauschal berechnete 
Umsatzsteuer kann der erwerbende gewerbliche Unternehmer im Regelfall als Vorsteuer nach § 15 
Abs. 1 UStG gegenüber dem Finanzamt geltend machen. Mit der Weiterleitung dieses Betrags über 
den Rechnungsausgleich an den Land- und Forstwirt ergibt sich zu dessen Gunsten ein Subventions-
tatbestand.

Die durch Handelsstufen unterteilte landwirtschaftliche Wertschöpfungskette führt insbesondere 
im Bereich der Tierproduktion zur Multiplikation dieses Effekts. Der nachfolgende Beitrag stellt die 
Rechtsprechung zu diesem Thema dar und zeigt dort entwickelte Chancen und Grenzen dieser um-
satzsteuerlichen Subvention auf.

an unterschiedlichen (Stall-)Standorten und im Regelfall auch 
in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben statt. Nach Er-
reichen einer Wertschöpfungsstufe werden die Tiere entweder 
über Viehhändler oder aber in landwirtschaftliche Betriebs-
strukturen eingebettete Gewerbebetriebe an den nachfolgen-
den Landwirtschaftsbetrieb veräußert bzw. geliefert. 

Durch die unterschiedlichen Steuersätze des nach §  24 
Abs. 1 Nr. 3 UStG „pauschalierenden“ Landwirts (10,7 %) ei-
nerseits und des jeweiligen (Zwischen-)Händlers andererseits 
(7 % gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit Anlage 
2 Nr.  1g zum UStG) erzielt jeder ankaufende Händler einen 
Vorsteuerüberschuss von 3,7  % der Bemessungsgrundlage 
(vgl. Abbildung).

Der Vorsteuerabzug beim gewerblichen Abnehmer des 
Landwirts wirkt somit als staatliche Subvention. Diese erhält 
der Abnehmer über den Vorsteuerabzug nach § 15 UStG zur 
Weiterleitung an den Landwirt. Im System der die Besteue-
rung nach Durchschnittssätzen i.S.v. § 24 Abs. 1 UStG anwen-
denden Landwirte und der die Leistungen empfangenden ge-
werblichen Abnehmer ist daher diese Subvention gesetzlich 
vorgesehen. Hierzu hat der BFH im Urteil vom 9.7.1998 – V R 
68/96, BStBl. II 1998, S. 637, eine grundsätzliche Entscheidung 
gefällt. So sollen Landwirte gegenüber anderen Unterneh-
mern begünstigt werden, soweit die Umsätze des Landwirts 
die wirtschaftliche Leistung seines Betriebs widerspiegeln. 
Laut BFH ist diese Subvention also nicht gerechtfertigt, wenn 
der Landwirt lediglich durch geschickte vertragliche Gestal-
tung seine Umsatzsumme künstlich erhöht. Ausdrücklich be-
wertet es der BFH (a.a.O.) als rechtsmissbräuchlich, wenn ein 
Händler und ein Landwirt die Umsätze des Landwirts durch 
Verkauf und Rückkauf von Tieren oder sonstigen landwirt-
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schaftlichen Produkten ohne Rücksicht auf den wirtschaftli-
chen Gehalt der vom Landwirt erbrachten Leistung künstlich 
nach oben treiben und der Händler hierdurch in den Genuss 
eines überhöhten Vorsteuerabzugs zu gelangen versucht. 

Es ist somit nicht verwunderlich, dass konkrete vertragliche 
und tatsächliche Ausgestaltungen zu diesem Subventionstat-
bestand wiederholt Gegenstand der Finanzrechtsprechung 
gewesen sind. In ihrer kritischen Betrachtung der finanzge-
richtlich strittig erörterten Sachverhalte hat die Finanzverwal-
tung ihre Argumentation darauf gestützt, dass zum Vorsteu-
erabzug nach § 15 Abs. 1 UStG berechtigende Lieferungen im 
Sinne von § 3 Abs. 1 UStG an den (Zwischen-)Händler über-
haupt nicht erfolgt seien. Mindestens jedoch bestand in den 
Augen des Fiskus ein Missbrauchstatbestand des § 42 AO. Im 
Visier der finanzgerichtlichen Überprüfung standen und ste-
hen insbesondere konzernähnliche Betriebsstrukturen, bei de-
nen die in der Wertschöpfungskette miteinander verbundenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und die gewerblichen 
Handelsbetriebe umsatzsteuerrechtlich jeweils eigenständige 
Unternehmen im Sinne von § 2 Abs. 1 UStG waren.

Die Frage, ob der von den Vertragsparteien konkret ge-
wählte rechtliche und tatsächliche Erzeugungs- und Liefer-
weg einen solchen Rechtsmissbrauch darstellt, betrifft stets 
den gerade betrachteten Einzelfall. Ein Revisionsgrund, nach 
dem der Fall für das allgemeine Interesse einer rechtlichen 
Klärung durch den BFH zugeführt werden könnte, ergibt sich 
hier systematisch gerade nicht. Dies erklärt, weshalb – soweit 
ersichtlich – zu diesen Fragen keine breite höchstrichterliche 
Finanzrechtsprechung vorliegt. 

Im Folgenden sollen hierzu einzelne ausgewählte Finanz-
gerichtsentscheidungen beleuchtet werden.

2. Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts 
vom 27.9.2007 – 16 K 44/04

Der dortige Urteilssachverhalt betrifft eine Gesellschaft (Klä-
gerin), die zur Errichtung eines arbeitsteiligen Systems in der 
Ferkelerzeugung gegründet worden war. Auf Basis langfristiger 
Liefer- und Abnahmeverträge sollten die Zuchtschweine wieder-
holt an bestimmte Deck-, Warte- und Abferkelbetriebe sowie die 
Ferkel von den Zuchtbetrieben an Aufzuchtbetriebe abgegeben 
werden. An der Gesellschaft waren elf Landwirte beteiligt.

Der Gesamtverlauf der Ferkelerzeugung stellte sich wie folgt 
dar: 

In einem sogenannten Deckbetrieb wurden zugekaufte Jung-
sauen gedeckt. Der Deckbetrieb veräußerte die tragenden Sau-
en an die Klägerin. Diese wiederum veräußerte die tragenden 
Sauen im Anschluss daran an einen sogenannten Warte- und 
Abferkelbetrieb weiter. Dort wurden die tragenden Sauen bis 
zur Geburt der Ferkel betreut. Danach wurden die Sauen und 
die Ferkel zurück an die Klägerin geliefert. Die Klägerin ihrer-
seits lieferte die Sauen zurück an die Deckbetriebe. Die jeweils 
erzeugten Ferkel wurden an die Ferkelaufzuchtbetriebe weiter-
geliefert. In den Ferkelaufzuchtbetrieben wurden die Tiere bis 
zur Erzeugerstufe „schwere Ferkel“ gehalten. Danach wurden 

sie wiederum über die Klägerin an Mastbetriebe weiter geliefert 
und dort bis zur Schlachtreife ausgemästet.

Die Klägerin hatte die erforderlichen Tiertransporte zwischen 
den beteiligten und verbundenen Landwirtschaftsbetrieben mit 
eigenem Beförderungsmittel durchgeführt. Die von ihr erbrach-
ten Leistungen rechnete sie mit dem ermäßigten Steuersatz von 
7 % gemäß § 12 Abs. 2 UStG ab. Die Leistungen, die sie von den 
Landwirten bezog, wurden der Klägerin von den angeschlosse-
nen Betrieben gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 3 UStG pauschal in Rech-
nung gestellt.

Bei der Überprüfung des Sachverhalts nahm das Finanzamt ei-
nen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten nach § 42 AO an. 
Es verwies auf das in der Einführung schon erwähnte BFH-Urteil 
vom 9.7.1998 – V R 68/96. Danach sei es rechtsmissbräuchlich, 
wenn ein Dritter Gegenstände, die er Dritten zu einem ermä-
ßigten Steuersatz verkaufe, zunächst an einen Landwirt verkaufe 
und dann von diesem zurückkaufe, um in den wiederholten Ge-
nuss einer infolge des § 24 UStG höheren Vorsteuer zu kommen. 
Würden im Streitfall, so das Finanzamt, die Lieferungen direkt 
unter den Landwirten vollzogen, ergäbe sich eine umsatzsteuer-
liche Auswirkung von Null. Durch die gewählte Gestaltung werde 
die Gewinnneutralität der Umsatzsteuer verletzt. 

Das Niedersächsische Finanzgericht verneinte hingegen den 
Tatbestand des § 42 AO und gab der Klage statt.

Es führte aus, in der Landwirtschaft sei es die überaus gängige 
Praxis, dass der einzelne Landwirt seine Erzeugnisse an andere 
Unternehmen, die nicht selbst Landwirte sind, veräußere. Schon 
von daher könne keine unangemessene Gestaltung vorliegen. 

Zudem sahen Finanzrichter in der vom Kläger gewählten Ge-
staltung keine künstliche Erhöhung der Umsatzsumme im Sinne 
des BFH-Urteils vom 9.7.1998 (a.a.O.). Die Finanzrichter hoben 
hervor, dass sich für die Klägerin auch keine beachtliche um-
satzsteuerliche Auswirkung aus dem Umstand ergab, dass sie 
in die Lieferprozesse (überhaupt) eingebunden war. So muss-
te die Klägerin die Vorsteuerbeträge, die sie gegenüber dem 
Finanzamt geltend machte, an die liefernden Landwirte über 
den jeweiligen Kaufpreis weitergeben. Dadurch verblieb ihr der 
Vorsteuerüberhang, den sie gegenüber dem Finanzamt in ih-
rer Steuererklärung deklarierte, wirtschaftlich gerade nicht. Mit 
der Weiterleitung der pauschalen Umsatzsteuer erlangten die 
liefernden Landwirte jedoch den Umsatzsteuerbetrag, der sich 
für sie aus der Subventionswirkung des § 24 Abs. 1 UStG ergab. 

Nach richterlicher Ansicht gilt diese umsatzsteuerliche Syste-
matik unabhängig davon, an wen die Landwirte ihre landwirt-
schaftlichen Produkte jeweils veräußerten. Des Weiteren, so das 
Niedersächsische Finanzgericht, führe auch der Umstand, dass 
ein Steuerpflichtiger in Liefervorgänge bei einer arbeitsteiligen 
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette als Leistungsemp-
fänger und zugleich als Leistender eingeschaltet sei, zu keiner 
unangemessenen Rechtsgestaltung.

3. 	Urteil des Finanzgerichts Baden-
Württemberg vom 13.2.2012 – 9 K 1886/10 

Dieser Fall betrifft eine Lieferkette im Rahmen eines arbeits-
teiligen Systems zur Schweinezucht. Dieses wurde von drei 
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unabhängigen Einzelunternehmen betrieben. Im Betrieb X 
wurden die Sauen zunächst besamt und später zum Abferkeln 
an den zweiten Betrieb Y geliefert. Von dort wurden sie, nach 
einer kurzen Stillzeit, in den (dritten) Betrieb des Z befördert 
und dort bis zur Mastreife aufgezogen. Die nach § 24 Abs. 1 
UStG pauschalierenden Betriebe XYZ lagen zwischen 3 km und 
15 km voneinander entfernt. Die Tierlieferungen der XYZ-Be-
triebe untereinander, aber auch Tierlieferungen dieser Betrie-
be an Dritte wurden über eine diesen Betrieben nahestehende 
Handels-GmbH (Klägerin) abgewickelt. Für diese Zwecke teil-
ten die XYZ-Betriebe der GmbH den jeweils leistenden Betrieb, 
den Leistungsempfänger, den Tag, die Menge und den Preis 
für die Lieferungen per Fax oder telefonisch mit. Die GmbH 
beauftragte Betrieb X mit dem Tiertransport, den dieser mit ei-
genem Hänger für die GmbH durchführte. Daraufhin rechnete 
die GmbH als jeweilige Leistungsempfängerin im Wege einer 
Gutschrift mit dem liefernden XYZ-Betrieb ab. Die Gutschriften 
wiesen Umsatzsteuer in Höhe von 10,7 % aus.

Als leistendes Unternehmen stellte die GmbH ihrerseits eine 
Rechnung an den belieferten XYZ-Betrieb mit offen ausgewie-
sener Umsatzsteuer in Höhe des ermäßigten Steuersatzes von 
7 %. Dabei erhöhte die GmbH weder den Preis ohne Umsatz-
steuer für das einzelne Tier noch die Transportkosten. Somit 
bestand der Ertrag der GmbH neben nur in geringer Höhe be-
rechneten Vermarktungskosten in der Vorsteuer-Umsatzsteuer-
Differenz von 3,7 %. Die Zahlungsvorgänge wickelte die GmbH 
nach dieser Rechnungslegung auch tatsächlich und zeitnah ab, 
indem sie aufgrund einer Lastschrifteinzugsermächtigung den 
geschuldeten Betrag vom Endabnehmer auf ihr Konto einzog 
und danach ihrerseits den geschuldeten Betrag an ihren Liefe-
ranten auszahlte.

Bei einer Prüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, 
die Lieferungen hätten ausschließlich unmittelbar zwischen 
den (umsatzsteuerlich pauschalierenden) XYZ-Betrieben statt-
gefunden. Da die GmbH den Transport der Tiere nicht selbst 
durchgeführt habe, sei im Sinne des abgerechneten Leistungs-
austausches keine wirtschaftliche Verfügungsmacht im Sinne 
von § 3 Abs. 1 UStG verschafft, mithin nicht geliefert worden. 
Es versagte den Vorsteuerabzug auf der Ebene der GmbH und 
setzte die von der GmbH berechnete Umsatzsteuer von 7 % als 
unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge nach § 14c UStG fest. 

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren hat das Finanzgericht 
Baden-Württemberg der Klage stattgegeben. Mit Hinweis auf 
die Rechtsfigur des Reihengeschäfts nach § 3 Abs. 6 Satz 5 UStG 
hat es den umsatzsteuerlichen Liefertatbestand an die GmbH 
bejaht. Da im Reihengeschäft nur eine Warenbewegung (vom 
ersten Lieferanten an den letzten Abnehmer) eintritt, sahen es 
die Richter auch als unschädlich an, dass die GmbH die Tiere 
zwischen den XYZ-Betrieben nicht selber transportiert hatte. Mit 
den Transporten habe die GmbH gerade Wert, Substanz und Er-
trag der gelieferten Tiere im Sinne der wirtschaftlichen Verfü-
gungsmacht nach § 3 Abs. 1 UStG erlangt.

Auch sahen die Richter die Meinung des Finanzamts, die Tier-
lieferungen zwischen diesen Betrieben seien nachträglich abge-
rechnet worden, ohne dass die GmbH Umsatzgeschäfte in Be-
zug auf die Zwischenlieferungen durchgeführt habe, durch die 

tatsächlichen Umstände widerlegt. So waren die in Umlauf ge-
brachten Rechnungen und Gutschriften der am Reihengeschäft 
Beteiligten stets zeitnah bezahlt worden. Weiterhin waren der 
GmbH Tierverluste, die während des Transports eingetreten wa-
ren, belastet worden.

Auch das Fehlen von schriftlichen (Liefer-)Verträgen erachte-
ten die Richter als unschädlich. 

Dem Hinweis des Finanzamts auf Missbrauch von Gestal-
tungsmöglichkeiten des Rechts nach § 42 AO traten die Richter 
mit dem Argument entgegen, das Finanzamt habe trotz der ihm 
obliegenden Feststellungslast diesbezüglich keine Feststellung 
getroffen. Insbesondere, so das Finanzgericht, habe sich das Fi-
nanzamt nicht mit der vom Kläger im Prozess ausführlich vorge-
tragenen wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit der gewählten Gestal-
tung auseinandergesetzt. 

4. 	(Noch laufendes) Verfahren vor dem 
Finanzgericht Münster – 15 K 1288/14 U

Hier ist Gegenstand der umsatzsteuerlichen Diskussion ein Pu-
tenmastmodell. 

Zu Beginn der Aufzuchtphase werden Eintragsküken der Brü-
terei im Jungputenstall einer landwirtschaftlich tätigen KG aufge-
stallt. Nach Ablauf der rund vierwöchigen Aufzuchtphase werden 
die Jungtiere an eine nahestehende, schon aus anderen Grün-
den gewerblich tätige GbR (Klägerin) veräußert. Diese liefert die 
Jungtiere taggleich an eine ebenfalls mit ihr verbundene land-
wirtschaftlich tätige KG, aber auch an dritte Abnehmer, weiter.

Die gewerblich tätige GbR beauftragt und besorgt als Zwi-
schenhändlerin auch den Transport der Tiere vom Aufzuchts-
tandort an den etwa 15 km entfernten Standort der Putenmast. 
Im Rahmen des Transports erfolgt das Aufladen der Jungputen 
durch einen Mitarbeiter der Klägerin sowie durch Einsatz eines 
sich in ihrem Besitz befindlichen Teleskopladers. 

Gegenüber der Klägerin rechnet die landwirtschaftlich täti-
ge KG ihre Jungputenlieferungen mit Umsatzsteuerausweis von 
10,7 % (§ 24 Abs. 1 UStG) ab. Noch am gleichen Tag erteilt die 
Klägerin aus der Weiterlieferung der Jungputen an den Mastbe-
trieb der landwirtschaftlichen GbR eine Rechnung mit Ausweis 
des nach § 12 Abs. 2 UStG ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 
7 %.

Beide Rechnungen werden kurzfristig bezahlt und zahlungs-
technisch auch über die jeweiligen Konten der beteiligten Unter-
nehmen abgewickelt. Nach Abzug der die Klägerin belastenden 
Transportkosten verbleibt ihr im Wesentlichen eine Marge in 
Höhe der Vorsteuer-Umsatzsteuer-Differenz von 3,7 %.

Bei einer Umsatzsteuerprüfung versagte das Finanzamt den 
Vorsteuerabzug der Klägerin. Auch hier bestritt es das Vorhan-
densein einer Lieferung im Sinne von § 3 Abs. 1 UStG und rekla-
mierte einen Missbrauchstatbestand nach § 42 AO. Es argumen-
tierte weiterhin, die KG hätte die Jungputen auch direkt an die 
endmästende GbR liefern können.

In der Klagebegründung hatte sich der Kläger ebenfalls auf 
die betriebswirtschaftliche und arbeitsfachliche Zweckmäßigkeit 
der von ihm gewählten Arbeitsteilung (Trennung von Jungpute-
naufzucht und Putenmast) berufen. So sei die Abwicklung des 
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Aufsatz

Zwischenhandels durch einen fremden Viehhändler in früheren 
Jahren mit vergleichbarem umsatzsteuerlichen Ergebnis von der 
Finanzverwaltung nicht beanstandet worden.

In einem inzwischen durchgeführten Erörterungstermin hat 
das Finanzgericht Münster auf das in der Einführung schon zi-
tierte BFH-Urteil vom 9.7.1998 verwiesen. Danach könne eine 
missbräuchliche Gestaltung des Rechts im Sinne von § 42 AO nur 
dann vorliegen, wenn der Landwirt durch geschickte vertragliche 
Gestaltung seine Umsatzsumme künstlich erhöhe. Nach gericht-
licher Ansicht liegt in dem Verkauf der Puten nach einer ca. vier-
wöchigen (Vor-)Mast eine natürliche Handelsstufe. Das Gericht 
folgt der klägerseitig vorgetragenen Auffassung, dass sich die 
Erzeugung von Puten in eine Aufzucht- und eine Mastphase auf-
gliedert. Danach unterscheiden sich die Anforderungen an den 
Stall in der Aufzuchtphase in erheblichem Maße von den Stallan-
forderungen in der Mastphase (zum Beispiel durch die Umge-
bungstemperatur und die Besatzdichte der Puten). 

Nach richterlicher Ansicht stellt daher der Verkauf der Puten 
nach Abschluss der Aufzuchtphase eine den landwirtschafts-
fachlichen Notwendigkeiten entsprechende Gestaltung dar. Da-
bei verweisen die Richter das beklagte Finanzamt darauf, dass 
eine Spezialisierung der Marktteilnehmer auf einzelne Phasen 
der Putenaufzucht diesen nicht vorgehalten werden könne. Eine 
künstliche Gestaltung im Sinne der vom Finanzamt bemühten 
BFH-Rechtsprechung vom 9. 7.1998 (a.a.O.) liegt nach Meinung 
des Finanzgerichts Münster erst dann vor, wenn in einer höheren 
Frequenz Umsätze getätigt werden, d.  h. marktunübliche Pro-
dukte verkauft würden (zum Beispiel Ein- oder Zwei-Wochen-
Puten). Liegt dagegen eine natürliche Handelsstufe vor, kann 
dem Kläger auch nicht vorgeworfen werden, er hätte das Pro-
dukt selbst vermarkten können und hätte sich zu diesem Zweck 
nicht an einen Händler wenden dürfen. 

Ausdrücklich verneint das Finanzgericht Münster, dass die 
gesetzliche Umsatzsteuersubvention im landwirtschaftlichen Er-
zeugungsprozess bis hin zum Endprodukt nur ein einziges Mal 
eintreten dürfe. Das ergebe sich weder aus dem Wortlaut von 

§ 24 UStG noch aufgrund einer Äu-
ßerung des Gesetzgebers.

Des Weiteren stellt das Finanzge-
richt Münster in seiner Würdigung 
auf die rechnungsmäßig und tatsäch-
liche Abwicklung des (Zwischen-)
Handels ab. Es verweist darauf, dass 
die Klägerin die ihr erteilten Rech-
nungen aus den Jungputenlieferun-
gen jeweils zeitnah nach Rechnungs-
stellung durch Überweisung an den 
Landwirtschaftsbetrieb der KG be-
zahlt habe. Damit liegt nach richter-
licher Betrachtung kein nachträglich 
manipulierter bzw. manipulierbarer 
Umstand vor, der zeigt, dass die Klä-
gerin zum Zeitpunkt des Putentrans-
ports diese auch tatsächlich beziehen 
und auch bezahlen wollte. 

5. Ausblick

Die vorstehend ausgewählt betrachtete Rechtsprechung zeigt, 
dass arbeitsteilige Erzeugungsprozesse im Rahmen von land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben auch mehrfach über die 
Umsatzsteuersubvention des § 24 Abs. 1 UStG abgebildet wer-
den können.

Das gilt ausdrücklich auch dann, wenn die in den landwirt-
schaftlichen Wertschöpfungsprozess und die dadurch gestal-
teten Lieferketten eingebundenen Betriebe auch (familiär) mit-
einander verbundene, aber im Sinne des UStG eigenständige 
Unternehmen sind.

Entscheidende Voraussetzung dafür ist nach den finanzrich-
terlich entwickelten Kriterien jeweils, dass der Erzeugungspro-
zess vor der Lieferung eine natürliche Handelsstufe erreicht 
haben muss. 

Die Bewältigung dieser Handelsstufe durch einen gewerb-
lichen (Zwischen-)Händler ist rechnungs- und zahlungstech-
nisch zeitnah und einwandfrei abzuwickeln. Dann wird auch re-
gelmäßig die Erfüllung eines den Vorsteuerabzug eröffnenden 
Liefertatbestands nach § 3 Abs. 1 UStG gegeben sein. 

Der vom (Subventions-)Gesetzgeber angelegten Mehrstu-
figkeit der Umsatzsteuerpauschalierung nach § 24 Abs. 1 UStG 
kann deswegen auch nicht mit dem Hinweis auf § 42 AO be-
gegnet werden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn zu der steuerlichen Ge-
staltung auch außersteuerliche Gründe für eine Einschaltung 
des (Zwischen-)Händlers sprechen. Diese sind etwa gegeben, 
wenn der Händler den Tiertransport entweder beauftragt oder 
sogar selbst durchführt, eigene Mitarbeiter und bzw. oder ei-

gene Maschinen einsetzt.

Steuerberater Matthias Beer,  
Landwirtschaftliche Buchstelle, Lüneburg,  
www.beer-steuerberatung.de

Finanzamt

VerbraucherSupermarktLandwirtViehhändlerLandwirt

0 € 107 € 70 € 107 € 70 €

0 €

Abbildung:
Die gesetzliche Subvention – zwei Handelsstufen

Nutztiere 
Handelsstufe 1
1.000 € zzgl. 10,7 % = 1.107 €
1.000 € zzgl.   7     % = 1.070 €

Nutztiere 
Handelsstufe 2
1.000 € zzgl. 10,7 % = 1.107 €
1.000 € zzgl.   7     % = 1.070 €
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Urteil Auswirkung der umsatzsteuerlichen Organschaft auf die Durchschnittssatzbesteuerung 

Rechtsprechung*

Auswirkung der umsatzsteuerlichen 
Organschaft auf die Durchschnittssatz
besteuerung 

Leitsatz
Ist der Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs Organ-
träger, so unterliegen auch die Lieferungen der Erzeugnisse 
dieses Betriebs durch die Organgesellschaft der Besteuerung 
nach Durchschnittssätzen des § 24 UStG. 

BFH, Urteil vom 10.8.2017 – V R 64/16*

Der Sachverhalt
Der Kläger bewirtschaftete einen Aussiedlerhof und baute Ge-
müse, Zuckerrüben, Kartoffeln und Getreide an. Außerdem war 
er alleiniger Gesellschafter der A-GmbH und deren Geschäfts-
führer. Der Kläger veräußerte das von ihm selbst erzeugte Ge-
müse teilweise an die GmbH, die es wusch, entstielte, verpackte 
und verkaufte. 

Nach einer Außenprüfung gelangte das Finanzamt zu der 
Auffassung, dass zwischen dem Kläger und der GmbH eine 
Organschaft bestehe. Die Ausgangsumsätze der GmbH seien 
deshalb dem Kläger zuzurechnen. Diese Umsätze unterlägen 
weiterhin der Regelbesteuerung, denn das Unternehmen des 
Klägers bestehe aus zwei getrennt zu beurteilenden Betrieben. 
Der Anwendungsbereich der Durchschnittssatzbesteuerung 
sei insofern betriebs- und nicht umsatzbezogen. Gleichzeitig 
berechtigten Eingangsleistungen, soweit sie den der Regelbe-
steuerung unterliegenden Umsätzen der GmbH zuzurechnen 
seien, zum Vorsteuerabzug. 

Hiergegen richtet sich die Klage. Soweit die Umsätze der 
GmbH dem Kläger zuzurechnen seien, lägen, soweit eigene Er-
zeugnisse des Klägers verkauft wurden, Umsätze vor, die mit 
den Durchschnittssätzen zu besteuern sind. Das Finanzgericht 
gab der Klage statt. 

Das Urteil
Die Revision des Finanzamts hatte keinen Erfolg. Der Durch-
schnittssatzbesteuerung unterliegt die Lieferung von selbst er-
zeugten Produkten des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs. 
Ist der Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs Organträger, 
so unterliegt auch die Lieferung der Erzeugnisse dieses Betriebs 
durch die Organgesellschaft an Dritte der Besteuerung nach 
Durchschnittssätzen.

Die durch § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG angeordnete Unselbststän-
digkeit der Organgesellschaft führt dazu, dass deren Tätigkeit 
dem Organträger zuzurechnen ist. Die Organschaft bewirkt nicht 
nur eine Zurechnung von Umsätzen, sondern beeinflusst auch 
die steuerrechtliche Qualifikation der durch den Organkreis er-
brachten Umsätze. 

Die organschaftliche Zusammenfassung von Organträger und 
Organgesellschaft führt daher im Anwendungsbereich von § 24 
UStG dazu, dass Umsätze im Sinne dieser Vorschrift auch dann 
vorliegen, wenn die landwirtschaftliche Erzeugertätigkeit und 

die Lieferung der so erzeugten Gegenstände durch unterschied-
liche Unternehmen des Organkreises ausgeführt werden. §  24 
UStG ist umsatzbezogen und nicht betriebsbezogen auszulegen.

Urteilsanmerkungen
von Nicola Reiling, Dipl.-Finanzwirtin (FH), 
Niefern-Öschelbronn (Baden-Württemberg), 
bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe für die 
Umsatzbesteuerung der Land- und Forstwirte 
zuständig. Mitkommentatorin des Rüttinger, 
Umsatzsteuer in der Land- und Forstwirtschaft

Eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen einem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und einer Organ-
gesellschaft führt zu einem einheitlichen Unternehmen. 
Die lediglich zivilrechtlich eigenständige Organgesell-
schaft ist ein unselbstständiger Betriebsteil des Organ-
trägers. Für die Anwendung der Durchschnittssatzbe-
steuerung auf Ausgangsumsätze an Dritte kommt es nur 
darauf an, ob es sich um die Lieferung selbst erzeugter 
Produkte oder landwirtschaftlicher Dienstleistungen 
dieses Gesamtunternehmens handelt. § 24 UStG ist um-
satzbezogen und nicht betriebsbezogen auszulegen. 

Das ist aus umsatzsteuerlicher Hinsicht nur konse-
quent. Ob ein an Dritte erbrachter Umsatz noch der 
Durchschnittssatzbesteuerung unterliegt, kann nicht 
danach beurteilt werden, ob der Ausgangsumsatz von 
einem  – nur zivilrechtlich selbstständigen oder nach 
ertragsteuerlichen Kriterien gewerblichen  – Unterneh-
mensteil ausgeführt wird. Es kommt nur darauf an, ob 
der Ausgangsumsatz an Dritte die Kriterien der Durch-
schnittssatzbesteuerung erfüllt. 

Das Finanzamt hatte sich für die Trennung der Betrie-
be auf das Urteil des FG Düsseldorf vom 12.11.2010 – 1 
K 1245/09 U, EFG 2011, 932 berufen. Diese Entscheidung 
wurde vom BFH mit Urteil vom 13.11.2013 – XI R 2/11, 
BStBl. II 2014, 543 dem Grunde nach bestätigt. In diesem 
Urteil hatte das Gericht über eine umsatzsteuerliche Or-
ganschaft zwischen einem Einzelunternehmer (Schwei-
nezucht) und einer GmbH (Schweinemast) entschieden. 
Die GmbH übte mangels ausreichender Futtergrund-
lage eine gewerbliche Tätigkeit aus. Nach Ansicht des 
Gerichts ist auch bei Annahme einer Organschaft von 
zwei getrennt zu beurteilenden Betrieben auszugehen. 
Die durch das Einzelunternehmen ausgeübte Schwei-
nezucht ist weiterhin eine land- und forstwirtschaftli-
che Tätigkeit, während die von der GmbH betriebene 
Schweinemast mangels ausreichender Futtergrundlage 
gewerblich ist. Nur die Ausgangsumsätze des land- 
und forstwirtschaftlichen Betriebsteils unterliegen der 
Durchschnittssatzbesteuerung. Alle Ausgangsumsätze 
des gewerblichen Betriebsteils, auch wenn hierfür Ferkel 

* Die exklusiv für HLBS-Mitglieder unter www.hlbs.de im Volltext verfügbaren Entscheidungen sind mit * gekennzeichnet.
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UrteilZur Steuerfreiheit von Liegerechten in Begräbniswäldern 

Zur Steuerfreiheit von Liegerechten in  
Begräbniswäldern

Leitsatz
Die Einräumung von Liegerechten zur Einbringung von Ur-
nen unter Begräbnisbäumen ist gemäß § 4 Nr. 12a UStG als 
Vermietung von Grundstücken umsatzsteuerfrei, wenn dabei 
räumlich abgrenzbare, individualisierte Parzellen zur Nutzung 
unter Ausschluss Dritter überlassen werden. 

BFH, Urteil vom 21.6.2017 – V R 3/17*

Der Sachverhalt
Die Beteiligten stritten darüber, ob die Vergabe von Liegerech-
ten in einem Urnenbegräbniswald unter die Steuerbefreiungs-
vorschriften des § 4 Nr. 12a UStG fällt. 

Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) ist Eigentümer 
eines als Urnenbegräbniswald bezeichneten Grundstücks. Die 
Friedhofsordnung der zuständigen Gemeinde regelt, dass der 
Friedhof in privatrechtlicher Form durch den jeweiligen Grund-
stückseigentümer oder eine Gesellschaft betrieben werden sollte. 
Der Kläger räumte der Gemeinde eine persönliche Dienstbarkeit 
ein, wonach die Gemeinde berechtigt war, die Grundstücksfläche 
des Begräbniswaldes als Friedhof zu nutzen. Der Kläger über-
nahm vertraglich die Einrichtung und den Betrieb des Friedhofs, 
der Kläger sollte den Nutzungsberechtigten das Beisetzungs-
recht durch privatrechtlichen Vertrag einräumen. Mit dem Ver-
trag wurde von diesen die Friedhofssatzung anerkannt. 

Der Kläger räumte Interessenten sog. Liegerechte an ei-
nem Familien- oder Gruppenbaum ein, d. h. ein oder mehrere 
Nutzungsrechte zur Beisetzung der Asche mit anschließender 
Liegezeit für Zeiträume von 20 bis 99 Jahren. Die Bäume und 
Parzellen, an denen solche Rechte erworben werden konnten, 
waren geographisch eingemessen und abgegrenzt und mit ei-
ner Nummerierung (Beschilderung) versehen. 

Im Zusammenhang mit dieser Leistung nahm der Kläger Be-
ratungsleistungen über freie Grabstätten und Bestattungsorte 
vor; Details zur Bestattung (z. B. Urnenauswahl etc.) waren nicht 
Gegenstand der Beratung. Zudem erhielt der Kläger den Wald 
und die Wege, hielt Parkplätze vor und stellte auf dem Gelände 
einige Bänke zum Zwecke der Andacht auf. In Erfüllung einer 
gegenüber der Gemeinde bestehenden Verpflichtung führte 
der Kläger außerdem eine Ruhestättendatenbank, die dazu 
diente, ein zweites elektronisches Register vorzuhalten, falls 
das Register der Gemeinde abhandenkommen sollte. Grabpfle-
geleistungen wurden nicht ausgeführt. 

Der Erwerb des Liegerechts erfolgte über ein Antragsfor-
mular, als Grundlage des Vertrags wurde auf die Friedhofssat-
zung Bezug genommen, in der Satzung war geregelt, dass der 
Friedhof in privatrechtlicher Form durch den jeweiligen Grund-
stückseigentümer betrieben und verwaltet wird. Bei Annahme 
eines Antrags stellte der Kläger die Nutzungsgebühr – die von 
der in den Vertrag einbezogenen Gebührensatzung festgelegt 
wurde  – ohne Ausweis der Umsatzsteuer in Rechnung. Nach 
Bezahlung der vereinbarten Gebühren erhielten die Erwerber 
eine Verleihungsurkunde, welche den Kunden den Erwerb un-

des landwirtschaftlichen Einzelunternehmens verwen-
det wurden, unterliegen der Regelbesteuerung. 

Eine Übertragung dieser Rechtsgrundsätze auf den 
vorliegenden Fall lehnte die Vorinstanz (Urteil des FG 
Köln vom 21.4.2016 – 11 K 1694/11) ab. Die Sachverhalte 
seien nicht vergleichbar, da im vom FG Düsseldorf ent-
schiedenen Fall sich die Organgesellschaft nicht darauf 
beschränkt habe, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu 
verarbeiten, sondern aus dem Produkt „Ferkel“ ein ande-
res, nämlich das Produkt „Schweine“ hergestellt habe und 
Schweinemast etwas anderes sei als Schweinezucht. 

Diese Argumentation überzeugt nur vordergründig. 
Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass das FG Düssel-
dorf nur deshalb zu einer unterschiedlichen Einordnung 
der Teile des Organkreises kam, weil es sich ertragsteu-
erliche Prinzipien und damit eine betriebsbezogene Be-
trachtungsweise zu eigen gemacht hat. Nach den Ent-
scheidungsgründen kann ein „über das Bestehen der 
Organschaft hinausgehender einheitlicher Betrieb“ nur 
dann angenommen werden, wenn die Betriebsteile „eng 
miteinander verwoben sind oder einander bedingen oder 
die verschiedenen Tätigkeiten wirtschaftlich zusammen-
gehören“ (Entscheidungsgründe unter 4.). Für diese Aus-
legung bezieht sich das FG Düsseldorf auf das Urteil des 
BFH vom 12.1.1989 – V R 129/84, BStBl. II 1989, 432. Dort 
hatte der BFH entschieden, dass – wenn Zweifel auftreten, 
ob und inwieweit ein einheitlicher landwirtschaftlicher Be-
trieb oder zwei getrennt zu beurteilende Betriebe vorlie-
gen würden – auf die Grundsätze abzustellen sei, die auch 
für die Einkommen- und Gewerbesteuer maßgebend sind. 

Eine solche, am Ertragsteuerrecht angelehnte Ausle-
gung, wird aber vom BFH zwischenzeitlich allgemein ab-
gelehnt (z. B. BFH-Urteil vom 25.11.2004 – V R 8/01, BStBl. 
II 2005, 896). Auch das vorgenannte Urteil des BFH vom 
10.8.2017 gibt einer umsatzbezogenen Betrachtung den 
Vorzug vor einer betriebsbezogenen. 

Setzt man diese Grundsätze stringent fort, kann eine 
am Ertragsteuerrecht ausgelegte Aufteilung des Gesamt-
unternehmens der Organschaft in einen landwirtschaftli-
chen und gewerblichen Teilbetrieb nicht mehr erfolgen. 
Im o. g. Schweinemastfall könnte diese Auslegung dazu 
führen, dass für das aus Organträger und Organgesell-
schaft bestehende einheitliche Unternehmen zu entschei-
den ist, ob der Verkauf der vom Organkreis gezüchteten 
und gemästeten Schweine an Dritte noch im Rahmen 
einer landwirtschaftlichen Tierzucht und Tierhaltung in 
Verbindung mit der Bodenbewirtschaftung i.S. des An-
hangs VII Nr. 2 der MwStSystRL erfolgt. Dazu müsste un-
tersucht werden, ob das Gesamtunternehmen über eine 
ausreichende Futtergrundlage verfügt. Fehlt eine solche, 
wären sämtliche Umsätze des Organkreises (des Einzel-
unternehmens und der Organgesellschaft) nicht mehr 
mit den Durchschnittssätzen zu besteuern, sondern un-
terlägen der Regelbesteuerung. 
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Urteil Zur Steuerfreiheit von Liegerechten in Begräbniswäldern 

zweiten elektronischen Registers, weil dies nur der Sicherung der 
„Lagepläne“ diene. 

Auch die Würdigung des FG, dass die Einräumung von Park-
möglichkeiten an die Besucher des Begräbniswaldes (soweit es 
sich um die Erben des Kunden handelt) eine Nebenleistung zur 
Grundstücksüberlassung sei, sei möglich. Dem ständen weder 
das Unionsrecht noch § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG entgegen. Zwar sei 
die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen 
von der Steuerbefreiung der Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken ausgeschlossen (Art. 135 Abs. 1I, Abs. 2b MwStSys-
tRL), sei aber dahingehend auszulegen, dass die Mitgliedstaaten 
die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen nur 
insoweit nicht von der Mehrwertsteuer befreien dürfen, als sie 
nicht mit der steuerfreien Vermietung von bestimmten Grundstü-
cken für einen anderen Gebrauch eng verbunden ist. 

Urteilsanmerkungen
von Dr. Hermann Spils ad Wilken, Dipl.-
Ing. agr., Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 
Sozietät Dr. Lange – Brodersen – Dr. Spils 
ad Wilken Rechtsanwälte – Steuerberater – 
Wirtschaftsprüfer, Uelzen, www.societates.de 

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit diesem Urteil die 
Vorinstanz. Entscheidend für das Vorliegen steuerfreier 
Vermietungsleistungen bei Urnenbestattungen ist, dass 
dem Vertragspartner gegen Zahlung eines Mietzinses für 
eine vereinbarte Dauer das Recht eingeräumt wird, das 
Grundstück in Besitz zu nehmen und andere von ihm 
auszuschließen. Dies ist bei Grabstättennutzungsrech-
ten dann der Fall, wenn Gegenstand der Nutzungsüber-
lassung ein Grundstücksteil ist, nämlich eine räumlich 
abgrenzbare, individualisierte Parzelle zur Einbringung 
der Urne. Das entsprach dem Urteilssachverhalt, den 
Nutzungsberechtigten wurde von den Klägern eine geo-
graphisch eingemessene, räumlich abgrenzbare und mit 
einer Nummerierung versehene individualisierte Parzelle 
zur Einbringung von Urnen überlassen. Dass die Kläger 
weitere, andersartige Leistungen erbrachten, spielte kei-
ne Rolle, weil es sich bei diesen um Nebenleistungen zur 
Hauptleistung handelte. Die weiteren Leistungen wie die 
Pflege des Waldes und der Wege sowie Bereitstellung 
von Bänken gaben der Leistung nicht das Gepräge, son-
dern waren Nebenleistungen, weil sie für den Leistungs-
empfänger keinen eigenen Zweck hatten, sondern das 
Mittel darstellten, um die Hauptleistung unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Auch die Zurverfü-
gungstellung von Parkplätzen war im Urteilsfall eine Ne-
benleistung zur Hauptleistung und keine eigenständige 
steuerpflichtige Leistung.

Mit dem Urteil des Bundesfinanzhofs sind die ent-
gegenstehenden Verfügungen des Finanzministeriums 
Schleswig-Holstein – VI 358 – S 7178-110 vom 4.4.2011 
und der OFD Niedersachsen  – S 7168-113-St 173 vom 

ter konkreter Bezeichnung einer Baumnummer/Grabstätte und 
Grabart bestätigte. 

Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt da-
von aus, dass es sich bei der Vergabe von Liegerechten und der 
Durchführung von Bestattungsleistungen um eine einheitliche 
umsatzsteuerpflichtige Leistung handele und änderte die Um-
satzsteuerbescheide. 

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein gab der Klage nach 
erfolglosem Einspruchsverfahren statt und setzte die Umsatz-
steuer herab. 

Das Urteil
Der Bundesfinanzhof hielt die Revision des Finanzamts für zuläs-
sig, aber unbegründet und wies sie deshalb zurück. Das Finanz-
gericht habe zu Recht entschieden, dass es sich bei der Einräu-
mung von Liegerechten um steuerfreie Vermietungsleistungen 
handele. 

Steuerfrei sei gemäß §  4 Nr.  12a UStG die Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken. Nach der Rechtsprechung des 
EuGH und des BFH liege eine steuerfreie Grundstücksvermietung 
nach § 4 Nr. 12a UStG vor, wenn dem Vertragspartner gegen Zah-
lung eines Mietzinses für eine vereinbarte Dauer das Recht einge-
räumt wird, ein Grundstück in Besitz zu nehmen und andere von 
ihm auszuschließen. Danach habe das FG zu Recht eine steuer-
freie Vermietung angenommen. 

Beim Grabstättennutzungsrecht handle es sich um ein Son-
dernutzungsrecht, das darin besteht, die Grabstätte für die Be-
stattung, Grabanlage und Errichtung eines Grabmals und anderer 
Grabeinrichtungen unter Ausschluss Dritter zu nutzen. Vorlie-
gend übertrug der Kläger dem Nutzungsberechtigten das Nut-
zungsrecht ausweislich der Satzung der Gemeinde sowie den ab-
geschlossenen Verträgen auf privatrechtlicher Grundlage. 

Gegenstand der Nutzungsüberlassung sei ein Grundstücksteil, 
wenn eine räumlich abgrenzbare, individualisierte Parzelle zur 
Einbringung der Urne übertragen wird. Hier waren Gegenstand 
der Nutzungsüberlassung Grundstücksteile im Sinne räumlich 
abgegrenzter Teile der Erdoberfläche, weil der Kläger den Nut-
zungsberechtigten geographisch eingemessene, räumlich ab-
grenzbare und mit einer Nummerierung individualisierte Par-
zellen zur Einbringung von Urnen überließ. Eine Nutzung durch 
Dritte war dabei während der Nutzungszeit ausgeschlossen. 

Damit lag nach Feststellung des BFH eine Vermietung von 
Grundstücken im o.  g. Sinne vor, auch wenn möglicherweise 
weitergehende, zum Beispiel religiöse Zwecke, damit verbunden 
wären.

Eine gegenüber der Vermietung andersartige Leistung kom-
me nur dann in Betracht, wenn neben die Grundstücksüberlas-
sung zusätzliche geschäftliche Aktivitäten treten, die der Grund-
stücksüberlassung ein anderes Gepräge geben. Die weiteren 
Leistungsbestandteile (Informationen über freie Grabstätten, 
Instandhaltung des Waldes und der Wege, Bereitstellung von 
Bänken) gäben der Leistung des Klägers aber nicht das Gepräge, 
sondern seien Nebenleistungen zur Vermietung, weil sie für den 
Leistungsempfänger keinen eigenen Zweck, sondern das Mittel 
darstellten, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen 
in Anspruch zu nehmen. Dasselbe gelte für das Führen eines 
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(§ 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG) oder vergleichbare auf privatrecht-
licher Grundlage erbrachte Leistungen ohne das Recht auf 
Verzicht (§ 9 UStG) einer Steuerbefreiung unterliegen (§ 2b 
Abs. 2 Nr. 2 UStG). Werden Begräbniswälder auf öffentlich-
rechtlicher Grundlage betrieben, treten deshalb nur dann 
keine größeren Wettbewerbsverzerrungen auf, wenn auch 
hier räumlich abgrenzbare, individualisierbare Flächen zur 
ausschließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 
Wenn also lediglich das Recht erworben wird, im Wurzel-
bereich eines Gemeinschaftsbaumes mit anderen Nutzern 
Urnen beizusetzen, liegt kein Vermietungsumsatz vor. Die 
Umsätze sind unter der Voraussetzung, dass die Umsätze 
aus gleichartigen Tätigkeiten 17.500  € übersteigen, dem 
umsatzsteuerlich relevanten Bereich zuzuordnen. Spätes-
tens nach Ablauf der Übergangsregelung ab 2021 sind 
diese Umsätze umsatzsteuerpflichtig. 

Hinweise für die Praxis
Für die Praxis bedeutsam ist, wie mit Abrechnungen 

gegenüber den Nutzern umzugehen ist. Unternehmer, 
die gegenüber den Nutzern der Begräbniswälder schon 
bisher ohne gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer ab-
gerechnet haben, können sämtliche noch nicht materiell 
bestandskräftigen Umsatzsteuerbescheide korrigieren 
lassen. Die Umsätze unterliegen nicht der Umsatzsteuer, 
ein Vorsteuerabzug ist damit auch nicht möglich. Bei zu-
künftigen Leistungen sollte grundsätzlich ohne Ausweis 
der Umsatzsteuer abgerechnet werden. 

Ist in der Vergangenheit mit gesondertem Ausweis der 
Umsatzsteuer abgerechnet worden, ist die Umsatzsteuer 
unrichtig ausgewiesen, der Unternehmer schuldet den 
Mehrbetrag (§  14c Abs.  1 UStG). Noch nicht geklärt ist, 
ob in diesem Fall eine Rechnungsberichtigung ausreicht, 
damit die unzutreffend abgeführte Umsatzsteuer von der 
Finanzbehörde erstattet wird, oder ob die Umsatzsteuer 
zuvor dem Leistungsempfänger erstattet werden muss. 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung in Abschn. 14c.1 
Abs. 5 Satz 4 UStAE käme es darauf an, ob dem Leistungs-
empfänger aus dem zu hoch ausgewiesenen Rechnungs-
betrag ein Rückforderungsanspruch zusteht. Dann wäre 
die Berichtigung des geschuldeten Mehrbetrags erst nach 
Rückzahlung an den Leistungsempfänger zulässig. Das Fi-
nanzgericht Münster hat das mit Urteil vom 13.9.2016 – 5 
K 412/13 U (Revision eingelegt, Az. BFH: XI R 28/16) anders 
gesehen, danach setzt die Berichtigung einer Rechnung 
wegen überhöhten Steuerausweises die Rückzahlung der 
Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger nicht voraus. 
Ob eine Netto- oder Bruttovereinbarung abgeschlossen 
wurde, lässt sich nur im Einzelfall klären. Sind Bruttover-
einbarungen getroffen, reichen Rechnungsberichtigungen 
an die Leistungsempfänger ohne Rückzahlung aus. Sind 
Nettovereinbarungen getroffen, sollten die Umsatzsteu-
erbescheide offengehalten und das Ergebnis des BFH-
Verfahrens abgewartet werden. 

30.7.2012, nach denen die Leistungen zur Vergabe von 
Liegerechten umsatzsteuerpflichtig sein sollen, überholt.

In dem am gleichen Tage erschienenen Urteil des BFH 
vom 21.6.2017 zur Steuerfreiheit von Liegerechten in Be-
gräbniswäldern – IV R 4/17 hebt der BFH in Abgrenzung 
zum Besprechungsurteil das Urteil des Finanzgerichts 
Schleswig-Holstein auf. Der BFH stellt hier fest, dass die 
Einräumung von Liegerechten zur Einbringung von Urnen 
keine nach § 4 Nr. 12a UStG steuerfreie Grundstücksver-
mietung ist, wenn dabei nicht räumlich abgrenzbare indi-
vidualisierte Parzellen zur Nutzung unter Ausschluss Drit-
ter überlassen werden. „Problem“ aus Sicht des BFH war 
im Urteilssachverhalt, dass gerade nicht ausschließlich 
geographisch eingemessene, räumlich abgrenzbare und 
individualisierte Parzellen überlassen wurden. Nach der 
maßgeblichen Friedhofsatzung der Gemeinde wurde den 
Kunden ein Nutzungsrecht gemäß Baumurkunde einge-
räumt. Dabei wurde zwischen Familienbäumen, Freund-
schaftsbäumen und gemeinsamen Bäumen unterschie-
den, die Beisetzung der Urne erfolgte im Wurzelbereich 
der als Ruhehainräume registrierten Bäume. Ausweislich 
der Baumurkunde wurde bei Gemeinschaftsbäumen das 
Recht übertragen, im Wurzelbereich eine biologisch ab-
baubare Urne beizusetzen und die Ruhestätte als Ge-
denkstätte im Rahmen der Friedhofsatzung zu nutzen. 
Hier war fraglich, ob den Kunden, wie vom FG festgestellt, 
eine „konkret vermessene Baumgrabstätte“ überlassen 
wurde oder ob die Kunden lediglich das Recht zur Bei-
setzung einer Urne im Wurzelbereich eines bestimmten 
Baumes erlangt haben. Im ersten Fall wäre die Leistung 
umsatzsteuerfrei, im zweiten Fall würde die Befreiungsre-
gelung des § 4 Nr. 12a UStG nicht greifen. 

Das kann auch für öffentliche Friedhöfe etwa von Ge-
meinden oder von Kirchen Bedeutung haben. Nach dem 
neuen § 2b UStG gilt für das Tätigwerden der juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts: 

Das Tätigwerden einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts in Form eines Bestattungswaldes ist nur dann 
nicht im umsatzsteuerlichen Bereich, wenn keine größeren 
Wettbewerbsverzerrungen auftreten. Größere Wettbe-
werbsverzerrungen liegen nicht vor, wenn entweder die 
Umsätze aus gleichartigen Tätigkeiten auf der Ebene der ju-
ristischen Person voraussichtlich 17.500 € nicht übersteigen 

Tätigwerden der jur. Person des öffentlichen Rechts

öffentlich-rechtlicher 
Grundlage

öffentlich-rechtlicher 
Grundlage

privatrechtlicher 
Grundlage

Keine größeren Wett-
bewerbsverzerrungen 

gem. § 2b UStG

Kein  
umsatzsteuerlicher 

Bereich

Größere Wett- 
bewerbsverzerrungen 

gem. § 2b UStG

Umsatzsteuerlicher Bereich

Unternehmer 
gem. § 2b UStG
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Tatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfüllt. Mit der Tatbe-
standsverwirklichung ist die Steuer entstanden (§ 38 AO). Ge-
mäß § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Steuer nach dem Wert 
der Gegenleistung. Bei einem Grundstückskauf gilt nach §  9 
Abs. 1 Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung u. a. der Kaufpreis ein-
schließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistun-
gen. Danach gehören alle Leistungen des Erwerbers zur Gegen-
leistung, die dieser als Entgelt für den Erwerb des Grundstücks 
gewährt oder die der Veräußerer als Entgelt für die Veräußerung 
des Grundstücks empfängt. Maßgebend für den Umfang der 
Gegenleistung ist das tatbestandserfüllende Rechtsgeschäft. 
Nach der Auslegung des FG bildete die Nachtragsvereinba-
rung (2012) mit dem Kaufvertrag (2006) eine Einheit. Für den 
Erwerb der Grundstücke 1 und der Grundstücke 2 ist ein Ge-
samtkaufpreis gebildet worden. K musste aufgrund der Nach-
tragsvereinbarung keinen zusätzlichen Kaufpreis für den Erwerb 
der Grundstücke 2 zahlen. Zu entrichten war nur der vereinbar-
te Kaufpreisaufschlag nach § 3 Abs. 7a Satz 3 AusglLeistG n.F. 
Diese Vertragsauslegung bindet den Senat nach § 118 Abs.  2 
FGO. Sie ist möglich und verstößt nicht gegen Denkgesetze, 
Erfahrungssätze oder die Grundsätze der Vertragsauslegung. 
Beim Erwerb weiterer Flächen aufgrund eines gesetzlichen 
Anspruchs nach § 3 Abs.  7b Satz 2 i.V.m. Abs.  7a AusglLeistG 
gegen Zahlung eines Kaufpreisaufschlags führt die nur wert-
mäßige Zuordnung eines Teils des bereits für andere Flächen 
entrichteten Kaufpreises zu den neuen Flächen nicht zur Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. §  3 
Abs. 7b Satz 2 AusglLeistG billigt einem Berechtigten, der – wie 
K – sein Erwerbsrecht bereits ausgeübt hat, ausdrücklich einen 
Anspruch auf den Erwerb weiterer Flächen zu, soweit die Kauf-
preisbestimmung nach §  3 Abs.  7a AusglLeistG n.F. zu einem 
höheren Erwerbsumfang führt. Im Streitfall beruhte der zusätzli-
che Erwerb der Grundstücke 2 auf einem gesetzlichen Anspruch 
des K nach §  3 Abs.  7b Satz  2 i.V.m. Abs.  7a AusglLeistG n.F. 
Aufgrund der niedrigeren, auf die Verhältnisse im Jahr 2004 ab-
gestellten Wertermittlung für die Grundstücke reichte der im 
Kaufvertrag (2006) vereinbarte Kaufpreis für den Erwerb weite-
rer Grundstücksflächen aus. Die in der Nachtragsvereinbarung 
vorgenommene Zuordnung eines anteiligen Kaufpreises zum 
Erwerb der Grundstücke 2 ist nicht als Vereinbarung eines Kauf-
preises zu verstehen, sondern als Dokumentation, dass mit der 
Übereignung der Grundstücke 2 der Anspruch des K auf den 
Hinzuerwerb erfüllt ist. Dass sich der Anspruch des K gerade 
auf einen solchen Hinzuerwerb bezogen hat, wird durch den 
Umstand bestätigt, dass eine Abfindung des Erwerbsanspruchs 
in Geld gesetzlich nicht vorgesehen ist.

Urteilsanmerkungen
von Sebastian Sträter, Dipl.-Finanzwirt und 
Steueroberinspektor im Niedersächsischen 
Finanzministerium, Hannover

Neben dem Vermögensgesetz (VermG), 
welches den Grundsatz der Rückgabe re-

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
bei einem weiteren Flächenerwerb nach dem 
AusglLeistG

Beim Erwerb weiterer Flächen aufgrund eines gesetzlichen 
Anspruchs nach § 3 Abs. 7b Satz 2 i.V.m. Abs. 7a AusglLeistG 
gegen Zahlung eines Kaufpreisaufschlags führt die nur wert-
mäßige Zuordnung eines Teils des bereits für andere Flächen 
entrichteten Kaufpreises zu den neuen Flächen nicht zur Er-
höhung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer.

BFH, Urteil vom 17.5.2017 – II R 7/15*

Der Sachverhalt
Der Kläger und Revisionsbeklagte (K) erwarb 2006 mit notariell 
beurkundetem Vertrag nach § 3 Abs. 5 AusglLeistG (BGBl. I 2004 
S. 1665) mehrere Grundstücksflächen (Grundstücke 1) zu einem 
Kaufpreis von 271.600  €. Der Kaufpreis wurde vollständig ent-
richtet. Das Finanzamt (FA) setzte hierfür ausgehend von einer 
Bemessungsgrundlage von 271.600  € bestandskräftig Grunder-
werbsteuer fest. Nachdem durch eine gesetzliche Neuregelung 
(vgl. § 3 Abs. 7b Satz 2 i.V.m. Abs. 7a AusglLeistG, BGBl I 2011 S. 
450) die Möglichkeit eröffnet worden war, den Verkehrswert der 
Grundstücke 1 nach den Verhältnissen im Jahr 2004 zu ermitteln 
und nach Maßgabe der Wertdifferenz zum gezahlten Kaufpreis 
weitere Flächen zu erwerben, erwarb K 2012 mit notariell beur-
kundeter Nachtragsvereinbarung zusätzliche Grundstücksflächen 
(Grundstücke 2). Hierfür war nach § 3 Abs. 7a Satz 3 AusglLeistG 
n.F. ein Kaufpreisaufschlag i.H.v. 10.008,54  € zu zahlen. In der 
Nachtragsvereinbarung wurde der Kaufpreis von 271.600 € i.H.v. 
58.290,75 € den Grundstücken 2 zugeordnet. Das FA setzte für 
den Erwerb der Grundstücke 2 im Jahr 2012 Grunderwerbsteuer 
i.H.v. 2.390  € gegen K fest. Als Bemessungsgrundlage legte es 
den auf die Grundstücke 2 anteilig entfallenden Kaufpreis von 
58.290,75  € sowie den Kaufpreisaufschlag von 10.008,54  € zu-
grunde. Die Klage, mit der sich K nach erfolglosem Einspruchs-
verfahren gegen die Einbeziehung des anteiligen Kaufpreises von 
58.290,75  € in die Bemessungsgrundlage wandte, hatte Erfolg. 
Mit der Revision rügt das FA eine Verletzung von § 1 Abs. 1 Nr. 1, 
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG sowie des § 38 AO.

Das Urteil
Das FG hat für den Erwerb der Grundstücke 2 zu Recht den in 
der Nachtragsvereinbarung den Grundstücken 2 anteilig zuge-
ordneten Kaufpreis i.H.v. 58.290,75 € nicht in die Bemessungs-
grundlage der Grunderwerbsteuer einbezogen.

Der Grunderwerbsteuer unterliegt nach §  1 Abs.  1 Nr.  1 
GrEStG ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, das 
den Anspruch auf Übereignung begründet, soweit sich diese 
Rechtsvorgänge auf inländische Grundstücke beziehen. Der 
Steuertatbestand knüpft an das schuldrechtliche Rechtsge-
schäft an. Maßgeblich für dessen Verwirklichung ist die Entste-
hung eines schuldrechtlichen Anspruchs auf Übereignung eines 
Grundstücks (§  433 Abs.  1 BGB). K erlangte durch die Nach-
tragsvereinbarung im Jahr 2012 einen Anspruch auf Übereig-
nung der Grundstücke 2. Damit hat K zu diesem Zeitpunkt den 
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Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der 
Wärmeabgabe aus einer sogenannten KWK-
Anlage (KWK-Bonus)

Leitsatz
Der sogenannte KWK-Bonus nach §  8 Abs.  3 EEG 2004, 
den der Betreiber einer Biogasanlage mit Blockheizkraft-
werk von seinem Stromnetzbetreiber (zusätzlich) erhält, 
ist (ebenfalls) Entgelt für die Lieferung von Strom an den 
Stromnetzbetreiber. Er ist kein Entgelt des Stromnetzbetrei-
bers für die (kostenlose) Lieferung von Wärme des Strom-
erzeugers an Dritte.

BFH, Urteil vom 31.5.2017 – XI R 2/14*

Der Sachverhalt
Die Klägerin betreibt eine Biogasanlage zur Erzeugung von 
Biogas aus Biomasse. Das erzeugte Biogas wurde im Streitjahr 
2008 zur dezentralen Strom- und Wärmeproduktion in einem 
angeschlossenen Blockheizkraftwerk genutzt. Der produzierte 
Strom wurde überwiegend in das Stromnetz eingespeist und 
nach dem EEG 2004 vom Stromnetzbetreiber vergütet.

Die erzeugte Wärme diente zu einem Teil dem Produkti-
onsprozess. Den überwiegenden Teil der Wärme überließ die 
Klägerin im Streitjahr jedoch „kostenlos“ mit schriftlichen Ver-
trägen dem Unternehmer A zur Trocknung von Holz in Con-
tainern und der Unternehmerin B, die damit ihre Spargelfelder 
beheizte.

Im Streitjahr erhielt die Klägerin für den erzeugten Strom 
von ihrem Stromnetzbetreiber neben der sogenannten Min-
destvergütung (§ 8 Abs. 1 EEG 2004) einen Erhöhungsbetrag 
nach § 8 Abs. 3 EEG 2004 (sogenannter KWK-Bonus). Die Klä-
gerin vertrat die Auffassung, dass der sogenannte KWK-Bonus 
ein Drittentgelt für die Wärme darstellte und unterwarf ihn 
entsprechend der Umsatzbesteuerung. Im Rahmen einer bei 
der Klägerin durchgeführten Außenprüfung ging die Finanz-
verwaltung von unentgeltlichen Wertabgaben der Wärme 
nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG an A und an B aus. Mangels 
eines Einkaufspreises berechnete die Finanzverwaltung im 
Rahmen der Außenprüfung die Bemessungsgrundlage für die 
Wertabgaben gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nach den 
Selbstkosten.

Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht 
Niedersachsen war aus Sicht der Klägerin erfolgreich. Die 
Finanzverwaltung führte aber die Revision vor dem Bundes-
finanzhof mit der Begründung, dass der sogenannte KWK-
Bonus keine Wärmeabgabe vergüte, sondern vielmehr ein 
zusätzlich gesetzlich vorgegebenes Entgelt für die Stromlie-
ferung an den Netzbetreiber darstelle. Dieses ergebe sich aus 
dem eindeutigen Gesetzestext des § 8 EEG 2004. Dementspre-
chend seien unentgeltliche Wertabgaben i.S.d. §  3 Abs.  1b 
Satz 1 Nr. 3 UStG erfolgt.

Das Urteil
Der Bundesfinanzhof entschied, dass der sogenannte KWK-
Bonus nach § 8 Abs. 3 EEG 2004, den der Betreiber einer Bio-

gelt, umfasst das Entschädigungs- und Ausgleichsleis-
tungsgesetz (EALG) die Fälle, in denen eine Rückgabe 
ausgeschlossen ist oder der Berechtigte eine Entschä-
digung gewählt hat. Das EALG enthält u. a. in Art. 1 
das Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz 
zur Regelung offener Vermögensfragen (Entschädi-
gungsgesetz – EntschG) und in Art. 2 das Gesetz über 
staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf 
besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher 
Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden 
können (AusglLeistG). Das VermG, das EntschG und das 
AusglLeistG sind mehrfach durch Querverweise mitei-
nander verknüpft. Nach §  1 Abs.  1 Satz  1 AusglLeistG 
erhalten natürliche Personen, die Vermögenswerte i.S. 
des § 2 Abs. 2 VermG durch entschädigungslose Enteig-
nungen auf besatzungsrechtlicher oder besatzungsho-
heitlicher Grundlage im Beitrittsgebiet verloren haben, 
oder ihre Erben oder Erbeserben eine Ausgleichsleis-
tung nach Maßgabe des AusglLeistG. Vermögenswerte 
i.S. des § 2 Abs. 2 Satz 1 VermG sind u. a. bebaute und 
unbebaute Grundstücke sowie rechtlich selbstständige 
Gebäude und Baulichkeiten, Nutzungsrechte und ding-
liche Rechte an Grundstücken oder Gebäuden. Nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 AusglLeistG sind Ausgleichsleistungen vor-
behaltlich der §§ 3 und 5 aus dem Entschädigungsfonds 
nach Maßgabe der §§ 1 und 9 des EntschG zu erbringen. 
Werden Grundstücke aufgrund eines gesetzlichen An-
spruchs nach § 3 Abs. 5 AusglLeistG durch Kaufvertrag 
oder weitere Grundstücke aufgrund eines gesetzlichen 
Anspruchs nach § 3 Abs. 7b Satz 2 i.V.m. Abs. 7a Aus-
glLeistG n.F. durch Nachtragsvereinbarung erworben, 
handelt es sich jeweils um steuerbare Vorgänge nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG. Hervorzuheben ist, dass es sich 
hierbei nicht um steuerfreie, sondern um steuerpflichti-
ge Vorgänge handelt. Eine Befreiung kommt weder nach 
§  11 EigentÜbertrG noch nach §  6 Abs.  2 AusglLeistG 
i.V.m. § 34 Abs. 3 VermG in Betracht (vgl. hierzu Urtei-
le des BFH vom 26.10.2006 – II R 49/05, BStBl. II 2007 
S. 324, und vom 15.3.2007  – II R 80/05, BStBl. II 2007 
S. 611). Der BFH hat unter Beibehaltung dieser Auffas-
sung das Urteil des FG Mecklenburg-Vorpommern vom 
5.6.2014 – 3 K 413/12, bestätigt und entschieden, dass 
beim Erwerb weiterer Flächen aufgrund eines gesetzli-
chen Anspruchs nach § 3 Abs. 7b Satz 2 i.V.m. Abs. 7a 
AusglLeistG gegen Zahlung eines Kaufpreisaufschlags 
die nur wertmäßige Zuordnung eines Teils des bereits 
für andere Flächen entrichteten Kaufpreises zu den neu-
en Flächen nicht zur Erhöhung der Bemessungsgrund-
lage der Grunderwerbsteuer führt. Betroffen sind aus-
schließlich Grundstücke, die im Beitrittsgebiet belegen 
sind.
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zeigt sich an dieser Stelle, dass das Steuerrecht die ge-
setzgeberische Intention des EEG ausbremst.

Gleichwohl gibt die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs für die Praxis ein Lichtblick. In Rz.  44 des Urteils 
heißt es zur Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen 
Wertabgabe wörtlich:

„Der Senat kann nicht selbst entscheiden, in welcher 
Höhe die unentgeltlichen Wertabgaben der Klägerin an 
A und an B versteuert werden müssen. Dies richtet sich 
nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG gemäß den Grund-
sätzen der BFH-Urteile vom 12. Dezember 2012  – XI R 
3/10 (BFHE 239, 377, BStBl. II 2014, 809) und vom 16. 
November 2016  – V R 1/15 (BFHE 255, 354). Die dazu 
erforderlichen Feststellungen hat das FG nachzuholen.“

Mit den vorbezeichneten Ausführungen in seinem 
Urteil rückt der Bundesfinanzhof wohl von seiner bis-
herigen Auffassung ab, nach der Vergleichspreise für 
Wärmelieferungen nur als Bemessungsgrundlage i.S.d. 
§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG als „Einkaufspreis“ ange-
nommen werden können, wenn ein tatsächlicher Fern-
wärmeanschluss vorhanden ist (vgl. BFH, Urteil vom 
12.12.2012  – XI R 3/10, a.a.O.). Der Bundesfinanzhof 
verweist nämlich zusätzlich auf seine Rechtsprechung 
vom 16.11.2016 (BFH, Urteil vom 16.11.2016 – V R 1/15, 
a.a.O.). In diesem Urteil hatte der Bundesfinanzhof zur 
Vorsteueraufteilung für ein Strom und Wärme produ-
zierendes Blockheizkraftwerk entschieden, dass Strom 
und Wärme – gemessen in kWh – nicht gleichzusetzen 
sind, sondern vielmehr eine völlig unterschiedliche Wer-
tigkeit besitzen. Diese sind anhand der Einzelveräuße-
rungspreise ermittelbar. In diesem Urteilsfall zur Vor-
steueraufteilung konnte für die Wärme ein fiktiver Preis 
(ortsüblich) in Höhe von 3,5 Cent/kWh als Schätzung 
zugrunde gelegt werden.

Meines Erachtens entwickelt der Bundesfinanzhof 
mit dieser Entscheidung seine Rechtsprechung vom 
12.12.2012  – XI R 3/10 fort. Immer dann, wenn ein 
(fiktiver) Einkaufspreis für den mittels unentgeltlicher 
Wertabgabe aus dem Unternehmensvermögen aus-
geschiedenen Gegenstand ermittelt werden kann, ist 
auch dieser als Bemessungsgrundlage anzusetzen (sie-
he hierzu der Aufsatz zur Wärmepreisumfrage von Prof. 
Carsten Herbes und des Fachverbands Biogas e.V. in die-
sem Heft).

Dieses gilt auch für den Gegenstand „Wärme“, da 
dieser gemäß Art. 15 MwStSystRL für umsatzsteuerli-
che Zwecke einem körperlichen Gegenstand vollständig 
gleichgestellt ist. Damit ist überdies wohl auch entschie-
den, dass nicht ein tatsächlicher Fernwärmeanschluss 
für die Heranziehung eines (fiktiven) Einkaufspreises 
als Bemessungsgrundlage i.S.d. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
UStG weiterhin notwendig ist. Hierzu wird das Finanz-
gericht Niedersachsen im zweiten Rechtsgang sicherlich 
Stellung nehmen müssen.

gasanlage mit Blockheizkraftwerk von seinem Stromnetzbe-
treiber (zusätzlich) erhält, (ebenfalls) Entgelt für die Lieferung 
von Strom an den Stromnetzbetreiber ist. Er ist kein Entgelt 
des Stromnetzbetreibers für die (kostenlose) Lieferung von 
Wärme des Stromerzeugers an Dritte. Im Ergebnis bestätigt 
der Bundesfinanzhof somit die Auffassung der Finanzverwal-
tung.

Zur Begründung führt der Bundesfinanzhof u. a. aus, dass 
der Gesetzgeber in § 8 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 zum Ausdruck 
bringt, dass es sich bei der Erhöhung der Vergütung (KWK-
Bonus) um ein zusätzliches Entgelt für den gelieferten Strom 
handelt. Auch die dem Gesetz zugrunde liegenden Geset-
zesmaterialien bestätigen diese Auffassung, da eine „erhöhte 
Vergütung … für den Strom“ zu zahlen sei. Auch nach § 27 
Abs. 4 EEG 2009 i.V.m. Anlage 3 zum EEG 2009 kommt der 
BFH zu keinem anderen Ergebnis. Der Gesetzgeber hat nicht 
geregelt, dass der KWK-Bonus ein Entgelt für Wärmeliefe-
rungen an Dritte darstellt. Der KWK-Bonus setzt danach u. a. 
nur eine bestimmte Wärmenutzung (z. B. auch durch den Be-
treiber selbst), nicht jedoch eine Wärmelieferung an Dritte 
voraus.

Damit stellen die Wärmeabgaben der Klägerin an A und an 
B nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG steuerbare unentgeltliche 
Zuwendungen dar. Da der Senat allerdings nicht selbst ent-
scheiden konnte, in welcher Höhe die unentgeltlichen Wertab-
gaben der Klägerin an A und an B versteuert werden müssen, 
hob er die Vorentscheidung auf und verweist die Rechtssache 
an das Finanzgericht Niedersachsen zwecks Feststellung der 
Bemessungsgrundlage zurück.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs richtet sich 
die Bemessungsgrundlage in diesem Streitfall nach § 10 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 1 UStG nach den Grundsätzen der BFH-Urteile vom 
12.12.2012 – XI R 3/10 und vom 16.11.2016 – V R 1/15. Die 
hierfür notwendigen Feststellungen müssen nun im zweiten 
Rechtsgang vor dem Finanzgericht Niedersachsen nachgeholt 
werden.

Urteilsanmerkungen
von Steuerberater Ernst Gossert, Dipl.-
Finanzwirt (FH), Ecovis Bayla-Union GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, München; 
Vorsitzender HLBS-Fachausschuss Steuer-
beratung

Mit seiner Entscheidung bestätigt der Bundesfinanzhof 
die Auffassung der Finanzverwaltung. Der sogenannte 
KWK-Bonus ist Entgelt für die Lieferung von Strom an 
den Stromnetzbetreiber.

Eine anderslautende Auffassung (vgl. beispielhaft 
Schuhmann in HLBS-Report 2012, S.  97  ff.) kann sich 
nicht durchsetzen. Für viele Biogasanlagenbetreiber 
kann diese Rechtsprechung fatale monetäre Folgen in 
Form von erheblichen Umsatzsteuernachzahlungen 
(evtl. zuzüglich Zinsen) nach sich ziehen. Einmal mehr 
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Zur Hinweispflicht des Finanzamts 
auf den Wegfall der Besteuerung nach 
Durchschnittssätzen 

Leitsätze
In drei inhaltsgleichen Urteilen hat sich der VI. Senat des 
BFH zur Hinweispflicht des Finanzamts (FA) auf den Wegfall 
der Besteuerung nach Durchschnittssätzen geäußert und die 
bisherige Rechtsprechung des ehemals zuständigen IV. Se-
nats bestätigt, wonach es einer Mitteilung nach § 13a Abs. 1 
Satz  2 EStG nur bedarf, wenn die Voraussetzungen für die 
Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen zunächst vorge-
legen haben und sodann in einem späteren Wirtschaftsjahr 
weggefallen sind. Haben die Voraussetzungen zur Gewinner-
mittlung nach Durchschnittssätzen dagegen von Anfang an 
nicht vorgelegen, bedarf es auch dann keiner Mitteilung nach 
§ 13a Abs. 1 Satz 2 EStG, wenn das FA die Gewinnermittlung 
nach § 13a EStG jahrelang nicht beanstandet hat. 

BFH, Urteile vom 23.8.2017 – VI R 69/15*, VI R 71/17* und VI 
R 72/15*

Der Sachverhalt
Die Klägerin bewirtschaftete im Streitjahr 2011 einen reinen 
Weinbaubetrieb. Die Weinbaufläche betrug 38,42 Ar. Sie ermittel-
te ihren Gewinn nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a EStG für 
das Regelwirtschaftsjahr 1. Juli bis 30. Juni. Für die Wirtschafts-
jahre 2010/2011 und 2011/2012 ermittelte die Klägerin ihren 
Gewinn wie in den Jahren zuvor nach Durchschnittsätzen. Dem 
folgte das FA nicht, sondern schätzte den Gewinn für diese Jahre 
vielmehr nach § 4 Abs. 3 EStG und erhöhte ihn entsprechend. Der 
nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage gab das FG Rhein-
land-Pfalz (Urteil vom 16.12.2014 – 5 K 2518/13) statt. Zwar sei es 
unstreitig, dass der Gewinn aus dem Weinbaubetrieb der Kläge-
rin für das Wirtschaftsjahr 2011/2012 nach objektiver Rechtslage 
nicht nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a EStG, sondern nach 
§  4 Abs.  3 EStG oder durch Bestandsvergleich nach §  4 Abs.  1 
EStG hätte ermittelt werden müssen. Das FA sei jedoch nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben nicht berechtigt gewesen, für 
vergangene Wirtschaftsjahre eine Gewinnermittlung nach allge-
meinen Grundsätzen (§ 4 EStG) zu verlangen.

 
Das Urteil
Auf die Revision des FA hob der BFH die Vorentscheidung auf 
und verwies die Sache zur weiteren Sachverhaltsermittlung an 
das FG zurück.

Nach der Rechtsprechung des IV. Senats des BFH, der der 
VI. Senat folgt, setzt die Gewinnermittlung nach Durchschnitts-
sätzen gemäß §  13a EStG bis zur Neufassung der Vorschrift 
durch das Zollkodex-Anpassungsgesetz vom 22.12.2014 (BGBl. 
2014 I, 2417) und damit bis einschließlich dem Wirtschaftsjahr 
2014/2015 voraus, dass zu dem Betrieb der LuF selbst bewirt-
schaftete landwirtschaftliche Nutzflächen gehören. Dies ist 
nicht der Fall, wenn sich die Tätigkeit auf eine Sondernutzung 
beschränkt (BFH vom 14.4.2011 – IV R 1/09, BFH/NV 2011, 1336; 
BFH vom 13.12.2012 – IV R 51/10, BFH/NV 2013, 1005; BFH-

Beschluss vom 14.4.2011  – IV B 57/10, BFH/NV 2011, 1331). 
Liegen die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Satz 1 EStG nicht 
vor und ist der Steuerpflichtige vom FA darauf hingewiesen 
worden oder ist ein solcher Hinweis nicht erforderlich, hat er 
seinen Gewinn durch Einnahme-Überschussrechnung nach § 4 
Abs. 3 EStG oder durch Bestandsvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG 
zu ermitteln. Führt der Steuerpflichtige aber weder die nach 
§ 4 Abs. 3 EStG erforderlichen Aufzeichnungen noch – freiwillig 
oder dazu verpflichtet – Bücher (§ 141 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 
AO), so ist die Finanzbehörde gemäß § 162 AO zur Schätzung 
befugt.

Einer Mitteilung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 EStG bedarf es 
dann, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen des §  13a 
Abs. 1 Satz 1 EStG zunächst vorgelegen haben und in einem 
späteren Wirtschaftsjahr weggefallen sind. In diesem Fall 
führt der Wegfall der Voraussetzungen allein grundsätzlich 
noch nicht dazu, dass die Gewinnermittlung nicht mehr nach 
Durchschnittssätzen vorzunehmen ist. Erst die Mitteilung ge-
mäß §  13a Abs.  1 Satz  2 EStG schließt als rechtsgestaltender 
Verwaltungsakt konstitutiv die Möglichkeit der Gewinnermitt-
lung nach Durchschnittssätzen für die der Bekanntgabe der 
Mitteilung nachfolgenden Wirtschaftsjahre aus. Dies gilt auch 
für den Fall der Änderung der Voraussetzungen für die Anwen-
dung des § 13a EStG, wie anlässlich einer Gesetzesneufassung 
(hier: Änderung durch das StEntlG 1999/2000/2002) und soll 
der Rechtssicherheit dienen (BT-Drucksache 8/3673, 16).

Haben die Voraussetzungen des §  13a Abs.  1 Satz  1 EStG 
demgegenüber zu keinem Zeitpunkt vorgelegen, können sie 
auch nicht i.S.v. §  13a Abs.  1 Satz  2 EStG „weggefallen“ sein. 
Einer besonderen Mitteilung des FA nach § 13a Abs. 1 Satz 2 
EStG bedarf es daher in solchen Fällen nicht.

Urteilsanmerkungen
von Steuerberaterin Andrea Köcher,  
Dipl.-Finanzwirtin, dhpg Dr. Harzem & 
Partner mbB, Bornheim

Ausgehend vom Schutzgedanken der Vor-
schrift erachtet der BFH, nach bisheriger 

Rechtsprechung, eine Mitteilung auch dann nicht für er-
forderlich, wenn der Steuerpflichtige einen Betrieb neu 
eröffnet oder  – damit vergleichbar  – einen Betrieb ge-
mäß §  24 UmwStG in eine Personengesellschaft einge-
bracht hat. Daneben hat der BFH das Erfordernis einer 
Mitteilung auch in den Fällen verneint, in denen das FA 
die Voraussetzungen der Gewinnermittlung nach Durch-
schnittssätzen aufgrund wissentlich falscher Angaben des 
Steuerpflichtigen bejaht hat (BFH vom 29.11.2001 – IV R 
13/00, BStBl. 2002 II, 147) oder der Steuerpflichtige für 
das Jahr, in dem die Voraussetzungen für die Gewinner-
mittlung nach Durchschnittssätzen letztmalig vorgelegen 
haben, keine Steuererklärung eingereicht hat, obwohl er 
dazu verpflichtet war (BFH vom 30.10.2014 – IV R 61/11, 
BStBl. 2015 II, 478).
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Der BFH sieht für eine analoge Anwendung des § 13a 
Abs. 1 Satz 2 EStG mangels einer Regelungslücke – ent-
gegen der Rechtsansicht des FG  – im Streitfall keinen 
Raum. Es fehlt an der hierfür erforderlichen „planwidrigen 
Unvollständigkeit des positiven Rechts“. Auch der vom FG 
herangezogene Grundsatz von Treu und Glauben erge-
be nichts anderes. Insbesondere könne sich die Klägerin 
nicht darauf berufen, einer Mitteilung nach § 13a Abs. 1 
Satz  2 EStG habe es deshalb bedurft, weil das FA die 
nach Durchschnittssätzen i.S.d. §  13a EStG eingereichte 
Gewinnermittlung in der Vergangenheit nicht beanstan-
det habe. Denn die streitige Besteuerung nach Durch-
schnittssätzen widersprach seit R 13a.1 Abs.  1 Satz  1 
EStR 2008 der Verwaltungsauffassung. Außerdem folge 
aus dem Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, dass 
die Finanzverwaltung von einer Rechtsmeinung abrü-
cken muss, sobald sie sich als unrichtig erweist; dies gilt 
grundsätzlich auch dann, wenn die Finanzbehörde über 
eine längere Zeitspanne eine rechtsirrige, für den Steu-
erpflichtigen günstige Auffassung vertreten hat. Daran 
ändere auch nichts, dass die rechtswidrige Handhabung 
dazu geführt habe, dass keine Belege gesammelt und 
keine Aufzeichnungen geführt wurden. Die unterbliebe-
ne Beweisvorsorge ist allein der Verantwortungssphäre 
des Steuerpflichtigen zuzurechnen. 

Zu berücksichtigen sei jedoch, dass die Gewinner-
mittlung nach Durchschnittssätzen in §  13a EStG in der 
auch im Streitjahr geltenden Fassung durch das StEntlG 
1999/2000/2002 mit Wirkung ab dem Wirtschafts-
jahr 1999/2000 (§  52 Abs.  31 EStG i.d.F. des StEntlG 
1999/2000/2002) grundlegend neu geregelt worden ist, 
wobei insbesondere die Behandlung von Sondernut-
zungen umfassend geändert wurde. Die davor geltende 
Fassung des § 13a EStG erlaubte die Ermittlung des Ge-
winns nach Durchschnittssätzen, wenn der Landwirt nicht 
buchführungspflichtig war, der sog. Ausgangswert mehr 
als 0 DM, jedoch nicht mehr als 32.000 DM betrug, keine 
erhöhte Tierhaltung gegeben und keine andere Form der 
Gewinnermittlung beantragt worden war. Der Ausgang-
wert war definiert in § 13a Abs. 4 Satz 2 Nrn. 1 bis 5 EStG. 

Hiernach war Ausgangswert der in dem maßgebenden 
Einheitswert des Betriebs ausgewiesene Vergleichswert 
der landwirtschaftlichen Nutzung. Der Vergleichswert 
u. a. der weinbaulichen Nutzung gehörte dann zum Aus-
gangswert, wenn er (zusammen mit weiteren Sonderkul-
turen und Sondernutzungen) 2.000 DM insgesamt nicht 
überstieg. Damit unterlag ein reiner Sondernutzungsbe-
trieb – wie im Streitfall der Betrieb der Klägerin – unter 
Anwendung des § 13a EStG a.F. der Durchschnittssatzge-
winnermittlung nur dann nicht, wenn der Vergleichswert 
die Grenze von 2.000 DM überstieg, was bei Weinbaube-
trieben von etwa 0,35 ha bis zu 0,5 ha der Fall war.

Da das FG nicht festgestellt hat, ob die Klägerin ihren 
Betrieb erst unter Geltung des § 13a EStG i.d.F. durch das 
StEntlG 1999/2000/2002 eröffnet hat und ob andernfalls 
die Voraussetzungen für eine Gewinnermittlung nach 
§  13a EStG a.F. zuvor erfüllt waren, wird es diese Fest-
stellungen im zweiten Rechtsgang nachzuholen haben. 
Hat die Klägerin ihren reinen Weinbaubetrieb erst nach 
dem Wirtschaftsjahr 1998/1999 eröffnet, kommt eine Ge-
winnermittlung nach Durchschnittssätzen für das Wirt-
schaftsjahr 2011/2012 nicht in Betracht, sodass das FA in 
diesem Fall berechtigt war, den Gewinn nach § 162 AO zu 
schätzen. Hatte die Klägerin ihren Weinbaubetrieb jedoch 
bereits zuvor eröffnet und betrug der Vergleichswert 
der von ihr bewirtschafteten Flächen weniger als 2.000 
DM, sind die Voraussetzungen für eine Gewinnermitt-
lung nach Durchschnittssätzen erst nachträglich durch 
die Neufassung des § 13a Abs. 1 Satz 1 EStG durch das 
StEntlG 1999/2000/2002 entfallen, sodass es in diesem 
Fall zusätzlich einer Mitteilung i.S.d. § 13a Abs. 1 Satz 2 
EStG bedurft hätte. Bis zum Erlass einer solchen Mittei-
lung durch das FA durfte die Klägerin ihren Gewinn weiter 
nach Durchschnittssätzen ermitteln.

Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass §  13a 
EStG in der Fassung des Zollkodex-Anpassungsgesetzes 
für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 30.12.2015 enden, 
auch wieder für reine Sondernutzungsbetriebe (innerhalb 
der Grenzen der Anlage 1a zum Einkommensteuergesetz) 
anwendbar ist.

Handbuch für den landwirtschaftlichen 
Sachverständigen
Das Standardwerk für Sachverständige und Unternehmensberater in  
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft
von Dipl.-Ing. agr. Dr. Peter Meinhardt, Geschäftsführer im HLBS e.V.
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Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für  
Tierhaltungsbetriebe
	 von Regierungsdirektor Dr. Alfred Scheidler, Tirschenreuth

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bedürfen die Errichtung und 
der Betrieb von Anlagen, die in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwir-
kungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu ge-

fährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen, einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung. Um welche Betriebe es sich dabei konkret handelt, ergibt sich aus Anhang 1 der Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), wo die von der Genehmigungspflicht 
erfassten Anlagen abschließend aufgelistet sind. Darunter findet sich auch eine Reihe von Tierhal-
tungsbetrieben, wobei es gleichgültig ist, ob diese im Rahmen einer herkömmlichen Landwirtschaft 
oder eher industriell betrieben werden. Der Beitrag zeigt die Voraussetzungen zur Erteilung der Ge-
nehmigung auf. 

§ 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und 
andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Ar-
beitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 
entgegen stehen. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG statuiert damit die 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an die Erteilung 
der Genehmigung, wohingegen Nr.  2 Anforderungen außer-
halb des Immissionsschutzrechts zu Genehmigungsvorausset-
zungen macht, so auch Belange des Arbeitsschutzes. 

2. 	Die immissionsschutzrechtlichen 
Voraussetzungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG)

2.1. 	Grundpflichten aus § 5 BImSchG	

Die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
setzt als wichtigste materielle Anforderung voraus, dass die 
Erfüllung der Grundpflichten aus § 5 BImSchG sichergestellt 
ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG), insbesondere die sog. Schutz-
plicht (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) und die sog. Vorsorgepflicht 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG). Die Erfüllung der Grundpflichten 
des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (Schutzpflicht) ist sichergestellt, 
wenn Risiken, die als solche erkannt sind, nach den konkreten 
Umständen des Falles mit hinreichender, dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz entsprechender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen sind (BVerwG, Beschluss vom 20.11.2014, GewArch 
2015, 95 (LS) = UPR 2015, 152; VGH Mannheim, Urteil vom 
12.3.2015, UPR 2015, 359). Auch die Nachsorgepflichten des 
§ 5 Abs. 3 BImSchG stellen – da § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG auf 
§ 5 BImSchG insgesamt verweist – Genehmigungsvorausset-
zungen dar. Daher kann eine Genehmigung versagt werden, 
wenn sich bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung beurtei-
len lässt, dass vom Anlagengrundstück nach Betriebseinstel-
lung schädliche Umwelteinwirkungen etc. ausgehen werden 
oder die Reststoffe nicht pflichtgemäß verwertet oder besei-
tigt werden können. 

Übersicht

1. 	Einleitung

2. 	Die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG)

	 2.1.	Grundpflichten aus § 5 BImSchG
	 2.2.	Pflichten aufgrund einer Rechtsverordnung nach  

		  § 7 BImSchG
	 2.3. 	Sicherstellung der Pflichtenerfüllung

3. 	Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG)

	 3.1.	Prüfungsumfang
	 3.2.	Bauplanungsrecht
	 3.3.	Naturschutzrecht

4. 	Belange des Arbeitsschutzes (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 BImSchG)

5. 	Zusammenfassung

1. 	Einleitung

Bestimmte Anlagen, nämlich solche mit einem besonderen 
Beeinträchtigungspotenzial, bedürfen  – über eine „einfache“ 
Baugenehmigung hinaus – gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG 
einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Anhang 1 
der 4. BImSchV listet auf, welche Anlagen im Einzelnen davon 
erfasst sind. Unter der Überschrift „7. Nahrungs-, Genuss- und 
Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse“ findet sich dort 
auch eine Reihe von (insbesondere Massen-)Tierhaltungsbe-
trieben.

Welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit eine im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden kann, 
ergibt sich aus §  6 Abs.  1 BImSchG: Danach ist die Geneh-
migung zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus 
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Im Rahmen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hat die Behörde 
im Genehmigungsverfahren auch die auf der Grundlage des 
§ 48 BImSchG erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften, 
insbesondere die TA Luft und die TA Lärm zu beachten, da diese 
die mithilfe unbestimmter Rechtsbegriffe festgelegten gesetz-
lichen Grundpflichten aus § 5 BImSchG näher bestimmen (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 21.6.2001, GewArch 2001, 438). So konkre-
tisiert Nr. 4 der TA Luft die Schutzpflicht (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BImSchG) und Nr. 5 der TA Luft die Vorsorgepflicht (§ 5 Abs. 1 
Satz  1 Nr.  2 BImSchG) im Hinblick auf Luftverunreinigungen. 
Bezüglich der von Anlagen ausgehenden schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche finden sich Konkretisierungen in 
Nr. 3.2 der TA Lärm (für die Schutzpflicht) und in Nr. 3.3 (für die 
Vorsorgepflicht). Eine allgemeine Standardisierung der Beurtei-
lung von Geruchsimmissionen stellen die Geruchsimmissions-
Richtlinie des LAI (GIRL) dar (siehe dazu BVerwG, Urteil vom 
16.5.2001, DVBl. 2001, 1451 (1453); OVG Lüneburg, 28.8.2015, 
Beschluss vom 28.8.2015, BauR 2015, 2042), ebenso Geruch-
simmissionsrichtlinien auf Landesebene (OVG Münster, Urteil 
vom 10.11.2015  – 8 A 1031/15 für die nordrhein-westfälische 
Geruchsimmissions-Richtlinie). Orientierungshilfen bieten auch 
die in privater Verantwortung, z. B. vom Verein Deutscher Inge-
nieure (VDI), erarbeiteten technischen Regelwerke wie die VDI-
Richtlinie 3471 (Emissionsminderung Tierhaltung – Schweine). 
Nach der Rechtsprechung ist es Sache des Anlagenbetreibers, 
im Genehmigungsverfahren den Nachweis zu erbringen, dass 
die zur Genehmigung gestellte Anlage die einschlägigen An-
forderungen der TA Lärm einhält. An die insoweit im Genehmi-
gungsverfahren vorzunehmende prognostische Einschätzung 
einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte sind insoweit hohe 
Anforderungen zu stellen, als sie in jedem Fall „auf der sicheren 
Seite“ liegen muss (OVG Münster, Beschluss vom 22.1.2015 – 8 
B 1178/14).

Ein zulässiges Mittel der Vorsorge (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG) sind auch Kontrollwerte. Wird eine Anlage, die nach den 
Antragsunterlagen über ein bestimmtes technisches Leistungs-
vermögen zur Begrenzung von Immissionen verfügt, geneh-
migt, so muss sie entsprechend diesem Standard betrieben 
werden, selbst wenn die einschlägigen Grenz- oder Richtwerte 
auch mit einem weniger anspruchsvollen Standard eingehalten 
werden könnten. Kontrollwerte haben die Funktion, dies sicher-
zustellen. Sie liefern den Maßstab für einen ordnungsgemäßen 
Anlagenbetrieb; werden sie überschritten, so indiziert das, dass 
die Anlage nicht mehr genehmigungskonform arbeitet. Nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG kann die Genehmigungsbehörde 
daher berechtigt sein, durch Nebenbestimmungen zur Anla-
gengenehmigung Kontrollwerte mit hinreichendem Bezug zum 
Emissionsverhalten der zu genehmigenden Anlage festzuset-
zen (BVerwG, Urteil vom 21.2.2013, UPR 2013, 309). 

2.2. 	Pflichten aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 7 BImSchG

Zu den Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
BImSchG gehört auch die Einhaltung der sich aus einer Rechts-
verordnung nach §  7 BImSchG ergebenden Pflichten. Die Er-

wähnung dieser Verordnungen in § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG hat 
lediglich klarstellende Bedeutung, da solche Verordnungen al-
lein der Konkretisierung der Grundpflichten des § 5 BImSchG 
dienen, deren Erfüllung aber ohnehin Genehmigungsvoraus-
setzung ist. 

2.3. 	Sicherstellung der Pflichtenerfüllung

Da nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BImSchG „sichergestellt“ sein muss, dass durch die Errichtung 
und den Betrieb der Anlage keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen hervorgerufen werden können, beruht die Entschei-
dung über das Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen 
auf einer Prognose (BVerwG, Urteil vom 17.2.1978, GewArch 
1978, 232; OVG Münster, Urteil vom 10.11.2015 – 8 A 1031/15). 
Grundlage für die Prognoseentscheidung, die z.  B. auf einer 
Ausbreitungsrechnung nach Anhang 3 der TA Luft bzw. Anhang 
A.2 der TA Lärm beruhen kann, sind die vom Antragsteller vor-
gelegten Unterlagen, mit denen er nachzuweisen hat, dass die 
Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen. Die Erfüllung der 
Pflichten muss für den Zeitpunkt der Inbetriebnahme sowie 
für die Dauer des Betriebs sichergestellt sein. Zweifel gehen 
grundsätzlich zulasten des Antragstellers, können aber, abhän-
gig vom Grad der zu berücksichtigenden Wahrscheinlichkeit, 
unter Umständen zurücktreten oder durch Nebenbestimmun-
gen (§ 12 BImSchG) ausräumbar sein (näher dazu Scheidler, in: 
Feldhaus, Bundesimmissionsschutzrecht, Stand Juli 2017, §  6 
BImSchG Rn. 29 m.w.N.). 

3. 	Andere öffentlich-rechtliche Vorschriften 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BImSchG)

3.1. 	Prüfungsumfang

Die Erteilung der Genehmigung setzt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 
Alt. 1 BImSchG weiter voraus, dass andere öffentlich-rechtli-
che Vorschriften, also solche, die nicht schon von § 6 Abs. 1 
Nr.  1 BImSchG erfasst sind, der Errichtung und dem Betrieb 
der Anlage nicht entgegenstehen. Darin kommt die Bedeu-
tung des Genehmigungsverfahrens als nahezu umfassende 
Unbedenklichkeitsprüfung zum Ausdruck, die über den fach-
gesetzlichen Rahmen des Immissionsschutzrechts hinaus-
greift. Dem Charakter der Genehmigung als Realkonzession 
entsprechend muss es sich um anlagenbezogene (also nicht 
personenbezogene) Vorschriften handeln (BVerwG, Beschluss 
vom 17.6.2014, UPR 2014, 398), worin ein grundlegender Un-
terschied vor allem zum Gewerberecht liegt. „Nicht entge-
genstehen“ bedeutet, dass Errichtung und Betrieb der Anlage 
ohne Verstoß gegen andere, die Anlage betreffende öffent-
lich-rechtliche Vorschriften möglich sind. Zum Prüfungsum-
fang gehören insbesondere Bauplanungs- und Bauordnungs-
recht, Denkmalschutzrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, 
Abfallrecht, Naturschutzrecht und Waldrecht. Der praktischen 
Bedeutung entsprechend wird nachfolgend – relativ ausführ-
lich – nur auf das Bauplanungsrecht und – komprimiert – auf 
das Naturschutzrecht eingegangen. 
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3.2. Bauplanungsrecht

3.2.1. Grundlagen
Unter den „anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ neh-
men diejenigen zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eine 
herausragende Stellung ein. Erweist sich danach ein Vorhaben 
als unzulässig, bedarf es einer Prüfung der weiteren immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen in der 
Regel nicht mehr. Immissionsschutzrecht und Bebauungsrecht 
stehen in einer Wechselwirkung zueinander: Einerseits konkre-
tisiert das Bundes-Immissionsschutzgesetz die gebotene Rück-
sichtnahme auf die Nachbarschaft allgemein und folglich auch 
mit Wirkung für das Bebauungsrecht; andererseits bemisst sich 
die Schutzwürdigkeit eines Gebiets nach dem, was dort pla-
nungsrechtlich zulässig ist (BVerwG, Beschluss vom 2.2.2000, 
GewArch 2000, 300; BayVGH, Urteil vom 18.9.2015, BauR 2016, 
243). Die bauplanungsrechtlichen Vorgaben gewähren dabei 
keinen weitergehenden Schutz als § 5 BImSchG (BVerwG, Urteil 
vom 30.9.1983, GewArch 1984, 240; VGH Mannheim, Beschluss 
vom 25.11.2014, BauR 2015, 471); vielmehr ist das Schutzni-
veau des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG identisch mit demjenigen 
des das Gebot der Rücksichtnahme enthaltenden § 15 Abs. 1 
Satz 2 BauNVO.

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben 
ist gemäß §  29 BauGB nach den §§  30 bis 37 BauGB zu be-
urteilen. Danach bestimmt sich die Zulässigkeit von Vorhaben 
im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans nach 
§  30 BauGB, im unbeplanten Innenbereich nach §  34 BauGB 
und im Außenbereich nach § 35 BauGB. Daneben kommen die 
Vorschriften über die Art der baulichen Nutzung in der Bau-
nutzungsverordnung (§§  1 bis 15 BauNVO) zur Anwendung, 
entweder wenn ein Bebauungsplan ein entsprechendes Bau-
gebiet festsetzt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) oder – sofern 
ein Bebauungsplan nicht existiert – im Rahmen des § 34 Abs. 2 
BauGB. Zu den im Rahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zu 
prüfenden planungsrechtlichen Voraussetzungen gehört auch, 
dass die Erschließung der Anlage gesichert sein muss.

3.2.2. Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans nach 
§ 30 Abs. 1 BauGB richtet sich die Zulässigkeit eines Vorhabens 
nach den dort getroffenen Festsetzungen. Erfüllt ein Bebau-
ungsplan die Voraussetzungen des §  30 Abs.  1 BauGB nicht 
(einfacher Bebauungsplan), so bestimmt sich die Zulässigkeit 
des Vorhabens gemäß § 30 Abs. 3 BauGB „im Übrigen“ (d. h. ne-
ben den Festsetzungen des einfachen Bebauungsplans) je nach 
Lage des Grundstücks nach § 34 bzw. § 35 BauGB. Die Recht-
mäßigkeit eines Bebauungsplans setzt in formeller Hinsicht 
voraus, dass bei seiner Aufstellung die Verfahrensvorschriften 
der §§ 2 ff. BauGB beachtet wurden, materiell-rechtlich muss im 
Rahmen der planerischen Abwägungsentscheidung vor allem 
dem Grundsatz der Konfliktbewältigung Rechnung getragen 
worden sein. Dieser verlangt, dass alle der Planung zuzurech-
nenden Konflikte im Idealfall in der Bauleitplanung selbst einer 
Lösung zugeführt werden. Für das Verhältnis von Bauleitplan-
verfahren zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren bedeutet dies, dass  – auch bei schon konkretisierten 
Vorhaben  – das Planungsrecht nur generelle Festsetzungen 
erlaubt, während das Bundes-Immissionsschutzgesetz die de-
taillierte Festsetzung umweltrechtlicher Anforderungen regelt 
(BVerwG, Beschluss vom 2.2.2000, GewArch 2000, 300). 

Da die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürf-
tigkeit eines Anlagentyps ein anlagentypisches Gefährdungs-
potenzial kennzeichnet, darf und muss bauplanungsrechtlich in 
aller Regel ein konkretes, die Gebietsprägung beeinträchtigen-
des Störpotenzial unterstellt werden (BVerwG, Beschluss vom 
2.2.2000, GewArch 2000, 300, 301). Genehmigungsbedürftige 
Anlagen sind daher im Regelfall nur in Industriegebieten nach 
§ 9 BauNVO oder im Außenbereich zulässig (Jarass, BImSchG, 
12. Auflage 2017, § 6 Rn. 35 m.w.N.), außerdem in für sie fest-
gesetzten Sondergebieten, § 11 BauNVO (OVG Lüneburg, Be-
schluss vom 4.10.2006, NuR 2007, 41). 

Eine streng typisierende Betrachtungsweise, wie sie der 
früheren Rechtsprechung zugrunde lag (BVerwG, Urteil vom 
18.10.1974, GewArch 1975, 69), hat das Bundesverwaltungsge-
richt mit der Neufassung des § 15 Abs. 3 BauNVO im Jahr 1990 
(BGBl. I S. 132) allerdings aufgegeben und für atypische Fälle 
eine Zulassung auch in einem Gewerbegebiet (§  8 BauNVO) 
für möglich erachtet, sog. Einschränkung der Typisierungsleh-
re (BVerwG, Urteil vom 24.9.1992, GewArch 1993, 85; BVerwG, 
Beschluss vom 2.2.2000, GewArch 2000, 300, 301). Allein der 
Umstand, dass ein Gewerbebetrieb gemäß § 4 Abs. 1 BImSchG 
genehmigungsbedürftig ist, bewirkt also noch nicht, dass er 
bauplanungsrechtlich nur in einem Industriegebiet zulässig 
ist (vgl. § 15 Abs. 3 BauNVO). Die Errichtung und der Betrieb 
emittierender Anlagen in einem Gewerbegebiet muss jedoch 
dem Umstand Rechnung tragen, dass dieses Gebiet nach § 8 
BauNVO durch nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe, 
also nichtindustriell geprägt sein soll, was gegebenenfalls auch 
durch Nebenbestimmungen für die neu zu genehmigende 
Anlage erreicht werden kann (OVG Lüneburg, Beschluss vom 
1.9.2014, BauR 2014, 2080, 2081). 

Widerspricht ein Vorhaben den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans, können gemäß §  31 BauGB Ausnahmen bzw. 
Befreiungen zugelassen werden. Der Befreiungstatbestand in 
§ 31 Abs. 2 BauGB verlangt mit der „Würdigung nachbarlicher 
Interessen“, dass die berührten Belange der Nachbarn durch 
die Genehmigungsbehörde ermittelt und in die Entscheidung 
eingestellt werden. Dabei sind vor allem die Immissionsverhält-
nisse in den Blick zu nehmen. Befreiungen für die Erweiterung 
oder sonstige Änderung bestehender lärmemittierender Anla-
gen können gemäß § 31 Abs. 2 BauGB in der Regel nur erteilt 
werden, wenn sich aufgrund der Erweiterung oder Änderung 
die Immissionsverhältnisse nicht verschlechtern (OVG Münster, 
Urteil vom 22.5.2014, Immissionsschutz 2014, 138). Das Bun-
desverwaltungsgericht hat die Annahme, dass die Zulassung 
eines industriegebietstypischen Betriebs in einem Gewerbe-
gebiet zwangsläufig Grundzüge der Planung berühre und 
damit von vorneherein ausscheide, als bedenklich angesehen 
(BVerwG, Beschluss vom 2.2.2000, GewArch 2000, 300, 301). 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans nach Maßgabe des § 31 BauGB sind im immis-
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sionsschutzrechtlichen (Änderungs-)Genehmigungsverfahren 
aufgrund der Konzentrationswirkung des §  13 BImSchG von 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eingeschlos-
sen (OVG Münster, Urteil vom 22.5.2014 – 8 A 1220/12).

In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines 
Bebauungsplans gefasst ist, ist ein Vorhaben unter den Voraus-
setzungen des § 33 BauGB auch schon vor Verbindlichwerden 
des Bebauungsplans zulässig.

3.2.3. Vorhaben im unbeplanten Innenbereich
Im unbeplanten Innenbereich, d.  h. innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (siehe dazu etwa BVerwG, Urteil 
vom 30.6.2015, BauR 2015, 1958), kommt es auf die Umge-
bungsbebauung an: Entspricht die Eigenart der näheren Um-
gebung einem der Baugebiete der BauNVO, beurteilt sich die 
Zulässigkeit gemäß § 34 Abs. 2 BauGB nach seiner Art allein da-
nach, ob es in diesem Baugebiet allgemein zulässig wäre. Da-
mit gelten insoweit die Anforderungen, die bei Bestehen eines 
qualifizierten Bebauungsplans maßgeblich sind, entsprechend, 
sodass auf die Ausführungen hierzu verwiesen wird (siehe un-
ter 3.2.2.). 

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung nicht einem 
der Baugebiete der BauNVO (Gemengelage), kommt es gemäß 
§ 34 Abs. 1 BauGB darauf an, ob sich das Vorhaben in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt. Dies ist in der Regel 
dann der Fall, wenn sich ein Vorhaben in jeder Hinsicht inner-
halb des aus seiner Umgebung hervorgehenden Rahmens hält, 
sofern es nicht ausnahmsweise die gebotene Rücksichtnahme 
auf die in der unmittelbaren Umgebung vorhandene Bebauung 
fehlen lässt. Andererseits kann sich im Ausnahmefall auch ein 
Vorhaben, das sich nicht in jeder Hinsicht innerhalb des Rah-
mens hält, noch seiner näheren Umgebung einfügen, wenn es 
nicht geeignet ist, bodenrechtlich beachtliche Spannungen zu 
begründen oder zu erhöhen (näher dazu Scheidler, in: Feld-
haus, Bundesimmissionsschutzrecht, Stand Juli 2017, § 6 Rn. 48 
m.w.N. aus der Rechtsprechung des BVerwG). Landwirtschaft-
liche Tierhaltung ist dem Grundsatz nach allgemein zulässig 
in Dorfgebieten (§  5 Abs.  2 Nr.  1 BauNVO), in denen und in 
deren Nähe betroffenen Nachbarn ein größeres Maß an Ein-
wirkungen zuzumuten ist, als das außerhalb dieser besonderen 
Situationsgebundenheit der Fall wäre (vgl. BayVGH, Urteil vom 
27.11.2006, ZUR 2007, 600). 

3.2.4. Vorhaben im Außenbereich
Im Außenbereich, zu dem die nicht von § 30 Abs. 1 und § 34 
BauGB erfassten Flächen gehören, ist zwischen privilegierten 
(§ 35 Abs. 1 BauGB) und nicht privilegierten („sonstigen“) Vor-
haben (§ 35 Abs. 2 BauGB) zu unterscheiden.

Die in § 35 Abs. 1 BauGB abschließend aufgeführten privile-
gierten Vorhaben genießen insofern eine bevorzugte Stellung, 
als sie nach der gesetzgeberischen Grundentscheidung in den 
Außenbereich gehören und deshalb zugelassen werden müs-
sen, wenn öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht entge-
genstehen. Im Vergleich zu den nicht privilegierten Vorhaben 
besitzen die privilegierten ein stärkeres Durchsetzungsvermö-
gen gegenüber den entgegenstehenden öffentlichen Belangen 

(BVerwG, Urteil vom 20.1.1984, BVerwGE 68, 311). Genehmi-
gungsbedürftige Tierhaltungsbetriebe können vor allem un-
ter die Privilegierungstatbestände Nr. 1 und 2 des § 35 Abs. 1 
BauGB fallen:

●● Nr. 1 (Landwirtschaft): z. B. Intensivhühnerhaltungen oder 
Schweinemästereien (Nr. 7.1 des Anhangs der 4. BImSchV), 
sofern der Begriff der Landwirtschaft (§ 201 BauGB) erfüllt 
ist und das Vorhaben dem landwirtschaftlichen Betrieb 
„dient“; ansonsten kann wegen der mit derartigen Anla-
gen häufig verbundenen enormen Geruchsbelästigungen 
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB einschlägig sein (BVerwG, Urteil 
vom 27.6.1983, NVwZ 1984, 169; OVG Lüneburg, Urteil 
vom 7.10.2005, AUR 2006, 204, 206);

●● Nr. 4 (Anlagen, die nur im Außenbereich ausgeführt wer-
den sollen): Es geht vor allem um Anlagen, die auf einen 
Standort im Außenbereich angewiesen sind oder Anlagen, 
von denen typischerweise so umfangreiche Belästigungen 
oder Gefährdungen ausgehen, dass sie selbst in Indust-
riegebieten das der Nachbarschaft zumutbare Maß über-
schreiten (BVerwG, Urteil vom 16.6.1994, BVerwGE 96, 95), 
z. B. Tierkörperbeseitigungsanlagen (Nr. 7.12 des Anhangs 
der 4. BImSchV), Intensivhühnerhaltungen bzw. Intensiv-
schweinemästereien (Nr. 7.1 des Anhangs der 4. BImSchV). 

Genehmigungsbedürftige Anlagen, die nicht privilegiert 
nach § 35 Abs. 1 BauGB sind, können im Einzelfall als „sonstige 
Vorhaben“ nach § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen werden, wenn 
öffentliche Belange nicht beeinträchtigt sind und die Erschlie-
ßung gesichert ist. Aus der Formulierung „im Einzelfall“ sowie 
aus der gesetzgeberischen Grundentscheidung zugunsten ei-
ner größtmöglichen Schonung des Außenbereichs folgt, dass 
die Vorschrift eng auszulegen ist.

Ob öffentliche Belange entgegenstehen bzw. beeinträch-
tigt sind, ist auf der Grundlage einer Abwägung zwischen dem 
beabsichtigten Vorhaben und den von ihm berührten öffent-
lichen Belangen zu beurteilen. Bei dieser Entscheidung ist die 
Wertungsentscheidung des Gesetzgebers zu berücksichtigen, 
dass privilegierte Vorhaben im Außenbereich bevorzugt zu-
lässig sind. Eine (nicht abschließende) Aufzählung öffentlicher 
Belange enthält § 35 Abs. 3 BauGB. Gehen von einem Vorha-
ben keine schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 5 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG aus, steht dem Vorhaben auch kein 
öffentlicher Belang im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
entgegen (BayVGH, Beschluss vom 17.9.2003, NVwZ 2004, 122, 
123). Zur Auslegung des dort verwendeten Begriffs „schädliche 
Umwelteinwirkungen“ ist die Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 1 
BImSchG heranzuziehen (ständige Rechtsprechung, siehe z. B. 
BVerwG, Urteil vom 25.2.1977, BVerwGE 52, 122; BVerwG, Urteil 
vom 2.8.2005, BauR 2005, 1900; BayVGH, Urteil vom 29.8.2007, 
UPR 2008, 61).

3.2.5. Gemeindliches Einvernehmen
Ist für die Entscheidung über die bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit eines Vorhabens gemäß §  36 Abs.  1 Satz  1 BauGB 
das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich, so gehört auch 
die Erklärung des Einvernehmens zu den Voraussetzungen, 
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die nach §  6 Abs.  1 Nr.  2 BImSchG erfüllt sein müssen. §  36 
Abs. 1 Satz 2 BauGB stellt dies ausdrücklich klar. Die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung darf daher in den Fällen der 
§§ 31, 33 bis 35 BauGB ohne das Einvernehmen der Gemeinde 
nicht erteilt werden. Wird das gemeindliche Einvernehmen zu 
Unrecht versagt, kann es nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB durch 
die nach Landesrecht zuständige Behörde ersetzt werden.

3.3. Naturschutzrecht

Zu den „anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften“ im Sinne 
von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zählen auch die §§ 13 ff. BNatSchG 
(naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) und die insbesondere 
unter dem Einfluss der EuGH-Rechtsprechung zunehmende Be-
deutung erlangenden Bestimmungen der §§ 34 ff. BNatSchG zum 
Schutz der Gebiete nach der EG-Richtlinie Fauna-Flora-Habitat 
(92/43/EWG) sowie der EG-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG), 
Europäisches Netz „Natura 2000“ (siehe etwa EuGH, Urteil vom 
26.10.2006, NuR 2007, 30; EuGH, Urteil vom 14.9.2006, NVwZ 
2007, 61; EuGH, Urteil vom 10.1.2006, NVwZ 2006, 319; EuGH, Ur-
teil vom 13.1.2005, NVwZ 2005, 311; EuGH, Urteil vom 7.9.2004, 
NuR 2004, 788; EuGH, Urteil vom 20.10.2005, NuR 2006, 494). 

Gleiches gilt für den Artenschutz nach den §§ 44 ff. BNatSchG. 
Soweit die Zulässigkeit oder die Ausführung des Vorhabens 
nach naturschutzrechtlichen Vorschriften zu prüfen ist, sind die 
hierfür erforderlichen Unterlagen beizufügen (näher dazu § 4 
Abs. 2 der 9. BImSchV). Die Prüfung, ob naturschutzrechtliche 
Verbote, insbesondere solche des §  44 BNatSchG eingreifen, 
setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Tierarten und ihrer Lebensräume voraus. Die Be-
hörde ist aber nicht verpflichtet, ein lückenloses Arteninventar 
zu erstellen (BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, NVwZ 2014, 524).

4. 	Belange des Arbeitsschutzes  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 BImSchG)

Genehmigungsvoraussetzung ist weiterhin, dass Belange des 
Arbeitsschutzes nicht entgegenstehen. Arbeitsschutz wird in 
aller Regel der Inhalt zahlreicher Auflagen nach §  12 Abs.  1 
BImSchG sein. Da sich die Pflicht zur Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften bereits aus der ersten 
Alternative des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ergibt und Vorschrif-
ten zivil- oder arbeitsrechtlicher Natur keine Genehmigungs-
voraussetzungen sein können, hat die zweite Alternative keine 
eigenständige Bedeutung; mit dem Hinweis auf die „Belange 
des Arbeitsschutzes“ soll lediglich ausdrücklich hervorgehoben 
werden, dass der Arbeitsschutz beim Betrieb genehmigungs-
bedürftiger Anlagen eine erhebliche Rolle spielt. 

Von besonderer Bedeutung sind die Regelungen des Ar-
beitsschutzgesetzes vom 7.8.1996 (BGBl. I S. 1246). Nach § 4 
Nr. 1 ArbSchG ist die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefähr-
dung von Leib und Gesundheit möglichst vermieden und die 
verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Zur 
Konkretisierung dieser generalklauselartigen Vorschrift kön-
nen u.  a. die von den Unfallversicherungsträgern erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften herangezogen werden. Im Ar-

beitsschutzgesetz (daneben in der Arbeitsstättenverordnung) 
finden sich zum Teil die in den Jahren 1996 bzw. 2003 aufge-
hobenen §§  120a ff. GewO wieder. Weitere rechtliche Anfor-
derungen des Arbeitsschutzes enthalten insbesondere (nicht 
abschließend):

●● die Arbeitsstättenverordnung vom 12.8.2004 (BGBl. I, S. 
2179),

●● das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.4.1976 (BGBl. I, S. 
965),

●● das Mutterschutzgesetz in der Neufassung vom 20.6.2002 
(BGBl. I, S. 2318),

●● das Sprengstoffgesetz in der Fassung vom 10.9.2002 
(BGBl. I, S. 3518),

●● das Produktsicherheitsgesetz in der Neufassung vom 
8.11.2011 (BGBl. I S. 2178), das das Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz vom 6.1.2004 (BGBl. I, S. 2, 219) ersetzte,

●● die Betriebssicherheitsverordnung vom 3.2.2015 (BGBl. I, 
S. 49),

●● die Störfallverordnung (12. BImSchV) in der Fassung vom 
15.3.2017 (BGBl. I, S. 483),

●● die Gefahrstoffverordnung vom 26.11.2010 (BGBl. I, S. 
1643).

Ob die Belange des Arbeitsschutzes entgegenstehen werden, 
ist von der Genehmigungsbehörde nach der gemäß § 10 Abs. 5 
BImSchG vorgeschriebenen Einholung der Stellungnahme der 
Arbeitsschutzbehörden (Gewerbeaufsicht) zu entscheiden. 

5. 	Zusammenfassung

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 BImSchG vorliegen. 
Damit folgt das Bundes-Immissionsschutzgesetz dem Rege-
lungsmodell des präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt, 
das die vorherige Kontrolle der Rechtmäßigkeit eines beabsich-
tigten Verhaltens ermöglichen soll. Ergeben sich im Genehmi-
gungsverfahren keine Versagungsgründe, so hat der Antrag-
steller einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung. 
Als reine Sachgenehmigung (Realkonzession) ist sie anlagen-, 
nicht personenbezogen. Sie bleibt daher auch dann bestehen, 
wenn der Betreiber der Anlage wechselt. 

Dadurch, dass §  6 Abs.  1 Nr.  1 BImSchG die sich aus §  5 
BImSchG und einer aufgrund des §  7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung ergebenden Pflichten zu Genehmigungsvo-
raussetzungen macht, ist die immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung ein wichtiges Instrument des integrierten Umwelt-
schutzes. Die Betreiberpflichten aus § 5 BImSchG werden durch 
untergesetzliche Regelwerke wie die TA Luft oder die TA Lärm 
konkretisiert. Anhaltspunkte zur Konkretisierung des Schutz- 
und Vorsorgegrundsatzes in §  5 Abs.  1 BImSchG lassen sich 
auch den in privater Verantwortung z. B. vom Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) erarbeiteten technischen Regelwerken ent-
nehmen. Die von § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ebenfalls geforderte 
Einhaltung der sich aus einer Rechtsverordnung nach § 7 BIm-
SchG ergebenden Pflichten hat keine selbstständige, sondern 
lediglich klarstellende Bedeutung, da solche Verordnungen al-
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auf den Versicherungsträger (oder Träger der Sozialhilfe) über, 
soweit dieser aufgrund der Schadensereignisses Sozialleistun-
gen zu erbringen hat. Voraussetzung ist, dass die zu erbringen-
den Leistungen der Behebung eines Schadens der gleichen Art 
dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädi-
ger zu leistende Schadensersatz beziehen. Durch § 116 Abs. 1 
SGB X wird ein Forderungsübergang (auch als Rechtsübergang 
bezeichnet) bewirkt. Dies bedeutet, dass insoweit der Scha-
densersatzanspruch nicht mehr dem Verletzen (Versicherten), 
sondern dem leistenden Sozialversicherungsträger zusteht.

Der Forderungsübergang erfolgt bereits mit dem Eintritt des 
Schadensereignisses (z. B. Unfall). Der Zweck dieser Regelung 
ist darauf gerichtet, den Leistungsträger dagegen zu schützen, 
dass der Verletzte (Versicherte) vorläufige Verfügungen über 
Schadensersatzansprüche trifft, wenn noch ungewiss ist, ob 
und in welcher Höhe der Sozialleistungsträger künftig Leis-
tungen erbringen muss, die ihn zu einem Rückgriff gegen den 
Schädiger berechtigen.

Aus diesem Zweckgedanken heraus hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) zunächst zögernd, dann in feststehender Recht-
sprechung dahin entschieden, dass sich der Rechtsübergang 

lein der Konkretisierung der Grundpflichten des § 5 BImSchG 
dienen, deren Erfüllung aber ohnehin Genehmigungsvoraus-
setzung ist. 

Zu den „anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften“, die ge-
mäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht entgegenstehen dürfen, da-
mit die Genehmigung erteilt werden kann, zählen vor allem die 
Vorschriften des Bauplanungsrechts, daneben aber z. B. auch 
solche des Wasser-, Naturschutz- und Raumordnungsrechts, 
außerdem etwa die Vorschriften zur Umweltverträglichkeits-
prüfung. Dem Hinweis auf die Belange des Arbeitsschutzes in 

der 2. Alternative des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG kommt keine 
eigenständige Bedeutung zu, da sich die Pflicht zur Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften bereits aus 
der ersten Alternative des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ergibt. 

Regierungsdirektor Dr. Alfred Scheidler ist Ab-
teilungsleiter am Landratsamt Neustadt an der 
Waldnaab, daneben Dozent an der Bayerischen 
Verwaltungsschule und stellvertretender Landrat 
des Landkreises Tirschenreuth.

Übergang von Schadensersatzansprüchen vom  
landwirtschaftlichen Unternehmer auf den  
Sozialversicherungsträger
	 von Horst Marburger, Geislingen

Bei der landwirtschaftlichen Arbeit oder im Zusammenhang mit ihr ereignen sich immer wieder 
Unfälle. In der Regel liegen hier Arbeitsunfälle vor. Die landwirtschaftliche Unfallversicherung 
ist dann für die Leistungsgewährung zuständig. Allerdings gibt es auch Schadensfälle, die Ande-

re (Dritte), also Personen verursacht haben, die nicht in dem betreffenden landwirtschaftlichen Betrieb 
tätig sind. Der landwirtschaftliche Sozialversicherungsträger kann nicht eine Leistung verweigern, weil 
der Unfall, der die zur Leistungsgewährung führenden Krankheit verursacht hat, von einer anderen 
Person verursacht bzw. verschuldet worden ist. Das gilt selbst bei einem Schadensfall wie Schlägerei, 
Überfall oder Mord.

Es ist aber kaum gerecht, wenn die Versicherungsgemeinschaft für das Verhalten Dritter einzuste-
hen hat. Deshalb ist in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung § 116 Sozialgesetzbuch-Zehntes 
Buch (SGB X) zu beachten. 

Übersicht

1. 	Grundsätze des Forderungsübergangs

2. 	Übergang bei künftigen Leistungsansprüchen

3. 	Begrenzungen des Forderungsübergangs

4. 	Gesamtschuldnerische Haftung

5. 	Schadensersatzansprüche mehrerer Leistungsträger

6. 	Bindung der Gerichte

7. 	Durchsetzung der Schadensersatzansprüche

1. 	Grundsätze des Forderungsübergangs

Nach §  116 Abs. 1 SGB X geht ein auf anderen gesetzlichen 
Vorschriften bestehender Anspruch auf Ersatz eines Schadens 
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3. 	Begrenzungen des Forderungsübergangs

§ 116 SGB X enthält mehrere Regelungen, die den Forderungs-
übergang eingrenzen. Ist z.  B. der Anspruch auf Ersatz eines 
Schadens durch Gesetz der Höhe nach begrenzt, geht er auf den 
Versicherungsträger nur über, soweit er nicht zum Ausgleich des 
Schadens des Geschädigten oder seiner Hinterbliebenen erfor-
derlich ist (§ 116 Abs. 2 SGB X). Eine Begrenzung nach Gesetz 
ist beispielsweise im Straßenverkehrsgesetz (StVG) vorgesehen. 
Allerdings wirkt diese Begrenzung nur, wenn nicht dem Schädi-
ger Verschulden nachgewiesen werden kann. Das bedeutet eine 
Begrenzung nur hinsichtlich der Gefährdungshaftung des StVG. 
Die Verschuldenshaftung des BGB (vgl. dort insbesondere § 823 
BGB) ist der Höhe nach oben nicht begrenzt.

Ist der Anspruch auf Ersatz eines Schadens durch ein mitwir-
kendes Verschulden oder eine mitwirkende Verantwortlichkeit 
des Geschädigten begrenzt, geht auf den Versicherungsträger 
von dem bei unbegrenzter Haftung übergehenden Ersatzan-
spruch der Anteil über, welcher dem Prozentsatz entspricht, für 
den der Schädiger ersatzpflichtig ist (§ 116 Abs. 3 SGB X). Dies gilt 
auch dann, wenn der Ersatzanspruch durch Gesetz beschränkt ist 
(vgl. die obigen Ausführungen). Der Anspruchsübergang auf den 
Versicherungsträger ist allerdings dann ausgeschlossen, wenn 
und soweit der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen dadurch 
hilfeberechtigt im Sinne der Sozialhilfe werden.

Nach § 116 Abs. 4 SGB X hat der Anspruch des Geschädig-
ten oder seiner Hinterbliebenen Vorrang vor dem Forderungs-
übergang, wenn der Durchsetzung der Ansprüche tatsächliche 
Hindernisse, wie z. B. Zahlungsunfähigkeit des Schädigers ent-
gegenstehen.

Ein Forderungsübergang ist auch bei nicht vorsätzlichen 
Schädigungen durch Familienangehörige ausgeschlossen, die 
im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit dem Geschädig-
ten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. Der Sozialleistungsträger kann einen Ersatzanspruch 
dann nicht geltend machen, wenn der Schädiger mit dem Ge-
schädigten oder einem Hinterbliebenen nach Eintritt des Scha-
densereignisses die Ehe geschlossen hat und in häuslicher Ge-
meinschaft lebt. 

Der Ausschluss des Forderungsübergangs bei nicht vorsätz-
licher Schadenszufügung durch Familienangehörige dient der 
Erhaltung des Familienfriedens.

4. 	Gesamtschuldnerische Haftung

In der Praxis der Abwicklung von Schadensersatzansprüchen 
der Sozialversicherungsträger kommt es sowohl vor, dass die-
se es in einem Schadensfall mit mehreren Schädigern zu tun 
haben, als auch, dass mehrere Leistungsträger in einem Scha-
densfall involviert sind.

Im ersteren Fall haften die verschiedenen Schädiger als Ge-
samtschuldner. Rechtsgrundlagen sind die §§  830, 840 BGB. 
Wenn es in § 840 Abs. 1 BGB heißt, dass Gesamtschuldnerschaft 
entsteht, wenn mehrere nebeneinander für den aus einer uner-
laubten Handlung entstehenden Schaden verantwortlich sind, 
so bedeutet das nicht, dass die mehreren Personen gleichzeitig 

nach §  116 SGB X regelmäßig schon im Zeitpunkt des Scha-
densereignisses vollzieht, sofern in diesem Augenblick künftige 
Leistungen des Sozialleistungsträgers zu erwarten sind.

Die Vorschrift des § 116 SGB X gilt auch für die Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Einer 
Statistik dieses Versicherungsträgers zufolge hat er im Bereich 
Unfallversicherung 2016 15,21 Millionen Euro als Schadenser-
satzansprüche eingezogen.

2. 	Übergang bei künftigen 
Leistungsansprüchen

Die Frage, ob und wann im Hinblick auf künftige Leistungsan-
sprüche ein Forderungsübergang eintritt, hat mehrfach die Ge-
richte beschäftigt. Insbesondere ist hier das grundlegende Urteil 
des BGH vom 10.7.1967 – III ZR 78/66 (Versicherungsrecht – VersR 
1967, Heft 5, 296) zu erwähnen. Das Urteil führt aus, dass sich 
der Rechtsübergang auf alle diejenigen künftigen Leistungen des 
Sozialleistungsträgers erstreckt, die im Augenblick des Unfalls 
überhaupt in Betracht zu ziehen sind. Wegen all dieser Leistun-
gen soll dem Sozialleistungsträger der zum Rechtsübergang ge-
eignete Schadensersatzanspruch des Versicherten erhalten und 
dessen Verfügungsmacht entzogen werden. Ein Rechtsübergang 
findet daher auch statt, wenn eine nur weit entfernte Möglichkeit 
besteht, dass Leistungen des Sozialleistungsträgers in Zukunft zu 
gewähren sind. Seine Grenze findet der Anspruchsübergang nur 
dann, wenn die Entstehung einer künftigen Leistungspflicht völlig 
unwahrscheinlich, also geradezu ausgeschlossen ist.

Der Anspruchsübergang ist demnach nicht davon abhän-
gig, dass die Höhe der Forderung und die Höhe der bereits 
erbrachten Leistungen feststehen oder die Leistungspflicht 
in einem Verfahren nach den Sozialleistungsgesetzen festge-
stellt worden ist. Der Anspruch auf Ersatz eines Erwerbsscha-
dens ist auch dann nach §  116 SGB X übergangsfähig, wenn 
im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses ein entsprechender 
Leistungsanspruch des Versicherten gegen den Sozialversiche-
rungsträger noch nicht besteht (Bundessozialgericht  – BSG, 
Urteil vom 13.5.1992 – 13 RK 10/90, Breithaupt Entscheidungs-
sammlung – 1993, S. 22).

Werden die Versicherungsleistungen nur auf Antrag gewährt 
(vgl. § 19 Sozialgesetzbuch – Viertes Buch – SGB IV), so ist dieser 
doch niemals eine materielle Voraussetzung für die Entstehung 
der Pflicht, Versicherungsleistungen zu erbringen, sondern nur 
für die Fälligkeit der Leistungen. Schon bei Entstehung des 
Schadens kann damit gerechnet werden oder ist jedenfalls die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass später ein solcher An-
trag gestellt wird, und dies genügt zum Rechtsübergang.

Die Wirkungen des Rechtsübergangs zugunsten des Sozi-
alversicherungsträgers bleiben auch bestehen, wenn sich der 
Gesundheitszustand des Verletzten und z.  B. der Grad seiner 
Erwerbsminderung ändern, wenn die Höhe der Leistungen un-
klar wird oder die Sozialversicherungsleistungen wesentlich 
umgestaltet werden. Der Forderungsübergang erstreckt sich 
auch auf die durch gesetzliche Änderungen erhöhten Versiche-
rungsleistungen. Sie müssen allerdings ihre Deckung in dem 
Schadensersatzanspruch des Verletzten finden.
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Berücksichtigung des § 104 SGB VII für den Schaden aufkom-
men müsste. Dies gilt auch im Falle der Haftungsfreistellung 
eines Arbeitskollegen nach § 105 SGB VII.

5. 	Schadensersatzansprüche mehrerer 
Leistungsträger

§ 117 SGB X beschäftigt sich damit, dass im Einzelfall mehrere 
Leistungsträger Sozialleistungen erbracht haben. Die Vorschrift 
bezeichnet die „mehreren“ Leistungsträger als Gesamtgläubi-
ger. Den Begriff der Gesamtgläubiger regelt §  428 BGB. Sind 
danach mehrere berechtigt, eine Leistung in der Weise zu for-
dern, dass jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuld-
ner, d. h. also der Schädiger, aber die Leistung nur einmal be-
wirken muss, so kann der Schuldner nach seinem Belieben an 
jeden der Gläubiger leisten. Dies gilt auch dann, wenn einer der 
Gläubiger bereits Klage auf die Leistung erhoben hat.

§ 117 Satz 1 SGB X bestimmt, dass dann, wenn im Einzel-
fall mehrere Leistungsträger Sozialleistungen erbracht haben 
und die Voraussetzungen des § 116 Abs. 2 oder Abs. 3 SGB X 
vorliegen, die Leistungsträger Gesamtgläubiger sind. Es geht 
hier also darum, dass der Schadensersatzanspruch entweder 
der Höhe nach durch Gesetz oder durch Mitverschulden bzw. 
mitwirkende Verantwortlichkeit begrenzt ist (vgl. dazu die Aus-
führungen unter 3.).

Untereinander sind sie im Verhältnis der von ihnen erbrachten 
Sozialleistungen zum Ausgleich verpflichtet (§ 117 Satz 2 SGB X). 
Soweit jedoch eine Sozialleistung allein von einem Leistungsträ-
ger erbracht ist, steht der Ersatzanspruch im Innenverhältnis nur 
diesem zu. Die Leistungsträger können ein anderes Ausgleichs-
verfahren vereinbaren. In diesem Zusammenhang ist das Urteil 
des BGH vom 3.12.2002 – V ZR 304/01, NJW 2003, S. 871) zu 
beachten. Erbringen danach der Unfallversicherungsträger und 
der Rentenversicherungsträger einem Unfallgeschädigten Ren-
tenleistungen und reicht der gemäß § 116 Abs. 1 SGB X auf die 
Versicherungsträger übergegangene Schadensersatzanspruch 
nicht aus, die von beiden Versicherungsträgern erbrachten Leis-
tungen abzudecken, so sind die Versicherungsträger, soweit sie 
konkurrieren, entsprechend § 117 SGB X Gesamtgläubiger.

Geht – so ein anderes Urteil des BGH (Urteil vom 11.2.1964 – 
VI ZR 249/62, VersR 1964, S. 376)  – die Gesamtheit der Leis-
tungen zweier Sozialversicherungsträger erheblich über den 
Betrag hinaus, den die Geschädigten selbst in Falle einer vollen 
Schadensersatzpflicht vom Schädiger hätten fordern können, so 
sind die von dem Haftpflichtversicherer des Schädigers geleis-
teten Zahlungen unter den beteiligten Sozialversicherungsträ-
gern nach dem Verhältnis der beiderseitigen Leistungen aus-
zugleichen. Hierauf bleibt ohne Einfluss, dass einer der beiden 
beteiligten Sozialversicherungsträger einen Rechtsstreit gegen 
den Schädiger geführt hat. In der Weigerung des einen Sozial-
versicherungsträgers, das Kostenrisiko des Rechtsstreits mit zu 
übernehmen, liegt kein Verzicht auf den Ausgleichsanspruch.

Das oben bereits behandelte Verteilerverfahren des §  117 
Satz 2 SGB X ist nach Auffassung der Spitzenverbände der 
Sozialleistungsträger (im Gemeinsamen Rundschreiben vom 
10./11.3.1983) auch dann anzuwenden, wenn die Absätze 2 

tätig werden müssen. Es kann sich auch um eine Tätigkeit nach-
einander handeln, wie der BGH bereits in seinem Urteil vom 
22.10.1963 – V ZR 187/62 (VersR 1964, S. 49) ausgeführt hat. 

Hat ein Schädiger nämlich durch Körperverletzung eine er-
hebliche Schadensanfälligkeit des Verletzten verursacht, so 
kann ein adäquater Zusammenhang zwischen dieser Körper-
verletzung und dem Dauerschaden durch die Körperverletzung, 
die ein zweiter Schädiger – später – verursacht hat, bestehen. Ist 
der – erste – Schädiger für den Zustand einer erheblichen Scha-
densanfälligkeit verantwortlich, so ist ihm deren Auswirkung 
nach dem Zweck der die körperliche Integrität schützenden 
Haftungsnormen zuzurechnen. Auch soweit ein zweiter Unfall, 
der sonst nur unbedeutende Folgen gehabt hätte, dazu führt, 
dass der Betroffene eben wegen seiner Vorschädigung nun 
einen Dauerschaden erleidet, hat der Erstschädiger für diesen 
Schaden einzustehen. Die Haftung des zweiten Schädigers ent-
fällt aber nun nicht deswegen, weil der Verletzte durch die ihm 
zugeführte erste Schädigung in hohem Maße schadensanfällig 
war. Es bedeutet keine Entlastung für diesen Zweitschädiger, 
dass z. B. eine Fraktur bei einem körperlich gesunden Menschen 
keine Dauerfolgen ausgelöst hätte und dass es erst durch die 
Mitursachlichkeit der Einwirkungen des ersten Unfalls zu einem 
Dauerschaden gekommen ist. Der Schädiger kann nämlich nicht 
verlangen, so gestellt zu werden, als hätte die Verletzungshand-
lung einen gesunden Menschen betroffen. Hier haften dem Ver-
letzten und damit dessen Sozialleistungsträger der Verursacher 
des ersten und der Verursacher des zweiten Unfalls als Gesamt-
schuldner nach § 840 BGB. Der Innenausgleich zwischen ihnen 
regelt sich nach den §§ 426, 254 BGB, 17 StVG.

Im Rahmen der gesamtschuldnerischen Haftung kann sich 
der Geschädigte bzw. – im Falle eines Forderungsübergangs – 
der Sozialversicherungsträger an jeden der Gesamtschuldner 
(Schädiger) wenden (§  21 BGB). Jeder Schädiger ist nämlich 
verpflichtet, die Gesamtforderung zu bezahlen. Natürlich muss 
nicht mehr gezahlt werden, als die Gesamtforderung insgesamt 
beträgt. Insgesamt ist also nur die Höhe der Gesamtforderung 
zu bezahlen. Die Zahlung durch einen der Schuldner wirkt auch 
für die anderen Schuldner. Im Innenausgleich sind die Gesamt-
schuldner zum Ausgleich verpflichtet.

Die Sozialleistungsträger haben in Zusammenhang mit der 
gesamtschuldnerischen Haftung zu unterscheiden, ob eine 
unechte oder eine echte Gesamtschuldnerschaft vorliegt. Um 
eine unechte Gesamtschuld handelt es sich dann, wenn sich 
von mehreren Schädigern einer oder einige – aber nicht alle – 
auf einen Haftungsausschluss, als eine Haftungsfreistellung, 
berufen können. Zu nennen sind hier in erster Linie Fälle, in 
denen die Haftung eines oder mehrerer Gesamtschuldner 
aufgrund der §§ 104 ff. Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch (SGB 
VII – Unfallversicherung – Haftung von Unternehmen und Ar-
beitskollegen) ausgeschlossen ist. Hier hat der BGH festgestellt 
(Urteil vom 29.10.1968 – VI ZR 137/67, VersR 1962, S. 34), dass 
dann, wenn neben dem (heute) § 104 SGB VII von der Haftung 
freigestellten Unternehmer noch ein Zweiter den Schaden mit-
verursacht, der Sozialleistungsträger den Zweitschädiger nur 
insoweit in Anspruch nehmen kann, als dieser im Innenverhält-
nis zu dem von der Haftung freigestellten Unternehmer ohne 
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Außerdem bestehen Direktansprüche nicht nur gegen sol-
che Haftpflichtversicherungen, die Kraftfahrzeuge versichern, 
sondern auch, wenn es um Ansprüche hinsichtlich des Atom- 
und des Umwelthaftungsgesetzes geht. 

Die Haftpflichtversicherungen haben verschiedene Möglich-
keiten zur Versagung des Versicherungsschutzes gegenüber 
ihrem Versicherungsnehmer (z. B. bei Nichtzahlung der Versi-
cherungsprämie). Für den Geschädigten ändert sich dadurch 
aber nichts, soweit ein Direktanspruch gegen die Versicherung 
besteht, wie dies in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
der Fall ist. In diesem Fall haftet die Versicherung trotzdem. An-
sonsten bleibt nur das Vorgehen gegen den Schädiger selbst. 

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als sei es gleich-
gültig, ob der Versicherungsvertrag „gesund“ ist oder nicht. 
Natürlich besteht aber ein großer Unterschied darin, ob gegen 
den finanziell potenten Haftpflichtversicherer oder gegen den 
Schädiger direkt vorzugehen ist. 

Hat der Versicherungsnehmer der Haftpflichtversicherung 
(also der Schädiger) die sogenannte Deckungsschutzklage ein-
gereicht, wird in der Regel im Verhältnis zwischen Geschädig-
ten und Haftpflichtversicherung der Verfahrensausgang abge-
wartet. 

Die Deckungsablehnung durch die Haftpflichtversicherung 
stellt eine Verschlechterung der Rechtsposition des Geschädig-
ten dar. Es ist also zu empfehlen, immer zu überprüfen, ob die 
Ablehnung des Versicherungsschutzes zu Recht erfolgte oder 
ob der Schädiger (also der zur Schadensersatzleistung Ver-
pflichtete) Deckungsschutzklage eingereicht hat. 

Die Ablehnung des Deckungsschutzes muss durch die Haft-
pflichtversicherung schriftlich gegenüber dem Versicherungs-
nehmer (Schädiger) erfolgen. Eine mündliche oder telefoni-
sche Deckungsablehnung genügt nicht. Außerdem muss auf 
die Rechtsfolge, d. h. auf die Leistungsfreiheit des Versicherers, 
schriftlich hingewiesen worden sein.

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von sechs Mona-
ten nach der schriftlichen Ablehnung Klage gegen den Versi-
cherer erheben. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Versicherungsschutz zu 
versagen. In der Praxis gibt es drei Hauptfälle, die immer wie-
der vorkommen:

●● vollständige Versagung des Versicherungsschutzes: zweck-
entfremdete Verwendung des Fahrzeugs, Schwarzfahrt, 
Fahrten ohne Führerschein,

●● Versagung des Versicherungsschutzes lediglich bis zu 
2.500 Euro: Nichtanzeigen des Versicherungsfalls,

●● Versagung nur bis zu 5.000 Euro: Unfallflucht, unterlas-
sene Hilfeleistung, unwahre Angaben. Nach einer ge-
schäftsplanmäßigen Erklärung versagen die Haftpflicht-
versicherer auch in den zuerst erwähnten Fällen den 
Versicherungsschutz nur bis zu 2.500 Euro.

Vergleiche können in jedem Stadium der Verhandlungen mit 
dem Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung zustande 
kommen. Selbst während eines laufenden Gerichtsverfahrens 
werden in der Praxis häufig Vergleiche abgeschlossen.

Der Geschädigte sollte unbedingt darauf achten, auf welche 
Ansprüche sich der zu schließende Vergleich bezieht. Werden da-

und 3 des §  116 SGB X nicht zutreffen, sondern es sich um 
Vollhaftungsfälle handelt.

6. 	Bindung der Gerichte

In der Praxis werden insbesondere von Haftpflichtversicherun-
gen immer wieder Ansprüche von Sozialversicherungsträgern 
mit der Begründung zurückgewiesen, einzelne von den Versi-
cherungsträgern erbrachten Leistungen wären nach dem gel-
tenden Recht nicht zu gewähren gewesen oder nicht im richti-
gen Umfang erfolgt. Kommt es hier zu einem Gerichtsverfahren 
zwischen Haftpflichtversicherung und Sozialversicherungsträ-
ger, so hilft in solchen Fällen die Vorschrift des §  118 SGB X 
den Versicherungsträgern. Hat ein Gericht (Zivilgericht) danach 
über einen nach §  116 SGB X übergegangenen Anspruch zu 
entscheiden, ist es an eine unanfechtbare (rechtskräftige) Ent-
scheidung gebunden, dass und in welchem Umfang der Leis-
tungsträger zur Leistung verpflichtet ist.

7. 	Durchsetzung der Schadensersatzansprüche

Bei den meisten Schadensfällen – und gerade bei Verkehrsun-
fällen – erfolgt die Regulierung des Schadens über Haftpflicht-
versicherungen. Laut Gesetz muss jedes Kraftfahrzeug haft-
pflichtversichert sein, damit es überhaupt zur Benutzung im 
Verkehr zugelassen wird. Tritt eine Haftpflichtversicherung für 
den Schädiger ein, ist zu beachten, dass trotzdem der Versiche-
rungsträger Schuldner des Schadensersatzanspruchs bleibt. 
Gegebenenfalls ist er sogar zu verklagen. Eine Besonderheit 
gibt es in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Dort ist 
ausdrücklich vorgesehen, dass sich der Geschädigte direkt an 
die Versicherung wenden und gegen diese seinen Anspruch 
einklagen kann (sogenannte Direktklage). 

Haftpflichtversicherungsverträge sehen in der Regel eine 
Begrenzung der Eintrittspflicht der Haftpflichtversicherung vor. 
Diese Begrenzung besteht in Form der Versicherungssumme. 
Ist diese durch Schadensersatzzahlungen der Haftpflichtver-
sicherung erreicht, endet damit zwar nicht der Anspruch des 
Geschädigten, aber die Zahlungspflicht der Haftpflichtversi-
cherung. Der Geschädigte muss sich dann mit weiteren Forde-
rungen direkt an den Schädiger wenden.

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass 
für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung eine Mindestver-
sicherungssumme gilt, die pro Kraftfahrzeug abgeschlossen 
werden muss. Wird diese Mindestversicherungssumme (5 Milli-
onen Euro, bei 3 oder mehr Personen: 7,5 Millionen Euro) nicht 
eingehalten, kann das Kraftfahrzeug nicht zur Teilnahme am 
Straßenverkehr zugelassen werden.

Die Haftpflichtversicherung, die mit dem Geschädigten (z. B. 
einer Notfallorganisation) verhandelt, wird in der Regel versu-
chen, den Fall vergleichsweise abzuschließen, um zu verhin-
dern, dass ihr Versicherungsnehmer direkt mit Ansprüchen des 
Geschädigten konfrontiert wird. 

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass Haftpflichtversiche-
rungen auch dann, wenn kein Direktanspruch gegen sie be-
steht, mit dem oder den Geschädigten verhandeln.
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mit „alle irgendwie gearteten Ansprüche“ ausgeschlossen, können 
im Nachhinein keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden, 
wenn sich nachträglich noch Unfallfolgen ergeben sollten. Bevor 
ein solcher Vergleich durchgeführt wird, ist es deshalb ratsam, im 
Arztgespräch zu klären, ob Folgeschäden auftreten können.

Wird die Frage bejaht, ist zu prüfen, ob die angebotene Sum-
me ausreicht, um auch die eventuell eintretenden Folgeschä-
den zu decken. Anderenfalls müssten Folgeschäden aus dem 
Vergleich herausgenommen werden. Soll der Vergleich auch 
Folgeschäden abdecken, muss festgestellt werden, in welchem 
Umfang es zu solchen Folgeschäden kommen kann und welcher 
Art sie sein werden.

Geht der behandelnde Arzt davon aus, dass mit irreversiblen 
Folgeschäden zu rechnen ist, muss bei Aushandlung des Ver-
gleichs auch die voraussichtliche Lebenserwartung berücksich-
tigt werden. 

Sind nach Absicht des behandelnden Arztes keine Folgeschä-
den zu erwarten, sollte der Geschädigte diese (schriftliche) Stel-

lungnahme trotzdem gut aufbewahren. Kommt es später doch 
noch zu (unvorhergesehenen) Folgeschäden, kann der Geschä-
digte trotz des abgeschlossenen Abfindungsvergleichs unter 
Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen. 

Nicht immer ist es möglich, dass sich der Sozialversiche-
rungsträger mit dem Schädiger oder der Haftpflichtversicherung 
einigen. Besonders gilt dies in den Fällen, in denen nicht mit 
der Haftpflichtversicherung, sondern mit dem Schädiger selbst 
verhandelt wird (weil beispielsweise eine Haftpflichtversicherung 
nicht eintreten muss). Das gilt auch dann, wenn der eingetre-
tene Schaden die vereinbarte Versicherungssumme übersteigt. 
Hier kommt es dann oftmals zum Rechtstreit, der vor der Zivil-

gerichtsbarkeit durchzuführen ist.

Horst Marburger, ehemaliger Abteilungsleiter und 
Dozent bei der AOK Baden-Württemberg; heute 
Lehrbeauftragter an der Hagen-Law-School und 
sozialrechtlicher Fachautor, Geislingen

Der Sachverhalt 
Gegenstand des Verfahrens ist den Beigeladenen erteilte Bau-
genehmigung zu Neubau eines Ferkelaufzuchtstalls samt Fut-
ter-Mittelsilos und Güllebehälter. 

Die Hofstelle des Landwirts befindet sich in einer Ortsrand-
lage. Die Klägerin ist Eigentümerin eines Grundstücks im Ort, 
sie betreibt ein Fotoatelier und hält Pferde. In unmittelbarer 
Nähe zu ihrem Grundstück befindet sich ein landwirtschaftli-
cher Betrieb, das Baugrundstück für den Ferkelaufzuchtstall be-
findet sich ca. 160 m entfernt. In dem Ortsteil sind neun land-
wirtschaftliche Betriebe ansässig, von denen in sechs Rinder 
gehalten werden und in den übrigen überwiegend Schweine. 
Durch die beantragte Bebauung reduziert sich nach den ent-
sprechenden Gutachten die Geruchsfracht am Grundstück der 
Klägerin von derzeit 34,7 % der Jahresstunden nach Verwirkli-
chung des Vorhabens auf 33,7 % der Jahresstunden.

Widerspruch und erstinstanzliche Klage gegen die Bauge-
nehmigung blieben erfolglos. Das Oberverwaltungsgericht Lü-
neburg hat das Urteil des Verwaltungsgerichts geändert und 
die Baugenehmigung aufgehoben. Der Bescheid sei rechtswid-
rig, weil das Bauvorhaben zulasten der Klägerin gegen das Ge-
bot der Rücksichtnahme verstoße. Die Immissionsbelastung an 
deren Wohngrundstück sein aktuell bereits so erheblich, dass 
keine weiteren emittierenden Betriebe mehr zugelassen wer-
den könnten. Das gelte selbst dann, wenn – wie hier – das Vor-
haben zu einer (leichten) Verbesserung der Geruchsbelastung 
am klägerischen Grundstück führe. 

Das Urteil 
Das Bundesverwaltungsgericht sieht in der Aufhebung der 
Baugenehmigung einen Verstoß gegen das Bundesrecht. Es 
weist darauf hin, dass das Gebot der Rücksichtnahme kein ge-
nerelles Rechtsprinzip des öffentlichen Baurechts sei und auch 
keine allgemeine Härteregelung verkörpere. 

Rechtsprechung*

Rücksichtsnahmegebot bei 
Außenbereichsvorhaben

Leitsätze
1.	 In einem durch landwirtschaftliche Geruchsimmissionen 

vorbelasteten Gebiet steht § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
der Errichtung eines Ferkelaufzuchtstalls nicht entgegen, 
wenn durch das Vorhaben die vorhandene Immissionssitu-
ation zumindest nicht verschlechtert wird, sofern die Vor-
belastung die Grenze zur Gesundheitsgefahr noch nicht 
überschritten hat und das  – immissionsschutzrechtlich 
nicht genehmigungsbedürftige – Vorhaben den Anforde-
rungen des § 22 Abs. 1 BImSchG genügt. 

2.	 Das Gebot der Rücksichtnahme ist kein generelles 
Rechtsprinzip des öffentlichen Baurechts und verkörpert 
auch keine allgemeine Härteregelung, die über den spe-
ziellen Vorschriften des Städtebaurechts oder gar des ge-
samten öffentlichen Baurechts steht. Es ist vielmehr Be-
standteil einzelner gesetzlicher Vorschriften des Baurechts 
und als solches in den Tatbestandsmerkmalen der §§ 30 bis 
35 BauGB und des § 15 Abs. 1 BauNVO enthalten. 

3.	 Bei Außenbereichsvorhaben hat das Gebot der Rücksicht-
nahme in Bezug auf „schädliche Umwelteinwirkungen“ in 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB eine ausdrückliche Regelung 
erfahren; im Übrigen ist es, soweit es nicht um (schädliche) 
Immissionen geht, sondern um sonstige nachteilige Wirkun-
gen eines Außenbereichsvorhabens, ein ungeschriebener öf-
fentlicher Belang im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

4.	 Der Schutz vor Immissionen im Bauplanungsrecht über 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB ist kein anderer und fällt 
nicht geringer aus als der Schutz vor Immissionen nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

BVerwG, Urteil vom 27.6.2017 – 4 C 3.16*

* Die exklusiv für HLBS-Mitglieder unter www.hlbs.de im Volltext verfügbaren Entscheidungen sind mit * gekennzeichnet.
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Nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB stehen einem nach § 35 
Abs. 1 BauGB privilegiert zulässigen Außenbereichsvorhaben öf-
fentliche Belange unter anderem dann entgegen, wenn es schädli-
che Umwelteinwirkungen hervorrufen kann. Hierunter fallen auch 
Geruchsimmissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet 
sind, erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft herbeizuführen. Ist die Schwelle der Erheblichkeit, 
wie bei den Geruchsimmissionen, nicht durch Gesetz, Rechtsver-
ordnung oder Normen konkretisierende Verwaltungsvorschrift 
bestimmt, komme es darauf an, ob die Immissionen das nach 
der gegebenen Situation zumutbare Maß überschreiten. Die Zu-
mutbarkeitsgrenze sei aufgrund einer umfassenden Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere der speziellen 
Schutzwürdigkeit des jeweiligen Baugebiets zu bestimmen. 

Bei der Bestimmung der Zumutbarkeit seien etwaige Vorbe-
lastungen schutzmindernd zu berücksichtigen, die eine schutz-
bedürftige Nutzung an einem Standort vorfinde, der durch eine 
schon vorhandene emittierende Nutzung vorgeprägt ist. Im 
Umfang der Vorbelastungen seien Immissionen zumutbar, auch 
wenn sie sonst in einem vergleichbaren Gebiet nicht hinnehmbar 
wären. Solle in einem erheblich vorbelasteten Gebiet ein weite-
res emittierendes Vorhaben zugelassen werden, ist das nach der 
Rechtsprechung des Senats jedenfalls dann möglich, wenn sich 
hierdurch die vorhandene Immissionssituation verbessert oder 
aber zumindest nicht verschlechtere, sofern die Vorbelastung die 
Grenze zur Gesundheitsgefahr noch nicht überschritten habe. 
Weiterhin müsse das immissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsbedürftige Vorhaben den Anforderungen des Bundesim-
missionsschutzgesetzes genügen. Das BVerwG bezog sich auf 
die Begründung des OVG Lüneburg, welches festgestellt hatte, 
dass die Geruchsbelastung am Wohnhaus der Klägerin zwar er-
heblich über den einschlägigen Werten der Geruchsimmissions-
Richtlinie lag, die Grenze zur Gesundheitsgefahr aber noch nicht 
überschritten war. 

Urteilsanmerkungen
von Dr. Modest von Bockum, Rechtsanwalt 
und Notar, Fachanwalt für Agrarrecht, 
Cornelius + Krage Rechtsanwälte + Notare, 
Kiel, www.cornelius-krage.de

Die Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts ist von erheblichem Interesse. Es bestätigt damit, 
dass „Verbesserungsgenehmigungen“ auch in baurechtli-
chen Verfahren möglich sind. 

Potenzielle Bauherren haben dementsprechend die 
Möglichkeit, derzeit bestehende Belastungen durch wei-
tere Umbauten zu reduzieren, um so die tatsächlich vor-
handene Belastung trotz eines neuen Bauprojekts zu re-
duzieren, jedenfalls nicht zu erhöhen. 

Die nachvollziehbare Argumentation des BVerwG geht 
davon aus, dass eine Belastung, die derzeit zumutbar ist, 
jedenfalls bei einer Verringerung nicht unzumutbar wer-
den kann. 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung:  
kein Arbeitsunfall bei Nachbarschafts- 
streit
Landwirtschaftliche Unfallversicherung: kein Arbeitsunfall bei Nachbarschaftsstreit

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg lehnt die Aner-
kennung eines Arbeitsunfalles in Zusammenhang mit einem 
Nachbarschaftsstreit ab.

Eine tätliche Auseinandersetzung im Zuge einer jahrelan-
gen Nachbarschaftsstreitigkeit löst keinen Versicherungsfall 
im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung aus, auch dann 
nicht, wenn sich das Geschehen während einer beruflichen 
Tätigkeit abgespielt hat.

LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 15.12.2016 – L 6 U 3639/16, 
rechtskräftig

Der Sachverhalt
Der 78-jährige Kläger ist Landwirt und bei der beklagten So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
gesetzlich unfallversichert. Dort beantragte er im Jahr 2010 ei-
nen Arbeitsunfall, weil er im Wald angegriffen worden sei und 
mit einem Messer ein Nervenstrang seines rechten Unterarms 
durchtrennt wurde. 

Aus den von der Unfallversicherung beigezogenen Ermitt-
lungsakten von Polizei und Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 
2010 ergab sich ein widersprüchliches Bild. Dort hatte der Klä-
ger angegeben, sein Nachbar habe ihn auf dem Feld angegrif-
fen und den linken Arm verletzt.

Der Nachbar bestritt im Zuge der polizeilichen Ermittlungen 
die Vorwürfe und erstattete Anzeige gegen den Kläger wegen 
falscher Verdächtigung. Er gab an, der Kläger habe in Wirklich-
keit ihn angegriffen und habe ihn mit einem Zaunpfahl schla-
gen wollen. Bei der Abwehr des Angriffs sei der Kläger dann 
gestürzt. Die Staatanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfah-
ren gegen den Nachbarn ein, da Aussage gegen Aussage stehe 
und sich der Vorgang nicht aufklären lasse. 

Das Urteil
Die Klage des Landwirts gegen die Sozialversicherung blieb 
erfolglos. Wie das Sozialgericht Reutlingen in der ersten In-
stanz lehnten es die Richterinnen und Richter des Landesso-
zialgerichts auch ab, dem Kläger Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu gewähren. Ein Versicherungsfall im 
Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung liegt nur vor, wenn 
die berufliche Tätigkeit Ursache für einen eingetretenen Ge-
sundheitsschaden ist, so der Senat. Schon der behauptete tät-
liche Angriff während einer beruflichen Tätigkeit hat sich nicht 
nachweisen lassen. Darauf kommt es aber ohnehin nicht an. 
Denn der angebliche Angriff wäre nach den Erkenntnissen des 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens allein auf einen jahre-
langen Nachbarschaftsstreit zurückzuführen. Er steht damit 
von vornherein nicht in Zusammenhang mit der Berufstätig-
keit des Klägers.
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wirtschaftlicher Unternehmer versichert. Seine versicherte 
Tätigkeit war also die eines landwirtschaftlichen Unter-
nehmers.

Rechtsgrundlage für solche Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Unfallversicherung ist § 2 Abs. 1 Nr. 5 SGB 
VII. Angesprochen sind hier folgende Personengruppen:
•	 Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens 

und ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten 
bzw. Lebenspartner,

•	 im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorü-
bergehend mitarbeitende Familienangehörige,

•	 in landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechts-
form von Kapital- oder Personenhandlungsgesell-
schaften regelmäßig wie Unternehmer selbstständig 
tätig sind,

•	 ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittel-
bar der Sicherung, Überwachung oder Förderung der 
Landwirtschaft überwiegend dienen, 

•	 ehrenamtlich in den Berufsverbänden der Landwirt-
schaft tätig sind, wenn für das Unternehmen die land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft zuständig ist.
Das LSG ist zu dem Schluss gekommen, dass sich schon 

der behauptete tätliche Angriff während einer beruflichen 
Tätigkeit nicht nachweisen lässt. Darauf kommt es, so das 
LSG, aber ohnehin nicht an. Der angebliche Angriff wäre 
nämlich nach den Erkenntnissen des strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahrens allein auf einen jahrelangen Nach-
barschaftsstreit zurückzuführen. Das bedeutet, dass er 
von vornherein nicht im Zusammenhang mit der Berufs-
tätigkeit des Klägers stand. 

Streit – Raufhandel – Überfall
Die vorstehenden Ausführungen bedeuten allerdings 

nicht, dass bei einem Streit, einem Raufhandel oder ei-
nem Überfall ein Arbeitsunfall nicht vorliegen kann.

Tätliche Auseinandersetzungen zwischen Arbeitneh-
mern während der Arbeitszeit können unter Versiche-
rungsschutz stehen. Das ist dann der Fall, wenn betrieb-
liche Angelegenheiten die wesentliche Ursache für den 
Start und das Handeln des Schädigers gewesen sind. 

Das gilt auch, wenn sich der Streit während einer be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung (z.  B. eines Be-
triebsausflugs) ereignet. 

Geht es bei der Auseinandersetzung im Betrieb bei-
spielsweise darum, welcher Arbeitnehmer ein bestimm-
tes Werkzeug für die betriebliche Tätigkeit benutzen darf, 
dann besteht der innere Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit. Unfallversicherungsschutz ist in einem 
solchen Falle gegeben.

Wird der Arbeitnehmer verletzt oder getötet, weil 
seine Arbeitsstelle Ziel eines verbrecherischen Überfalls 
wird, dann liegt ein Arbeitsunfall vor. Das typische Bei-
spiel ist hier ein Banküberfall, bei dem ein Bankangestell-
ter angeschossen wird. 

Urteilsanmerkungen
von Horst Marburger, Geislingen, ehemaliger Abteilungs-
leiter und Dozent bei der AOK Baden-Württemberg, heute 
Lehrbeauftragter an der Hagen-Law-School und sozial-
rechtlicher Fachautor

Das Urteil des LSG Baden-Württemberg beschäftigt sich 
mit der landwirtschaftlichen Unfallversicherung und dem 
Begriff des Arbeitsunfalls. Fragen des Arbeitsunfalls sind 
im Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch (SGB VII) geregelt. In 
§ 7 SGB VII heißt es, dass Versicherungsfälle Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten sind. Arbeitsunfälle sind Unfälle 
von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz 
begründeten Tätigkeit (versicherte Tätigkeit).

Wichtig: Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf 
den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesund-
heitsschaden oder zum Tod führen.

§ 7 Abs. 2 SGB VII bestimmt ausdrücklich, dass verbots-
widriges Handeln einen Versicherungsfall nicht ausschließt. 

Zum verbotswidrigen Handeln in diesem Sinne zählt 
auch der Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften. 
Aber auch der Verstoß gegen strafrechtliche Vorschriften 
schließt das Vorliegen eines Arbeitsunfalls nicht aus. 

Allerdings haben Personen, die den Tod von Versicher-
ten vorsätzlich herbeigeführt haben, keinen Leistungsan-
spruch.

Wurde ein Versicherter bei einer Straftat verletzt, kön-
nen die Leistungen ganz oder teilweise versagt oder ent-
zogen werden. Voraussetzung ist, dass die vom Versicher-
ten begangene Handlung nach rechtskräftigem Urteil ein 
Verbrechen oder ein vorsätzliches Vergehen ist. 

Damit ein solcher Fall gegeben sein kann, ist es natür-
lich erforderlich, dass ein Arbeitsunfall vorliegt. Die Tätig-
keit, bei der sich der Versicherte die Verletzung zugezo-
gen hat, muss dem Unternehmen zuzurechnen sein. Als 
Beispiel sei hier ein Versicherter genannt, der während 
seiner Arbeitszeit in einer Autoreparaturwerkstatt ein ge-
stohlenes Kraftfahrzeug umspritzt und sich dabei verletzt.

Verbrechen sind Handlungen, die mit Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr bedroht sind. Dagegen han-
delt es sich bei Vergehen um alle strafbaren Handlungen, 
die mindestens mit einer Freiheitsstrafe unter einem Jahr 
oder die mit Geldstrafe bedroht sind. 

Soweit eine Leistung versagt wird, kann der Unfallver-
sicherungsträger sie an unterhaltsberechtigte Ehegatten 
und Kinder erbringen.

Eine den Versicherungsschutz begründete Tätigkeit
In seiner für den Verletzten negativen Entscheidung 

hat das LSG Baden-Württemberg auch nicht auf verbots-
widriges Handeln oder etwas Vergleichbares abgehoben. 
Vielmehr machte es seine Entscheidung davon abhängig, 
ob die berufliche Tätigkeit Ursache für den eingetretenen 
Gesundheitsschaden ist. Der verletzte Kläger war als land-
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Wird ein Arbeitnehmer auf dem Weg nach Hause oder 
auf dem Weg zur Arbeitsstelle überfallen, ist der Unfall 
für die gesetzliche Versicherung entschädigungspflichtig, 
wenn bei dem Überfall keine – auf den Arbeitnehmer be-
zogenen – persönlichen Gründe vorlagen. Ist ein Angriff 
oder Überfall aber durch persönliche Feindschaft gegen 
den Beschädigten oder ähnliche, aus betriebsfremden 
Beziehungen stammende Beweggründe veranlasst wor-
den, liegt ein Arbeits- bzw. Wegeunfall nicht vor. 

In diesem Falle hat das Bundessozialgericht das Vorlie-
gen eines Arbeitsunfalles verneint. Ein Arbeitnehmer befand 
sich auf einem versicherten Betriebsweg. Als Passant kann 
er in die Nähe rivalisierender und randalierender Gruppen, 
die sich bekämpften und wild um sich schlugen. Der Ar-
beitnehmer beobachtete das Geschehen als Zuschauer aus 
unmittelbarer Nähe. Dabei wurde er von einem der sich be-
kämpfenden Männer verletzt. Das Bundessozialgericht war 
der Meinung, dass sich der Arbeitnehmer einer selbstge-
schaffenen erhöhten Gefahr aussetzte. Diese Gefahr schloss 
den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz aus.

Die vorstehenden Ausführungen sind auch für Versi-
cherte der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ana-
log anwendbar. 

In dem vom LSG Baden-Württemberg am 15.12.2016 
zu entscheidenden Fall lagen diese geschilderten Voraus-
setzungen aber nicht vor. 

Strafrechtliches Ermittlungsverfahren
Das LSG Baden-Württemberg hebt in seiner Entschei-

dung mehrfach auf das strafrechtliche Ermittlungsverfah-
ren ab. Dieses ist allerdings nicht präjudizierend für die 
Entscheidung, ob ein Arbeitsunfall vorliegt oder nicht. 
Erwähnt wurden in der Entscheidung des Gerichts auch 
die von der Unfallversicherung beigezogenen Ermitt-
lungsakten von Polizei und Landwirtschaft. Dass der 
landwirtschaftliche Sozialversicherungsträger Einblick in 
solche Akten nehmen kann, ergibt sich aus den §§ 3 bis 
8 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X). Hier wird die 
Amtshilfepflicht gegenüber den Sozialversicherungsträ-
gern geregelt. Grundsätzlich stellt § 3 Abs. 1 SGB X fest, 
dass jede Behörde anderen Behörden auf Ersuchen er-
gänzende Hilfe, d. h. Amtshilfe, leistet. Die Amtshilfe ist 
gebührenfrei (§  64 SGB X in Verbindung mit einer Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts). Im Übrigen 
ist die Amtshilfe kostenfrei (§ 7 SGB X). Auslagen sind im 
Einzelfall zu erstatten, wenn sie 35 Euro übersteigen.
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1.	Begriffsbestimmung

Die hier interessierenden Bewertungsobjekte (Tierhaltungsan-
lagen) sind in einem breiten Spektrum zwischen „bebautem 
Grundstück“ und „(Teil-)betrieb“ einzuordnen. Eindeutige Zu-
schreibungen zu einer dieser Kategorien sind oftmals kaum 
möglich; die Übergänge sind fließend. 

Unter „Tierhaltungsanlagen“ sollen Objekte zur Tierproduk-
tion und Tierhaltung verstanden werden, die als wirtschaftliche 
und funktionale Einheit betrachtet werden können und denen 
ein eigenständiger wirtschaftlicher Ertrag zugeordnet werden 
kann.

Tierhaltungsanlagen sollen für die wirtschaftliche Nutztier-
haltung grundsätzlich geeignet und in aller Regel zumindest 

Verkehrswertermittlung von Tierhaltungsanlagen:  
Bewertung als Spezialimmobilie oder Unternehmens
bewertung?
	 von Dr. agr. Heinrich Karg, Greiz

Die strukturelle Vielfalt in der Landwirtschaft nimmt zu. Immer häufiger sind in diesem Kontext 
aus den verschiedensten Anlässen Tierhaltungsanlagen zu bewerten. Wer mit solchen Werter-
mittlungen befasst ist, wird nicht selten auf Probleme stoßen. Oftmals ist weder durch Rechts-

vorgaben noch durch vertragliche Vereinbarungen näher bestimmt, welcher Wert überhaupt sachver-
ständig ermittelt werden soll. Methodisch unterschiedliche Ausformungen bestimmter Verfahren, z. B. 
bei Ertragswertermittlungen, kommen hinzu.

Durch die zunehmende Vielfalt der Betriebs- und Rechtsformen in der Landwirtschaft und oftmals 
unklare Formulierungen, z. B. in Gesellschaftsverträgen, wächst die Zahl der Bewertungsfälle, bei de-
nen Verkehrswerte zu bestimmen sind, denn im Zivilrecht und insbesondere im BGB ist – mit Ausnah-
me des Schadenersatzrechts – der Verkehrswert gemeint, wenn es um Werte und Bewertung geht.

Rechtsprechung, Immobilienbewertung, klassische landwirtschaftliche Taxation und die gewerbli-
che Betriebs- und Unternehmensbewertung verwenden unterschiedliche Terminologien, woraus sich 
u. U. erhebliche Verständnisprobleme ergeben können (Piltz, 2015).

Die Folge können Methodenstreitigkeiten bei Gerichtsgutachten, Honorar- und Haftungsprobleme 
sowie mangelnde Akzeptanz bei den Adressaten von Gutachten sein. Die Auseinandersetzung mit die-
sen Fragestellungen hat daher für den mit der praktischen Wertermittlung befassten Sachverständigen 
nicht nur akademischen Charakter.

Der vorliegende Aufsatz will aus der Sicht des Bewertungspraktikers für die hier zu betrachten-
den Bewertungsobjekte Lösungsmöglichkeiten und Argumentationshilfen aufzeigen und damit einen 
Beitrag zur Fachdiskussion liefern. Die Ausführungen beschränken sich auf einige grundsätzliche be-
wertungsmethodische Aspekte. Detailfragen, die bei der Betrachtung einzelner Wertermittlungsfälle 
auftreten mögen, können hier aus Platzgründen nicht behandelt werden. Als weiterführende Literatur 
sei auf den Beitrag des Verfassers in Fischer, Biederbeck (Hrsg.), „Bewertung im ländlichen Raum“ 
verwiesen (erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2018 im HLBS Verlag).
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2.	Wertermittlungsanlässe und 
Rechtsgrundlagen

In diesem Beitrag wird auf Wertermittlungen abgestellt, de-
ren Ziel der Verkehrswert (synonym: gemeiner Wert; „wahrer“ 
oder „wirklicher“ Wert; Marktwert) ist.

„Im Zivilrecht und insbesondere im BGB [ist] … – mit Aus-
nahme des Schadenersatzrechts – [stets] der gemeine Wert oder 
Verkehrswert oder objektive Wert gemeint, wenn es um Werte, 
Bewertung oder den Schätzungswert geht“ (Piltz, 2015).

Charakteristisch für den Verkehrswert ist dessen Marktori-
entierung und bestmögliche Objektivierung (Berücksichtigung 
des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs).

Die Legaldefinition des Verkehrswertes findet sich z.  B. in 
§ 194 BauGB.

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis be-
stimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen 
Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonsti-
gen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht 
auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen 
wäre.“

Soweit für steuerliche Wertermittlungen im Einzelfall nichts 
anderes bestimmt ist, wird regelmäßig der „gemeine Wert“ im 
Sinne des § 9 des Bewertungsgesetzes zugrunde zu legen sein.

Die Definition des „gemeinen Werts“ ist mit der des Ver-
kehrswerts weitgehend deckungsgleich (§ 9 Abs. 2 BewG).

Typische Anlässe für die Ermittlung des Verkehrswertes sind 
z. B.:

●● Einbringungen oder Entnahmen in bzw. aus Kooperatio-
nen und Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsform,

●● Wertermittlungen beim Ausscheiden von Gesellschaftern 
aus Kooperationen und Gesellschaften,

●● Kauf und Verkauf von Tierhaltungsanlagen,
●● An- und Verkäufe von Gesellschaften oder Gesellschafts-

anteilen, 
●● Scheidung und Erbauseinandersetzung,
●● Zwangsvollstreckung,
●● Beleihung.

Als historische Sonderfälle sei auf die Personifizierung des 
Vermögens früherer Landwirtschaftlicher Produktionsgesell-
schaften und die Zusammenführungen getrennten Gebäude- 
und Bodeneigentums in den neuen Bundesländern im Zuge 
der Angleichung der Rechtsverhältnisse in den neuen Bundes-
ländern nach 1990 hingewiesen.

3.	Exkurs I: Immobilienbewertung oder 
Unternehmensbewertung?

3.1.	Immobilie und Unternehmen

Die Spezialfälle der Betriebsbewertung nach § 2049 BGB oder 
nach der Höfeordnung (privilegierte Ertragswertermittlung) 
sind hier ausdrücklich nicht Gegenstand der Betrachtung.

noch mittelfristig brauchbar sein. Dies setzt die dafür notwen-
dige Größe bzw. entsprechend vorhandene oder am Standort 
zumindest realisierbare Tierplatzkapazitäten voraus.

Die bestimmungsgemäße, rechtlich gesicherte Nutzung sol-
cher Anlagen besteht in der Haltung von Tieren bzw. der Ge-
nerierung von wirtschaftlichen Erträgen aus der unmittelbaren 
Haltung von Nutztieren.

Darin besteht das charakteristische Unterscheidungsmerk-
mal zur ganz überwiegenden Mehrzahl anderer Immobilien, 
für die keine wertbeeinflussende funktionale Verbindung 
mit lebendem Inventar (Ausnahme evtl. Anpflanzungen bzw. 
Schutz- und Gestaltungsgrün), zumindest nicht mit Tieren, ge-
geben ist. 

Die Haltung von Nutztieren unter wirtschaftlichen Aspekten 
ist ein Kriterium für die Abgrenzung der hier zu betrachtenden 
Bewertungsobjekte von anderen landwirtschaftlichen Gebäu-
den und Anlagen, die diesem Zweck nicht oder nicht mehr 
dienen (können), aber auch zu Baulichkeiten für die Hobbytier-
haltung. Eine gedachte Veräußerung als bebautes Grundstück, 
losgelöst von anderen Grundstücken oder Baulichkeiten, ist 
bei Tierhaltungsanlagen sowohl rechtlich als auch tatsächlich 
möglich und praxisüblich. Auch durch diese eigenständige 
Verkehrsfähigkeit unterscheiden sich die hier zu untersuchen-
den Bewertungsobjekte von einzelnen „klassischen“ Stallge-
bäuden, die z. B. durch ihren Lagebezug zu Hofstellen nach der 
Verkehrsauffassung nur im Gesamtverbund der Hofstelle bzw. 
eines landwirtschaftlichen Betriebs veräußert werden können. 

Unter Tierhaltungsanlagen werden im vorliegenden Beitrag 
somit gerade nicht Hofstellen oder Landwirtschaftsbetriebe im 
„klassischen“ Sinn verstanden.

Tierhaltungsanlagen sind bezüglich ihrer örtlichen Lage ge-
nau lokalisierbar (in der Regel handelt es sich um ein bebau-
tes Grundstück, ggf. auch um mehrere vollständig arrondierte 
Grundstücke). Sie sind oft am Ortsrand oder im Außenbereich 
nach § 35 BauGB belegen. Gesicherte Zuwegungen sowie ei-
gene Medienanschlüsse (Wasser, Elektro, Telefon usw.) sind 
vorhanden. Meist handelt es sich nicht nur um Einzelgebäude, 
sondern um funktional zusammengehörende, für den Nut-
zungszweck notwendige oder zumindest zweckmäßige „Bün-
del“ von Wirtschaftsgütern, die neben dem Grund und Boden 
diverse Gebäude und bauliche Anlagen (z. B. Ställe, Silos, Gül-
lebehälter, Bergeräume, befestigte Flächen), technische Anla-
gen und Ausrüstungen (z. B. Melkstände, Fütterungsanlagen, 
Anlagen zur Heizung und Lüftung) und meist auch lebendes 
Inventar (Tiere), totes Inventar (z.  B. mobile Stallarbeitsma-
schinen und Futterverteileinrichtungen) sowie Rechte (Pro-
duktions- und Lieferrechte, Wasserrechte, Wegerechte usw.) 
umfassen können.

Das lebende Inventar (Tiere) kann erheblichen Einfluss auf 
den Gesamtwert eines solchen „Bündels“ haben.

Unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (ins-
besondere Acker- und Grünland), Wohnhäuser, sonstige Wirt-
schaftsgebäude und ähnliche Wirtschaftsgüter, deren Vor-
handensein für einen „vollständigen“ Landwirtschaftsbetrieb 
charakteristisch ist, gehören typischerweise nicht bzw. nur in 
untergeordnetem Umfang zu derartigen Bewertungsobjekten.
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3.2.	Unternehmensbewertung (UB)

Von der Rechtsprechung wird bei Auseinandersetzungen „… statt 
des wie auch immer zu definierenden Unternehmenswertes die 
,angemessene Abfindungʻ, der ,wahre Wertʻ, der ,wirkliche Wertʻ 
und der ,volle Abfindungswertʻ [gefordert], wobei diese unbe-
stimmten Rechtsbegriffe durch den Begriff des Verkehrswertes 
interpretiert werden“ (Wollny, 2008). 

Objektivierte Unternehmenswerte sind typisierte Werturteile, 
die eine gewissermaßen vermittelnde Einschätzung aus der Sicht 
einer Vielzahl typischer Marktakteure abbilden. Sie sollen z. B. 
im Abfindungsfall dem durch Gesetz und Rechtsprechung an-
geordneten „wahren Unternehmenswert“ oder dem „vollen Ab-
findungswert“ entsprechen. Ein so objektivierter Unternehmens-
wert wird im Sinne des Verkehrswerts interpretiert.

Daraus folgt: Wird der Verkehrswert mit dem Instrumentari-
um der Unternehmensbewertung bestimmt, hat dies immer mit 
dem Ziel der Ermittlung eines „objektivierten Unternehmens-
werts“ zu erfolgen.

3.3.	Immobilienbewertung (IB)

Zunächst ist das Bewertungsobjekt abzugrenzen. „Zu den 
wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur 
Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen“ (§  94 BGB). 
„Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbun-
den sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks“ (§ 96 BGB). 
„Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteil der 
Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Haupt-
sache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Be-
stimmung entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen“(§ 97 
BGB Abs. 1). Über die Zubehöreigenschaft entscheidet letztlich 
die Verkehrsauffassung. Die vorübergehende Trennung eines 
Zubehörstücks von der Hauptsache, d.  h. dem Grundstück, 
hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf. In § 98 BGB wird land-
wirtschaftliches Inventar wie z. B. das „zum Wirtschaftsbetrieb 
bestimmte Gerät und Vieh“ besonders erwähnt.

Bei Tierhaltungsanlagen handelt es sich um räumlich ab-
gegrenzte bebaute Grundstücke, meist mit lebendem und 
totem Inventar, ggf. in Verbindung mit diversen Rechten. Die 
Arbeitsgruppe Landwirtschaft der HypZert GmbH hat sich mit 
der Bewertung von Biogasanlagen befasst, die hinsichtlich der 
genannten Kriterien in vielerlei Hinsicht vergleichbar sind. Sie 
kommt zur Auffassung, dass es sich bei Biogasanlagen um 
einen Spezialfall der Immobilienbewertung handelt (HypZert 
GmbH, Studie: Bewertung von Biogasanlagen, 2015).

Nach Meinung des Verfassers kann diese Einschätzung auf die 
hier interessierenden Tierhaltungsanlagen übertragen werden.

Bei Wertermittlungen nach ImmoWertV gilt der Grundsatz 
(§ 8 Abs. 2 ImmoWertV), dass bei Anwendung aller dort erwähn-
ten Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren) 
noch vor der Berücksichtigung der besonderen objektspezifi-
schen Grundstücksmerkmale die „allgemeinen Wertverhältnisse 
auf dem Grundstücksmarkt“ zu würdigen sind (Marktanpassung).

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt 
„sollen“ nach § 14 Abs. 1 ImmoWertV bei Anwendung des Sach-

Eine knappe begriffliche Abgrenzung von „Immobilie“ und 
„Unternehmen“ sei vorangestellt.

Unter „Immobilie“ wird im landläufigen Sinn ein Grundstück 
verstanden. Nach §  3 Abs.  1 GBO handelt es sich bei einem 
Grundstück um einen abgegrenzten Teil der Erdoberfläche, der 
im Grundbuch auf einem gesonderten Grundbuchblatt oder 
unter einer eigenen Nummer im Bestandsverzeichnis auf ei-
nem gemeinschaftlichen Grundbuchblatt verzeichnet ist. Tier-
haltungsanlagen sind bebaut; es handelt sich folglich um be-
baute Grundstücke.

Ein Unternehmen kann als wirtschaftlich selbstständige 
Organisationseinheit beschrieben werden, die mithilfe von 
Planungs- und Entscheidungsinstrumenten Markt- und Kapi-
talrisiken eingeht und sich zur Verfolgung des Unternehmens-
zwecks und der Unternehmensziele eines oder mehrerer Be-
triebe bedient. 

Die Definition des Unternehmens geht einerseits weit über 
den Begriff des bebauten Grundstücks hinaus. Andererseits ist 
das Vorhandensein eines oder mehrerer bebauter Grundstücke 
nicht zwingend Voraussetzung für die Existenz eines Unterneh-
mens. 

Die hier zu bewertenden Tierhaltungsanlagen können, müs-
sen aber nicht, der Unternehmensdefinition genügen.

Unterstellt man den hier zu untersuchenden Fall der Ermitt-
lung von Verkehrswerten, ist im nächsten Schritt zu entschei-
den, nach welcher methodischen Vorgehensweise (Betriebs- 
bzw. Unternehmensbewertung oder Immobilienbewertung) 
dies erfolgen soll. 

Grundsätzlich kann es zu einem bestimmten Stichtag für ein 
bestimmtes Bewertungsobjekt nur einen Verkehrswert geben. 
Der Verkehrswert ist nicht von der zu seiner Ermittlung gewähl-
ten Methode abhängig. Im Umkehrschluss kann auch die An-
wendung unterschiedlicher Methoden nicht zu verschiedenen 
Verkehrswerten für gleiche Bewertungsobjekte zu gleichen Be-
wertungsstichtagen führen.

Der Sachverständige hat die Auswahl der zur Wertermitt-
lung im konkreten Fall am besten geeigneten Methode bzw. 
Methoden zu treffen. Diese Wahl ist zu begründen. Im Streit-
fall ist die Wahl der Wertermittlungsmethode jedoch Sache 
des Tatrichters, d. h. bei von Gerichten beauftragten Gutachten 
kann dem Sachverständigen eine bestimmte Wertermittlungs-
methode vorgegeben sein. Es ist anerkannt, dass zur Werter-
mittlung die Verwendung auch nur einer Methode zulässig ist 
(BGH, Urteil vom 2.7.2004 – V ZR 213/03). 

Aber auch die Verwendung mehrerer Methoden kann sach-
gerecht und insbesondere zur Plausibilitätsprüfung der Wert-
ermittlung sinnvoll sein.

Führt die Anwendung unterschiedlicher Methoden zu ab-
weichenden Zwischenergebnissen, sind diese Abweichungen 
entsprechend zu interpretieren. Im Ergebnis dieser Würdigung 
ist abschließend der Verkehrswert als eindeutige Größe auszu-
weisen.

Die Übersicht auf der nächsten Seite skizziert ohne An-
spruch auf Vollständigkeit typische Unterschiede zwischen Im-
mobilien- und Unternehmensbewertung.
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Führt die Anwendung unterschiedlicher Methoden zu ab-
weichenden Zwischenergebnissen, sind diese Abweichungen 
entsprechend zu interpretieren. Im Ergebnis dieser Würdi-
gung ist abschließend der Verkehrswert als eindeutige Größe 
„punktgenau“ auszuweisen. Grundsätzlich kann es zu einem 
bestimmten Stichtag für ein bestimmtes Bewertungsobjekt nur 
einen Verkehrswert geben, der nicht von der zu seiner Ermitt-
lung gewählten Methode abhängig ist. Im Umkehrschluss kann 
auch die Anwendung unterschiedlicher Methoden nicht zu ver-
schiedenen Verkehrswerten für gleiche Bewertungsobjekte zu 
gleichen Bewertungsstichtagen führen.

Folgende Besonderheit bedarf besonderer Aufmerksamkeit:

wertverfahrens durch „Sachwertfaktoren“ nach § 14 Abs. 2 Im-
moWertV und bei Anwendung des Ertragswertverfahrens durch 
„Liegenschaftszinssätze“ nach § 14 Abs. 3 ImmoWertV (vgl. auch 
§ 17 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 20 ImmoWertV) berücksichtigt werden.

3.4.	Zwischenfazit

Der Sachverständige hat die Auswahl der zur Wertermittlung 
im konkreten Fall am besten geeigneten Methode bzw. Metho-
den zu treffen. Die Wahl ist zu begründen. Dabei kann es sich 
sowohl um Methoden der Unternehmens- als auch der Immo-
bilienbewertung handeln.

Immobilienbewertung (IB) Unternehmensbewertung (UB)
Marktorientiert Je nach Auftragsgestaltung und Wertermittlungsanlass sehr 

unterschiedliche Ansätze möglich
Für ein bestimmtes Bewertungsobjekt gibt es zu einem be-
stimmten Bewertungsstichtag unabhängig von der angewand-
ten Wertermittlungsmethode stets nur einen Verkehrswert 

Es kann je nach Aufgabenstellung für gleiche Wertermitt-
lungsobjekte zum gleichen Stichtag unterschiedliche Unter
nehmenswerte geben

Bestmögliche Objektivierung der Wertermittlungsergebnisse Meist höchst individuelle Wertschätzung im Sinne eines Grenz-
preises; aber „objektivierter Unternehmenswert“ im Sinne des 
Verkehrswerts

Methodik und Terminologie gesetzlich geregelt (ImmoWertV) Breiter Konsens zu den Grundsätzen der Wertermittlung (IDW 
S1), aber teilweise erhebliche Kontroversen im Detail;
keine gesetzliche Regelung

Typisierte Rahmenbedingungen Geplante Entwicklungen können berücksichtigt werden  
(verschiedene Szenarien denkbar)

Einfluss des Managements neutralisieren Managementeinfluss ist wertbeeinflussend
Keine Berücksichtigung von Ertragssteuern Berücksichtigung von Ertrags- und sonstigen Unternehmens-

steuern (z. T. typisiert)
Begrenzte wirtschaftliche Nutzungsdauer Unternehmen lebt „ewig“;

eventuell Phasenbetrachtung, dann „Eingeschwungener Zu-
stand“; oft wird aber auch dynamisches Wachstum unterstellt, 
aus dem sich ein Großteil des ermittelten Wertes ergeben kann

Marktorientierung maßgeblich; dadurch objektivierte  
Betrachtungsweise

Zusätzlich weitere Aspekte wie z. B. 
●● Sind die Produkte zukunftsfähig?
●● Lizenzen, Patente; Verträge (Pachtverträge, Lieferträge)
●● Eventuell Börsenwerte
●● Finanzstruktur
●● Betriebsnotwendiges und nicht betriebsnotwendiges  

Vermögen
●● Explizite Berücksichtigung von Ertragssteuern
●● Berücksichtigung von Transaktionskosten und  

transaktionsbedingten Ertragssteuern
●● Synergieeffekte

Verschiedene Wertermittlungsmethoden (Vergleichswert,  
Ertragswert, Sachwert) sind gleichrangig.
Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts 
unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden 
Daten, vom Sachverständigen zu wählen. 
Die Wahl ist zu begründen.

Im Wesentlichen ausschließlich Ertragswerte (going concern).
Die Ermittlung und Verwendung von Substanzwerten wird in 
der Regel strikt abgelehnt.
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theoretisch vorhandenen Marktes regelmäßig nicht verfügbar 
(Wollny, 2008).

Lägen allerdings solche Marktpreise vor, würden sich kalku-
lative Wertermittlungen erübrigen. „Lässt sich der Verkehrswert 
des Unternehmens aus dem Marktgeschehen herleiten, bedarf 
es der ,Hilfskrückeʻ der Ertragswertschätzung nicht mehr.  … 
Einen Vorrang der gutachterlichen Ertragswertberechnung ge-
genüber realisierten Marktpreisen kann es nicht geben. Der IDW 
S1 begründet den absoluten Vorrang der Ertragswertberech-
nung und damit den Vorrang eines modellhaften, geschätzten 
und damit höchst unsicheren Wertes gegenüber realisierten 
Marktpreisen auch nicht näher“ (LG Köln vom 24.7.2009 – 82 O 
10/08).

Zusammenfassend: Tierhaltungsanlagen genügen meist der 
Definition des Grundstücksbegriffs. Eine Veräußerung von Tier-
haltungsanlagen (d. h. ggf. auch ohne den restlichen Betrieb) 
im Sinne einer klassischen Grundstückstransaktion ist möglich 
und durchaus marktüblich. Die Veräußerung zusammen mit un-
bebauten landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im nen-
nenswerten Umfang (wie für ganze Landwirtschaftsbetriebe 
charakteristisch) ist für die hier betrachteten Bewertungsobjekte 
eher untypisch.

Der Verkauf kann als „klassische“ Immobilie, d. h. als bebautes 
Grundstück, erfolgen, u. U. aber auch als eigenständige Gesell-
schaft. 

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die verfügbaren 
Marktdaten. 

Nur Immobilienverkäufe gelangen dem Gutachterausschuss 
überhaupt zur Kenntnis und können dem Sachverständigen als 
Vergleichspreise zur Verfügung gestellt werden. Erfolgen Ver-
käufe der Bewertungsobjekte als Gesellschaften, gibt es kei-
ne vergleichbaren Informationssammlungen neutraler Stellen. 
Von den Gutachterausschüssen können folglich Vergleichsprei-
se und die daraus abgeleiteten sonstigen für die Wertermitt-
lung notwendigen Daten nur in Ausnahmefällen zur Verfügung 
gestellt werden.

Ähnlich wie ganze Unternehmen sind die hier zu betrach-
tenden Gegenstände der Wertermittlung durch ein hohes Maß 
an Individualität gekennzeichnet. Sollten im Einzelfall doch 
Marktdaten verfügbar sein, sind sie für belastbare Wertermitt-
lungen meist nicht ausreichend transparent und damit als Ver-
gleichspreise ungeeignet.

Es stellt sich nun die Frage, auf welcher Grundlage dann eine 
marktorientierte Wertermittlung erfolgen kann.

5.	Für die Wertermittlung verfügbare Daten 
(Ertragswert)

5.1.	Unternehmensbewertung, 
Kalkulationszinssatz

Der Kalkulationszins oder Kapitalisierungszins ist ein zentraler 
Parameter des Ertragswertverfahrens.

Nach Friedrichs (Zinssätze in Wertermittlungen; Schriften-
reihe des HLBS, 2001) hat sich „in der allgemeinen Unterneh-
mensbewertung … ein Verfahren durchgesetzt, in welchem der 

Die hier betrachteten Bewertungsobjekte stellen oftmals ein 
„Bündel“ von Wirtschaftsgütern dar. Daraus resultiert die Not-
wendigkeit der genauen Bezeichnung der bei der Wertermitt-
lung berücksichtigten Positionen. 

Der Tierbestand bildet innerhalb dieses „Bündels“ oftmals 
eine sehr bedeutsame Wertkomponente. Bei Ertragswertermitt-
lungen (sowohl bei UB als auch bei IB) ist die zu kapitalisieren-
de wirtschaftliche Erfolgsgröße Ausfluss der ertragbringenden 
Sache als Gesamtheit. Dazu gehören auch die Tiere, die zur 
Erzielung dieses Erfolgs nötig sind. Die Klarstellung, ob eine 
Tierhaltungsanlage mit oder ohne Tierbestand bewertet wird, 
ist daher von entscheidender Bedeutung. Dieser Hinweis ist nur 
scheinbar banal. Er bleibt nach langjährigen Praxiserfahrungen 
des Verfassers, insbesondere von Sachverständigen ohne land-
wirtschaftliches Hintergrundwissen, oft unbeachtet. Im güns-
tigsten Fall resultieren daraus lediglich offene Fragen. U. U. sind 
aber auch gravierende Fehlbewertungen die Folge.

4.	Marktsituation und verfügbare Marktdaten

Die Anwendung theoretisch wünschenswerter Methoden zur 
Wertermittlung geht ins Leere, wenn die zu deren Ausfüllung 
notwendigen Daten fehlen.

Die Anwendung bestimmter Wertermittlungsmethoden 
wird daher meist (teilweise sogar ausschließlich) durch die Ver-
fügbarkeit geeigneter Daten bestimmt, mit denen die entspre-
chenden methodischen Ansätze gefüllt werden können.

Marktdaten sind den im hier interessierenden Marktseg-
ment aktiven Akteuren oftmals zumindest in Ansätzen bekannt. 
Die Überzeugungskraft bzw. Akzeptanz von Wertermittlungen 
leidet, wenn solche Informationen nicht berücksichtigt wer-
den und damit die Übereinstimmung mit der Lebenswirklich-
keit und dem Erfahrungshorizont der Marktteilnehmer fehlt. 
Es gilt daher, eine plausible Überleitung zwischen meist nur 
sporadisch vorliegenden Marktinformationen und den me-
thodisch gebotenen Ansätzen herzustellen und eventuelle Wi-
dersprüche argumentativ zu würdigen. Dabei ist insbesondere 
folgende Überlegung zu berücksichtigen: Auf einem Markt 
mit vollständigem Wettbewerb bildet sich durch Angebot 
und Nachfrage ein einziger Marktpreis. Von einem Markt ist 
auch auszugehen, wenn nur ein Anbieter und wenige Nach-
frager vorhanden sind oder wenn im Extremfall ein bilatera-
les Monopol mit einem Verkäufer und einem Käufer gegeben 
ist. Allerdings bildet sich für diesen Fall ein Marktpreis immer 
nur im Verhandlungswege und nicht durch das Zusammen-
spiel von Angebot und Nachfrage heraus. Dieser „Marktpreis 
im Verhandlungswege” ist kein Marktpreis im Sinne des Ver-
kehrswerts bzw. des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, da im 
Rahmen der Verhandlung die persönlichen Verhältnisse der je-
weiligen Parteien, wie z. B. wirtschaftliche Macht und Einfluss, 
die individuellen steuerlichen Verhältnisse oder die Verfügbar-
keit von Kapital, eine entscheidende Rolle spielen werden. Da-
durch können „Wert“ und „Preis“ erheblich auseinanderfallen. 
Informationen über den gängigen Marktpreis im Sinne eines 
Gleichgewichtspreises bzw. des „gewöhnlichen Geschäftsver-
kehrs“ sind somit für Betriebe bzw. Unternehmen trotz eines 
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teressierenden Wertermittlungsfälle nach Meinung des Verfas-
sers taxationsökonomisch meist nicht zu vertreten, zumal am 
Ende die mehr oder weniger „freihändige“ Schätzung des Ri-
sikozuschlags als zentrales Problem ungelöst bleibt. Es gilt zu 
bedenken, dass bei einem Basiszins von 0 der Kalkulationszins 
insgesamt zum Ergebnis einer mehr oder weniger „freihändi-
gen“ Schätzung wird.

Franken und Schulte (2015) kommen zu folgender Gesamt-
beurteilung: „Insgesamt ist zu konstatieren, dass zwar die 
Grundsätze der Bewertung auf einen breiten Konsens stoßen, 
bei der praktischen Ermittlung einzelner Komponenten des 
Kapitalisierungszinssatzes jedoch durchaus unterschiedliche 
Auffassungen vertreten werden. … Insbesondere hinsichtlich 
der Ableitung des Betafaktors verbleibt ein breit gefächertes 
Meinungsbild. Insgesamt [handelt es sich um] ein dynamisches 
Gebiet, bei dem die Konsensbildung insbesondere in Teilberei-
chen noch aussteht. Die Auffassung darüber, was sachgerecht 
ist, befindet sich in der praktischen Anwendung und entspre-
chend auch in der Rechtsprechung zumindest in diesen Teilbe-
reichen in einem beständigen Wandel“.

5.2.	Immobilienbewertung, Liegenschaftszins

In der Fachdiskussion wird verschiedentlich die Auffassung 
vertreten, dass das Fehlen von Marktdaten schon dem Grun-
de nach die Anwendung der ImmoWertV ausschließe. Dem ist 
nach Meinung des Verfassers nicht zuzustimmen, denn in § 1 
Abs. 2 ImmoWertV heißt es dazu:

„Die … Vorschriften [der ImmoWertV sind] auf grundstücks-
gleiche Rechte, Rechte an diesen und Rechte an Grundstücken 
sowie auf solche Wertermittlungsobjekte, für die kein Markt be-
steht, entsprechend anzuwenden. 

In diesen Fällen kann der Wert auf der Grundlage markt-
konformer Modelle unter besonderer Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Vor- und Nachteile ermittelt werden.“

Die grundsätzliche Anwendbarkeit der ImmoWertV auf die 
hier interessierenden Bewertungsobjekte wird damit in der Vor-
schrift selbst ausdrücklich klargestellt.

5.3.	Zwischenfazit: Kalkulationszinssatz bei 
Immobilien- und Unternehmensbewertung

Nach Meinung des Verfassers kann der für Ertragswertkalkulati-
onen zentrale Zinssatz nur im Wege der Schätzung unter Rück-
griff auf Literaturangaben und Konventionen bestimmt werden. 
Die Datenlage ist sowohl bei IB als auch bei UB vergleichbar 
unsicher.

Die ImmoWertV enthält allgemein anerkannte Grundsätze 
für die Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken (BGH, 
Urteil vom 12.1.2001 – V ZR 420/99). 

Die in der ImmoWertV genannten klassischen Wertermitt-
lungsverfahren (Vergleichswertverfahren, Sachwertverfahren, 
Ertragswertverfahren) stellen aber keine abschließende Auf-
zählung dar.

So urteilte das Bundesverwaltungsgericht: „Kann eine in 
der Wertermittlungsverordnung vorgesehene Methode nicht 

Zinssatz auf das zu bewertende Unternehmen zugeschnitten 
konstruiert wird. Grundlage der Zinssatzkonstruktion ist ein 
Basiszinssatz, der der Rendite einer langfristigen und sicheren 
Kapitalanlage entsprechen soll“.

Dieser „sichere“ Zinssatz ist um einen Risikozuschlag zu er-
höhen, in dem das höhere Risiko der erwarteten Erfolge des zu 
bewertenden Unternehmens gegenüber den Ausschüttungen 
der sicheren Kapitalanlage zum Ausdruck kommt.

Mit einem Geldentwertungs- bzw. Wachstumsabschlag vom 
Zinssatz wird das erwartete Wachstum des Unternehmens-
erfolgs berücksichtigt. Der Wachstumsabschlag bemisst sich 
danach, wie ein Unternehmen die Inflation in seinen Preisen 
überwälzen kann (Piltz, 2015). 

Der Verfasser vertritt hier die Überzeugung, dass die dies-
bezüglichen Möglichkeiten von Landwirtschaftsbetrieben als 
sehr gering einzuschätzen sind. Nach den vom IDW veröffent-
lichten Grundsätzen (IDW S1) ist die Unternehmensbewertung 
grundsätzlich nach Steuern vorzunehmen. Demzufolge muss 
der Basiszinssatz auch um den Einkommensteuersatz vermin-
dert werden. Für die Schiedswertermittlung von Unternehmen 
empfiehlt das IDW einen typisierten Einkommensteuersatz 
von 35 %. 

In der allgemeinen Unternehmensbewertung wird hinsicht-
lich der Ableitung des Basiszinssatzes zunehmend Laufzeit-
äquivalenz gefordert. Damit sind die zukünftig erwarteten Un-
ternehmenserfolge mit den Zinssätzen von Nullkuponanleihen 
zu diskontieren.

Zwar stehen zur Ermittlung des Basiszinssatzes umfangrei-
che Daten und Instrumentarien zur Verfügung (z. B. Ableitung 
von Zinsstrukturkurven auf der Basis der Svensson-Methode; 
Fleischer/Hüttemann, 2015). Die Anwendung des Instrumen-
tariums ist indessen vorrangig auf große, börsennotierte Un-
ternehmen zugeschnitten und erfordert erheblichen Aufwand.

Aktuell ergeben sich zusätzliche Fragen aus der schon seit 
längerer Zeit anhaltenden Niedrig-Zins-Politik der Europäi-
schen Zentralbank. Die Rendite „Quasi-sicherer Anlagen“ als 
Bezugspunkt des Systems geht gegen Null bzw. wird sogar 
negativ. Der Kalkulationszins wird dadurch der absoluten 
Höhe nach, abgesehen von der Geldentwertung, maßgeblich 
durch den Risikozuschlag geprägt. Dieser wird als Produkt aus 
Marktrisikoprämie und Betafaktor gefasst. „Die Marktrisikoprä-
mie ist die Differenz der Rendite des riskanten Marktportfolios 
und der Rendite der sicheren Anlage“ (Fleischer/Hüttemann, 
2015). „Der Betafaktor stellt [in den hier maßgeblichen] … fi-
nanzwirtschaftlichen Theorien die Kennzahl für das mit einer 
Investitions- oder Finanzierungsmaßnahme übernommene 
systematische Risiko (auch Marktrisiko genannt) dar … Einfach 
ausgedrückt, ist der Betafaktor ein Gradmesser, der angibt, wie 
stark die Aktie [des zu untersuchenden Unternehmens; Einfü-
gung des Verfassers] im Vergleich zum Markt schwankt.“ 

Betafaktoren für die hier interessierenden durchweg als 
„klein“ zu bezeichnenden landwirtschaftlichen Betriebe sind 
nicht verfügbar. Sie haben nur in äußerst seltenen Fällen direk-
ten Zugang zum Finanzmarkt.

Insgesamt ist der methodische Aufwand zur belastbaren 
Ableitung des Kalkulationszinssatzes hoch und für die hier in-
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Landwirtschaftskammern, die umfangreich über das Internet 
zugänglich sind, sei hier verwiesen. Daraus lassen sich die für 
Wertermittlungen benötigten Rechengrößen teilweise direkt 
ableiten. Soweit im Einzelfall betriebsindividuelle Daten zur 
Verfügung stehen, sind die vorgenannten Veröffentlichungen 
der Maßstab für deren unumgängliche Plausibilitätsprüfung. 

Im Vergleich mit anderen Branchen resultiert aus diesem 
Fundus für die Landwirtschaft nach Meinung des Verfassers 
eine außergewöhnlich gute Datenlage und Anbindung an den 
„gewöhnlichen Geschäftsverkehr“.

Zu diesen Unterlagen besteht breiter Konsens in landwirt-
schaftlichen Fachkreisen. Sie sind bestmöglich empirisch abge-
sichert. „Besseres“ ist nicht verfügbar.

6.	Exkurs II: Berücksichtigung von 
Substanzwerten

In der gewerblichen Wirtschaft werden Substanzwerte zur Un-
ternehmensbewertung in aller Regel strikt abgelehnt. Gleich-
wohl spielen in landwirtschaftlichen Kreisen „Sachwertüberle-
gungen“ eine ganz zentrale Rolle, worauf z. B. von Bewer (1997) 
hingewiesen worden ist. 

Zur Überwindung dieses scheinbaren Gegensatzes zur ge-
werblichen Wirtschaft lässt sich folgende Überlegung anstel-
len: Der Substanzwert kann auch im Sinne der Einsparung oder 
Substitution künftigen Aufwands verstanden werden. Wird der 
so generierte Nutzen kapitalisiert, ergibt sich ein Ertragswert. 
Auch hier zahlt ein gedachter Käufer folglich für den ihm zu-
fließenden Nutzen. Damit lässt sich zeigen, dass Sachwert- und 
Ertragswertermittlungen keine unüberbrückbaren Gegensätze 
darstellen müssen. Dieser methodische Ansatz ist für landwirt-
schaftliche Wertermittlungen von Köhne (2007) detailliert aus-
gearbeitet worden (modifiziertes Sachwertverfahren). 

Jüngste, nach Meinung des Verfassers repräsentative Äuße-
rungen von Experten, die mit Wertermittlungen und Transak-
tionen von landwirtschaftlichen Unternehmen und Immobilien 
befasst sind, zeigen, dass – wie auch in der Vergangenheit – nach 
wie vor in beinahe allen Transaktionsfällen landwirtschaftlicher 
Betriebe und Immobilien in den involvierten Kreisen das „Sach-
wertdenken“ maßgeblich für Preisfindungen und -beurteilungen 
ist (HLBS Hauptverbandstagung, Leipzig 2016). Darin liegt ein 
Charakteristikum der historisch gewachsenen und nach wie vor 
aktuellen „Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs“ in landwirt-
schaftlichen Kreisen.

Das „Sachwertdenken der Landwirte“ ist durch den BGH unter 
Bezug auf Bewer ausdrücklich anerkannt worden. 

„Der Ertragswert des Unternehmens ist für die Bestimmung 
des Eigenkapitals [hier im Sinne des „wahren Wertes“] nicht al-
lein maßgebend. Vielmehr kommt bei der Bewertung des Ver-
mögens … dem Substanzwert der einzelnen Vermögensgegen-
stände eine weit größere Bedeutung zu als bei der Bewertung 
industrieller Wirtschaftsunternehmen. 

Der Ertragswert wird den Sachwert bei gewerblichen Unterneh-
men in der Regel übersteigen … bei landwirtschaftlichen Betrieben 
dagegen unterschreiten … “ (BGH, Beschluss vom 8.5.1998 – BLw 
18/97).

angewandt werden, hindert dies nicht, andere geeignete Ver-
fahren zu entwickeln und anzuwenden. Die Verordnung ist in-
soweit nicht abschließend“ (BVerwG, Urteil vom 16.1.1996 – 4 
B 69/95). 

Nach Meinung des Verfassers wird damit die für die hier zu 
bearbeitenden Wertermittlungsaufgaben notwendige Flexibi-
lität eröffnet.

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücks-
markt „sollen“ nach § 14 Abs. 1 ImmoWertV

●● bei Anwendung des Sachwertverfahrens durch „Sach-
wertfaktoren“ nach § 14 Abs. 2 ImmoWertV und

●● bei Anwendung des Ertragswertverfahrens durch „Lie-
genschaftszinssätze“ nach § 14 Abs.  3 ImmoWertV (vgl. 
auch § 17 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 20 ImmoWertV) 

berücksichtigt werden.
Diese für die Wertermittlung notwendigen Daten sind von 

den Gutachterausschüssen bereitzustellen, liegen aber, wie be-
reits dargestellt, aus objektiven Gründen kaum jemals vor.

Folgender Hinweis in der Ertragswertrichtlinie (EW-RL) vom 
12.11.2015) ist für praktische Wertermittlungsaufgaben hilf-
reich:

„Stehen keine geeigneten Liegenschaftszinssätze … zur 
Verfügung, kann der Liegenschaftszinssatz unter Berücksich-
tigung der regionalen Marktverhältnisse sachverständig ge-
schätzt werden. Dabei können auch Liegenschaftszinssätze aus 
anderen Quellen berücksichtigt werden, wenn sie hinsichtlich 
Aktualität und Repräsentativität den für die jeweilige Grund-
stücksart maßgeblichen Grundstücksmarkt zutreffend abbil-
den. In diesen Fällen ist der Liegenschaftszinssatz besonders, 
d. h. über das allgemeine Begründungserfordernis hinaus, zu 
begründen.“ 

Damit wird der Zugriff auf Literaturangaben und gesetzliche 
Analogien möglich wie z. B.:

●● Empfehlungen für anzuwendende Liegenschaftszinssät-
ze, z. B. bei Kleiber (2014) mit Hinweisen zu deren An-
passung,

●● Kapitalisierungszinssätze der Beleihungswertermittlungs-
verordnung (BelWertV) vom 12.5.2006, (materiell iden-
tisch mit Liegenschaftszinssätzen),

●● einschlägige branchentypische Fachliteratur (z. B. Fried-
richs, 2001; Karg, 2004, 2007, 2013). 

5.4.	Kalkulationsdaten zur Ableitung 
betriebswirtschaftlicher Erfolgsgrößen

Eine Besonderheit der Landwirtschaft sind bundesweit nach 
gleichen Kriterien durchgeführte amtliche Testbetriebsaus-
wertungen. (Weiterführend dazu: BMEL (Hrsg.), Methodische 
Erläuterungen und Definitionen der Kennzahlen für die Buch-
führungsergebnisse der land- und forstwirtschaftlichen Test-
betriebe; Stand Mai 2014). Aus den dort erhobenen Daten 
werden von fachkundigen neutralen Stellen (Landesanstalten, 
Landwirtschaftskammern) Kalkulationsdaten abgeleitet, die 
regionalisiert für praktisch beliebige Stichtage und Produk-
tionsverfahren verfügbar sind. Auf die entsprechenden Ver-
öffentlichungen der Landesanstalten für Landwirtschaft und 
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schaftlichen Auswertungen und Planungshilfen basieren hin-
sichtlich der Gebäudekosten in aller Regel auf Baukost.

Die Verwendung dieser Datenbasis erscheint daher auch un-
ter dem Gesichtspunkt in sich konsistenter Ansätze bei Sach-
wert- und Ertragswertkalkulationen empfehlenswert.

Für den Landwirtschaftsbau sind andere Datenquellen ähnli-
cher Qualität nicht bekannt. Auch hier zeigt sich nach Meinung 
des Verfassers eine im Vergleich mit anderen Branchen gute 
Datenlage und Anbindung an das Marktgeschehen.

8.	Zusammenfassung

Die Ermittlung des Verkehrswerts von Tierhaltungsanlagen ist 
als Unternehmensbewertung (UB) aber auch als Immobilienbe-
wertung (IB) möglich.

Das vom Sachverständigen gewählte methodische Vorge-
hen muss für den Leser aus dem Gutachten klar erkennbar und 
im Gutachten selbst begründet sein. Die Rahmenbedingungen 
der Wertermittlung sind unmissverständlich zu benennen.

Für die Anwendung von Verfahren der Unternehmensbe-
wertung (UB) spricht:

●● in der allgemeinen Wirtschaft üblich und anerkannt,
●● „modern“,
●● sehr flexibel, insbesondere wenn es gilt, umfangreich be-

stimmte Rechte in der Wertermittlung zu berücksichtigen 
(z.  B. Pachtverträge; Tierhaltungsanlagen in Verbindung 
mit Verträgen zum Absatz von Gülle oder im Zusammen-
hang mit Liefer- und/oder Abnahmeverpflichtungen aus 
Biogasanlagen usw.).

Nachteilig können folgende Umstände wirken: 
●● keine rechtliche Normierung
●● methodisches Instrumentarium vorzugsweise auf bör-

sennotierte Aktiengesellschaften ausgerichtet
●● für die Branche „Landwirtschaft“ und die vorherrschen-

den Betriebsgrößen fehlen brauchbare Vergleichsdaten 
(Zinsproblem)

●● erhebliche Prognoserisiken bei wirtschaftlich und agrar-
politisch unsicheren Rahmenbedingungen

●● Die für Verkehrswertermittlungen notwendige Objekti-
vierung ist schon wegen der Vielfalt der in der Landwirt-
schaft vorzufindenden Rechtsformen und Rahmenbedin-
gungen schwierig.

●● Für den Nichtfachmann sind entsprechende Gutachten 
oftmals schwer nachvollziehbar. Es können Akzeptanz-
probleme bei Landwirten auftreten. 

●● Die Vorgehensweise entspricht nach Erfahrungen des 
Verfassers eher nicht den Gepflogenheiten des Ge-
schäftsverkehrs in landwirtschaftlichen Kreisen.

Die Wertermittlung von Tierhaltungsanlagen ist oftmals 
als Immobilienbewertung auf der Grundlage der ImmoWertV 
möglich. Als Nachteil kann dabei empfunden werden, dass 
bei dieser Vorgehensweise gegenüber gewerblich geprägten 
Adressaten meist ein deutlich erhöhter Begründungsaufwand 
erforderlich wird.

Folgende Argumente sprechen jedoch für diese Vorgehens-
weise:

7.	Für die Wertermittlung verfügbare Daten 
(Sachwert)

Da Sachwertermittlungen häufig auf der Anwendung der 
ImmoWertV basieren dürften, sei zunächst auf die als Anla-
ge 1 zur Sachwertrichtlinie (Sachwertrichtlinie – SW-RL vom 
5.9.2012) veröffentlichten NHK 2010 (Normalherstellungs-
kosten 2010) als gebräuchliche Quelle zur Bemessung der 
Normalherstellungskosten von Gebäuden und baulichen 
Anlagen verwiesen. Diese Daten sind insbesondere bei ein-
facheren Wertermittlungsaufgaben für die Ableitung von Ge-
bäudesachwerten prinzipiell gut geeignet. Nach Meinung des 
Verfassers sind die NHK 2010 der Sachwertrichtlinie bei kom-
plexeren Wertermittlungsaufgaben oftmals aber nicht ausrei-
chend flexibel. Es empfiehlt sich daher direkt auf die Origi-
naldaten zuzugreifen, aus denen die NHK 2010 modellhaft 
in teilweise nicht genau nachvollziehbarer Weise abgeleitet 
worden sind.

Die NHK 2010 gehen auf die Baukostendatenbank des Ku-
ratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
zurück (KTBL, Datenbank BAUKOST, https://www.ktbl.de/
online-anwendungen0/), in der Abrechnungsergebnisse rea-
lisierter Bauten für Zwecke der Wertermittlung, Planung und 
betriebswirtschaftlichen Kalkulation aufbereitet werden. Es 
handelt sich nicht um nur kalkulativ ermittelte Planungsemp-
fehlungen, sondern um Dokumentationen des ermittelten In-
vestitionsbedarfs tatsächlich realisierter Bauten.

Aufbereitung, Auswertung und Aktualisierung dieser Da-
tenbasis werden durch das KTBL vorgenommen und stehen 
im Internet als Datenbank für jedermann zur freien Verfügung.

„Die Anwendung enthält über 200 Gebäudemodelle von 
Ställen für Rinder, Pferde, Milchziegen, Mutterschafe, Schwei-
ne und Geflügel sowie für Hallen. Die Gebäudemodelle wer-
den anhand von Zeichnungen, Baubeschreibungen und Pla-
nungskennzahlen charakterisiert. Zahlreiche Stallmodelle 
entsprechen den EG-Richtlinien für den ökologischen Land-
bau. Für jedes Stallmodell können der Investitionsbedarf und 
die Jahreskosten insgesamt und je Tierplatz abgerufen und 
verschiedene Modelle direkt miteinander verglichen werden. 
Für die Ermittlung des Investitionsbedarfs können folgende 
Werte angepasst werden: Preisniveau, Mengen und Preise der 
einzelnen Bauelemente. Für die Berechnung der Jahreskosten 
können Nutzungsdauer und Zinssatz festgelegt werden.“

Ergänzend sei auf die Veröffentlichung „Richtpreise für 
den Neu- und Umbau landwirtschaftlicher Wirtschaftsge-
bäude und ländlicher Wohnhäuser“ (ALB Hessen) verwiesen. 
Sie enthält Richtpreise überwiegend für Einzelleistungen im 
ländlichen Bauwesen, die nach Gewerken gegliedert sind und 
regelmäßig überarbeitet werden.

Nach Meinung des Verfassers handelt es sich für die hier 
zu betrachtenden Bewertungsobjekte um die besten Daten-
grundlagen, die für Sachwertermittlungen zur Verfügung ste-
hen. Darauf sollte insbesondere bei komplexeren Wertermitt-
lungsaufgaben zurückgegriffen werden.

Die von fast allen Landwirtschaftskammern und landwirt-
schaftlichen Landesanstalten herausgegebenen betriebswirt-
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●● Fehlen geeignete Sachwertfaktoren und Liegenschafts-
zinssätze, ist nach sorgfältiger Begründung auch die Ver-
wendung sachverständig bestimmter Schätzwerte und/
oder marktgerecht angepasster Daten aus anderen ge-
eigneten Quellen ausdrücklich zulässig.

●● Die ImmoWertV ist auf die Ermittlung des Verkehrswerts 
ausgerichtet. Die daraus resultierende Marktorientierung 
und rechtliche Normierung „passt“ damit zu den hier er-
örterten Wertermittlungsanlässen.

●● Die in der Landwirtschaft im Vergleich mit anderen Wirt-
schaftszweigen sehr gute Datenlage (sowohl für die 
Anwendung des Ertragswert- als auch des Sachwertver-
fahrens) ist eine belastbare Grundlage für die bei Ver-
kehrswertermittlungen notwendige Objektivierung.

●● Das durch die Rechtsprechung anerkannte und in der 
Praxis immer wieder bestätigte „Sachwertdenken der 
Landwirte“ spielt eine wichtige Rolle. Die Bedeutung der 
Substanz ist in der Landwirtschaft im Vergleich zu ande-
ren Wirtschaftszweigen hoch. Deren angemessene Be-
rücksichtigung entspricht den Gepflogenheiten des „ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehrs“.

●● Die verfügbaren Kalkulationsdaten (Deckungsbeiträge, 
Herstellungskosten usw.) sind in landwirtschaftlichen 
Fachkreisen akzeptierte, empirisch bestmöglich gesi-
cherte „Ankerpunkte“ auch bei wirtschaftlich turbulenten 
Rahmenbedingungen, die nachvollziehbare und über-
zeugende Wertermittlungen ermöglichen.

Literaturverzeichnis
Piltz, D.J., Recht und Bewertung landwirtschaftlicher Be-
triebe; Abfindung und Nachabfindung bei Erbfall, Schen-
kung; Scheidung; HLBS Verlag; 2015.
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ein Schuldverhältnis, dessen Verletzung Schadensersatzansprüche 
zur Folge habe. Die Klägerin sei zwar Gewerbetreibende, führe 
aber keine Umsatzsteuer ab, weil sie sich unstreitig ausschließlich 
mit der Vermietung von Wohnraum befasse. Dies sei nicht um-
satzsteuerpflichtig.

Das Urteil
Das OLG Hamm hat der von dem Beklagten eingelegten Beru-
fung teilweise stattgegeben. Das Gericht bestätigt die Auffas-
sung des Landgerichts, dass der Klägerin nach dem Rücktritt 
von dem Vertrag ein Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen zusteht. Dieser Anspruch erfasst solche Aufwendun-
gen, die infolge des Vertragsabschlusses entstanden sind, wie 
Maklercourtage oder Notarkosten, oder Aufwendungen, die 
nach Vertragsabschluss getätigt worden sind, wie Instandset-
zungskosten für den Kaufgegenstand. Nicht eindeutig ist, in-
wieweit auch solche Aufwendungen umfasst sind, die – wie die 
streitgegenständlichen Gutachtenkosten  – vor Abschluss des 
Vertrags angefallen sind.

Nach der Auffassung des Senats sind jedenfalls solche vor 
Abschluss des Vertrags entstandene Aufwendungen nicht von 
§ 284 BGB erfasst, die der Anspruchsteller getätigt hat, um eine 
Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, ob er den Vertrag 
zu den ihm angebotenen Konditionen abschließen soll. Da die 
Klägerin ihren eigenen Angaben zufolge das die streitgegen-
ständlichen Kostenpositionen auslösende Sachverständigen-
gutachten zu diesem Zweck eingeholt hat, besteht insoweit 
kein Anspruch gemäß § 284 BGB.

Diese Auslegung steht auch im Einklang mit dem Wortlaut 
des § 284 BGB. Danach müssen die Aufwendungen im Vertrau-
en auf den Erhalt der Leistungen erfolgen. Aufwendungen, die 
getätigt werden, um eine Entscheidungsgrundlage dafür zu 
haben, ob der Vertrag zu den angebotenen Konditionen ab-
geschlossen wird, erfolgen nicht im Vertrauen auf den Erhalt 
der Leistung, sondern nur im Hinblick auf die – rechtlich nicht 
abgesicherte – Möglichkeit, die Leistung im Falle eines – noch 
offenen – Vertragsabschlusses erhalten zu können.

Diese Auslegung des § 284 BGB durch den Senat ist interes-
sengerecht und verhindert eine unangemessene Ausdehnung 
des Haftungsrisikos des pflichtwidrig handelnden Vertrags-
partners. Bei den streitgegenständlichen Gutachtenkosten 
handelt sich um eine Aufwendung, die im Rahmen von Ent-
scheidungsprozessen entstehen kann und Teil der steuerlich 
absetzbaren Gemeinkosten ist. Diese Position wäre auch dann 
angefallen, wenn sich die Klägerin dazu entschlossen hätte, 
den Vertrag mit dem Beklagten nicht abzuschließen. Der Se-
nat verweist darauf, dass im Schadensersatzrecht zur Eindäm-
mung des Haftungsrisikos Aufwendungen nicht allein deshalb 
als erstattungsfähig angesehen werden, weil sie aufgrund des 
Schadensereignisses nutzlos geworden sind (Ablehnung der 
Frustrationstheorie – BGH, Urteil vom 21.6.1977 – IV ZR 58/76; 
BGH, Urteil vom 15.3.2000 – XII ZR 81/97; Palandt/Grüneberg, 
BGB, 75. Auflage, vor § 249, Rn. 19.). Die einschränkenden Tat-
bestandsmerkmale des § 284 BGB („Vertrauen auf den Erhalt der 

Rechtsprechung*

Keine Erstattung von Kosten für 
Verkehrswertgutachten

Leitsatz
Kosten für ein Gutachten, das vor Abschluss eines Grundstücks-
kaufvertrags von dem späteren Käufer zur Ermittlung des Ver-
kehrswerts und der Instandsetzungskosten eingeholt worden 
ist, stellen im Falle des späteren Rücktritts von dem Kaufvertrag 
keine nach § 284 BGB ersatzfähigen Aufwendungen dar.

OLG Hamm, Urteil vom 4.7.2016 – 22 U 28/16

Der Sachverhalt
Die Parteien streiten über Schadens- und Aufwendungsersatz 
nach dem Rücktritt von einem Grundstückskaufvertrag. Die Kläge-
rin, eine GmbH, entschloss sich 2014, eine Immobilie mit Mietwoh-
nungen zu erwerben. Der Beklagte ist Eigentümer eines mit einem 
Mehrfamilienhaus bebauten Grundstücks. Die Parteien führten im 
Jahr 2014 Verhandlungen und schlossen am 8. April 2015 einen 
Grundstückskaufvertrag. Da es dem Beklagten nicht möglich war, 
die Belastung durch ein in Abteilung II des Grundbuchs eingetra-
genes Erbbaurecht löschen zu lassen, trat die Klägerin von dem 
Kaufvertrag zurück. Nach dem Rücktritt verlangte die Klägerin von 
dem Beklagten Schadens- und Aufwendungsersatz.

Das Landgericht Hagen hat den Beklagten zur Zahlung von 
insgesamt 17.505,26  € und vorgerichtlichen Rechtsanwaltskos-
ten von 1.100,51  € verurteilt. In diesem Betrag ist ein Teil von 
3.150,38 € einschließlich Mehrwertsteuer für ein von der Kläge-
rin vor der Beurkundung des notariellen Kaufvertrags in Auftrag 
gegebenes Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts und von 
Instandhaltungskosten enthalten. Auf die Verurteilung zur Erstat-
tung von Vertragskosten, Maklercourtage und von Reparaturkos-
ten entfiel Mehrwertsteuer in Höhe von insgesamt 2.244,46 €.

Gegen das Urteil des Landgerichts Hagen legte der Beklagte 
Berufung ein. Mit der Berufung greift der Beklagte die Verurtei-
lung zur Erstattung der Gutachterkosten, der anteiligen Mehr-
wertsteuer auf die vorgenannten Positionen und die darauf ent-
fallenden Teile der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten an. Die 
grundsätzliche Verpflichtung aus dem erstinstanzlichen Urteil 
zur Zahlung von Schadens- und Aufwendungsersatz stellt der 
Beklagte nicht infrage.

Der Beklagte meint, die Klägerin habe das Gutachten vor Ver-
tragsschluss in Auftrag gegeben, um ihre eigene Investitionsent-
scheidung treffen zu können. Die Gutachterkosten wären daher 
auch dann entstanden, wenn es überhaupt nicht zu einem Ver-
tragsabschluss zwischen den Parteien gekommen wäre. Der Ver-
stoß des Beklagten gegen seine vertraglich übernommenen Ver-
pflichtungen, der zum Rücktritt geführt habe, sei für das Entstehen 
der Gutachterkosten damit nicht ursächlich. Im Übrigen sei die Klä-
gerin als juristische Person zum Vorsteuerabzug berechtigt. Daher 
könne sie von dem Beklagten nur die Nettobeträge verlangen.

Die Klägerin führt an, sie habe das Gutachten nur eingeholt, 
weil das Grundstück zum Verkauf gestanden habe. Der Beklagte 
habe das Grundstück zum Kauf angeboten. Alleine dies begründe 

* Die exklusiv für HLBS-Mitglieder unter www.hlbs.de im Volltext verfügbaren Entscheidungen sind mit * gekennzeichnet.
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scheinlich überhaupt nicht abgeschlossen hätte. Auch in 
diesem Falle hätte sie von dem Beklagten keinen Ersatz der 
Gutachtenkosten verlangen können. Es hätte schon an ei-
ner Anspruchsgrundlage gefehlt. 

Das Urteil des OLG Hamm zeigt auch auf, dass nicht 
notwendig alle Aufwendungen, die im Vorfeld eines Ver-
tragsschlusses getätigt werden, im Falle des Scheiterns des 
Vertrags, sei es durch Abbruch der Verhandlungen oder – 
wie im besprochenen Fall – durch Rücktritt, erstattungsfä-
hig sind.

Plausibilitätsprüfung der Sachverständigen
vergütung

Plausibilitätsprüfung des für die Erstellung eines familien-
psychologischen Gutachtens notwendigen Zeitaufwands

OLG Braunschweig, Beschluss vom 6.10.2016 – 2 W 62/15

Der Sachverhalt
Der Sachverständige wurde vom Amtsgericht  – Familienge-
richt – in einer Kindschaftssache mit der Erstellung eines Gut-
achtens zur Erziehungsfähigkeit der dreifachen Kindesmutter 
beauftragt. Er stellte ferner ein Ergänzungsgutachten und er-
läuterte sein Gutachten mündlich in einem Termin.

Für die Tätigkeit des Sachverständigen stellte die „X-GmbH“ 
9.828,89 € für das Gutachten, 468,30 € für die ergänzende Stel-
lungnahme und 775,88  € für die Erläuterung im Termin, alle 
Beträge jeweils inklusive Mehrwertsteuer, in Rechnung. Das 
Gutachten umfasst insgesamt 89 Seiten ohne Anlagen, die er-
gänzende Stellungnahme 9 Seiten.

Die Bezirksrevisorin hat die Berechnung der Vergütung un-
ter verschiedenen Gesichtspunkten beanstandet. Sie hat bean-
tragt, die Vergütung des Sachverständigen für das Gutachten 
auf 4.007,09 €, für die ergänzende gutachterliche Stellungnah-
me auf 120,23 € und für die Erläuterung im Termin auf 603,33 € 
festzusetzen. Die Bezirksrevisorin rügt insbesondere, dass der 
vom Sachverständigen geltend gemachte Zeitaufwand des Gut-
achtens bzw. Ergänzungsgutachtens nicht notwendig sei. Sie 
hat diesen Zeitaufwand mit 35 anstatt 89,75 bzw. 1,5 statt 4,5 
Stunden ermittelt. Dabei hat sie zur Prüfung der Plausibilität der 
Angaben des Sachverständigen die Maßstäbe der Entscheidung 
des LSG Thüringen vom 3.8.2009 – L 6 SF 44/08 herangezogen. 
Die Bezirksrevisorin beanstandet unter anderem, dass der Sach-
verständige seinen Auftrag überschritten und gegen die Hin-
weispflicht gemäß § 407a ZPO verstoßen habe. Ferner beanstan-
det sie die Höhe der abgerechneten Kopier- und Fahrtkosten 
und die der Abrechnung zugrunde gelegte Honorargruppe M3.

Das Amtsgericht hat die Vergütung des Sachverständigen wie 
von diesem beantragt gemäß § 4 JVEG a.F. in voller Höhe festge-
setzt. Gegen diese Festsetzung hat die Bezirksrevisorin Beschwer-
de eingelegt, mit der sie ihren bisherigen Antrag weiterverfolgt. 
Das Amtsgericht hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die 
Sache der Beschwerdekammer des Landgerichts vorgelegt.

Leistung“ und „billigerweise machen durfte“) zeigen, dass der 
Gesetzgeber trotz der Anerkennung der Ersatzfähigkeit vergeb-
licher Aufwendungen eine uferlose Ausdehnung des Haftungsri-
sikos vermeiden wollte.

Die berechtigten Interessen des Gläubigers werden ausrei-
chend dadurch gewahrt, dass er im Falle schuldhafter vorver-
traglicher Pflichtverletzungen gemäß §§  311 Abs.  2, 280 BGB 
im Rahmen des zu ersetzenden Vertrauensschadens nutzlose 
Aufwendungen erstattet verlangen kann, die aufgrund des ent-
täuschten Vertrauens in das Zustandekommen des Vertrags ent-
standen sind (BGH, Urteil vom 20.2.2006 – XII ZR 48/03).

Auch aus einem anderen Rechtsgrund besteht kein Anspruch 
der Klägerin auf Ersatz der Sachverständigenkosten. Die Klägerin 
hat ihren Anspruch alleine auf § 284 BGB gestützt.

Die Klägerin hat keine Tatsachen vorgetragen, die einen An-
spruch wegen schuldhafter Verletzung vertraglicher Pflichten 
gemäß §§ 311 Abs. 2, 280, 249 BGB begründen können.

Das OLG Hamm hat die Berufung des Beklagten, soweit sie 
sich auf die Zahlung der anteiligen Umsatzsteuer bezog, zurück-
gewiesen. Das Gericht weist darauf hin, dass sich die Klägerin 
unstreitig ausschließlich mit der Vermietung von Wohnraum 
befasst. Die Wohnraummiete unterliegt nicht der Umsatzsteuer 
gemäß § 4 Nr. 12 UStG.

Die der Klägerin vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwalts-
kosten sind in der Höhe begründet, in der der Beklagte letztlich 
Zahlung verurteilt worden ist.

Urteilsanmerkungen
von Rechtsanwalt Jens O. Leisse, Schwerin, 
www.ra-leisse.de

Das OLG Hamm stellt in seiner Urteilsbe-
gründung nicht nur die Gesetzesmateriali-
en zu §  284 BGB, sondern auch die in der 

Kommentarliteratur vertretenen unterschiedlichen Auf-
fassungen dar. Dabei ist das von dem Oberlandesgericht 
gefundene Ergebnis, dass die Kosten für das Gutachten 
nicht erstattungsfähig sind, unter allen Auffassungen zu-
treffend. Selbst nach der Kommentarliteratur, die meint, es 
reiche für die Erstattungsfähigkeit gemäß §  284 BGB aus, 
dass die Aufwendungen im Vertrauen auf den künftigen 
Vertragsschluss getätigt werden, wobei es nicht darauf 
ankomme, dass der künftige Vertragsschluss bereits fest-
stehe, würde kein anderes Ergebnis herauskommen. Letzt-
lich ist nach dem Sachverhalt unstreitig, dass die Klägerin 
das streitgegenständliche Gutachten eingeholt hat, um 
eine Entscheidungsgrundlage für die Kaufentscheidung zu 
haben. Solche Aufwendungen werden aber nicht im Ver-
trauen auf den künftigen Vertragsschluss getätigt, sondern 
dienen einzig und alleine der Vorbereitung von Vertrags-
verhandlungen und einem hieraus eventuell resultierenden 
Vertragsschluss. Dies ergibt sich auch aus der Kontrollüber-
legung, dass die Klägerin in dem Fall, dass das Gutachten 
negativ ausgefallen wäre, von sich aus den Vertrag wahr-
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Sachverständigen aufgrund einer Plausibilitätsprüfung des an-
gesetzten Zeitaufwands gekürzt werden könne und ob gege-
benenfalls die in der Landessozialgerichtsbarkeit entwickelten 
Grundsätze darauf angewandt werden können, in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit noch nicht geklärt seien.

Nach §  8 Abs.  2 Nr.  1 JVEG a.F. erhält der Sachverständi-
ge als Vergütung ein Honorar für seine Leistungen, das nach 
Stundensätzen zu bemessen ist. Maßgeblich für die Vergütung 
des Sachverständigen ist gemäß §  8 Abs.  2 Satz  1 JVEG die 
für die Erstattung des Gutachtens erforderliche, nicht die tat-
sächlich aufgewandte Zeit. Die erforderliche Zeit ist nach ei-
nem abstrakten Maßstab zu ermitteln. Maßgeblich ist derjenige 
Zeitaufwand, den ein Sachverständiger mit durchschnittlichen 
Fähigkeiten und Kenntnissen braucht, um sich nach sorgfälti-
gem Aktenstudium ein Bild von den zu beantwortenden Fra-
gen machen zu können und nach eingehenden Überlegungen 
seine gutachterliche Stellungnahme zu den ihm gestellten Fra-
gen schriftlich niederzulegen. Dabei sind der Umfang des ihm 
unterbreiteten Streitstoffs, der Grad der Schwierigkeit der zu 
beantwortenden Frage unter Berücksichtigung seiner Sach-
kunde auf dem betreffenden Gebiet seines Gutachtens und 
die Bedeutung der Streitsache angemessen zu berücksichtigen 
(BVerfG, Beschluss vom 26.7.2007 – 1 BvR 55/07; BGH, Beschluss 
vom 14.1.2014 – L 12 KO 4491/12 B).

Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Angaben 
des Sachverständigen über die tatsächlich aufgewandte Zeit rich-
tig sind und die von dem Sachverständigen für die Vergütung an-

Das Landgericht hat der Beschwerde mit Beschluss vom 
28.5.2015 teilweise stattgegeben und die Vergütung auf 
8.159,91 € für das Gutachten, auf 468,30 € für die ergänzende 
Stellungnahme und auf 775,88 € für die Teilnahme am Termin 
festgesetzt. Das Landgericht hat die Vergütung ausschließlich 
deshalb gekürzt, weil es den von dem Sachverständigen zu-
grunde gelegten Zeitaufwand unter Plausibilitätsgesichtspunk-
ten teilweise als nicht notwendig angesehen hat. Zudem hat 
das Landgericht die weitere Beschwerde wegen grundsätz-
licher Bedeutung der Frage zugelassen, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welchem Umfang die Abrechnung eines 
Sachverständigen aufgrund einer Plausibilitätsprüfung des an-
gesetzten Zeitaufwands gekürzt werden kann.

Gegen diesen Beschluss des Landgerichts haben sowohl die 
Bezirksrevisorin als auch der Sachverständige weitere Beschwer-
de eingelegt. Die Bezirksrevisorin verfolgt ihren Beschwerdean-
trag weiter. Der Sachverständige verlangt die Festsetzung sei-
ner Vergütung entsprechend seinen Vergütungsanträgen. Das 
Landgericht hat den weiteren Beschwerden nicht abgeholfen 
und die Sache dem Oberlandesgericht als Beschwerdegericht 
zur Entscheidung vorgelegt.

Die Entscheidung
Das OLG Braunschweig hat die weitere Beschwerde allein auf 
die Entscheidung über die Höhe der Vergütung des Sachver-
ständigen beschränkt, weil die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen und in welchem Umfang die Abrechnung eines 
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Plausibilitätsprüfung einen durchschnittlichen notwendigen 
Zeitaufwand von 1 Stunde je 5 bis 6 Gutachtenseiten an. Da-
bei legt der Senat nicht eine Standardseitenzahl zugrunde. Bei 
der Beurteilung der gedanklichen Erarbeitung des Gutachtens 
kann die Seitenzahl nur ein Anhalt für die gerechtfertigte Stun-
denzahl sein. Andernfalls würde der Sachverständige, dessen 
gutachterliche Beurteilung umständlich und ausschweifend 
ist, gegenüber demjenigen bevorzugt, dem es gelingt, die 
wesentlichen Punkte knapp zusammenzufassen. Letztlich ent-
scheidend ist der im Einzelfall erkennbare Arbeitsaufwand des 
Sachverständigen, der vornehmlich im Inhalt des Gutachtens 
zum Ausdruck kommt. Dies gilt nach dem Senat jedenfalls 
dann, sofern sich die Abfassung des Gutachtens in Bezug auf 
die Seitengröße erkennbar im üblichen Rahmen hält (Fließtext-
seite zwischen 1.800 und 2.700 Zeichen), was hier der Fall ist.

Für die Abfassung der Beurteilung einschließlich der end-
gültigen textlichen Umsetzung hat der Senat im Rahmen der 
Plausibilitätsprüfung grundsätzlich einen durchschnittlichen 
Zeitaufwand von 1 Stunde für 1 bis 3 Gutachtenseiten für an-
gemessen erachtet. Innerhalb dieses Rahmens erscheint dem 
Senat im konkreten Fall ein Aufwand von 2 Gutachtenseiten 
pro Stunde als plausibel. Dabei hat der Senat zum einen be-
rücksichtigt, dass im Beurteilungsteil in erheblichem Umfang 
Untersuchungsergebnisse wiederholt werden, sich andererseits 
aber die Darstellung (Rand, Schriftgröße, Zeichen pro Seite) im 
üblichen Rahmen bewegt. Dem Senat ist bewusst, dass bei der 
Abfassung der Beurteilung schon aus Gründen der Verständ-
lichkeit eine gewisse Wiederholung des Untersuchungsergeb-
nisses erforderlich ist.

Die Plausibilitätsprüfung des Senats führt damit zu einer 
angemessenen Stundenzahl von 74 Stunden, wohingegen der 
Sachverständige 89,75 Stunden in Rechnung gestellt hat. Die 
Differenz ergibt sich daraus, dass der Senat den notwendigen 
Zeitaufwand für die Auswertung der Tests und die Abfassung 
der Untersuchungsergebnisse sowie der Beurteilung geringer 
beurteilt. Aufgrund dieser wesentlichen Abweichung zu dem 
Antrag des Sachverständigen ist das Prüfungsergebnis dar-
aufhin zu überprüfen, ob es konkrete Gründe gibt, von dem 
Ergebnis der Plausibilitätsprüfung zugunsten des Sachverstän-
digen abzuweichen. Einen pauschalen Zuschlag von 25 %, wie 
dies von einigen Obergerichten (z. B. OLG Nürnberg, Beschluss 
vom 4.3.2016 – 8 Wx 1657/15; LSG Thüringen, Beschluss vom 
13.8.2013 – L 6 SF 266/13) praktiziert wird, setzt der Senat nicht 
an, weil er eine gewisse Schwankungsbreite bei der Beurteilung 
der Plausibilität bereits bei der Wahl des konkret anzuwenden-
den Maßstabes berücksichtigt hat.

Das OLG Braunschweig sieht daher keinen Anlass für eine 
Anpassung des vorläufigen Prüfungsergebnisses. Zu der ab-
weichenden Beurteilung des Zeitaufwands für die Auswertung 
der Tests hat der Sachverständige nicht konkret Stellung ge-
nommen. Der Senat verkennt auch nicht, dass eine gewisse 
Wiederholung der Untersuchungsergebnisse im Rahmen der 
gutachterlichen Beurteilung erforderlich ist. Besondere Gründe 
für eine so umfangreiche Wiederholung der Untersuchungser-
gebnisse sind von den Sachverständigen jedoch nicht aufge-
zeigt worden und auch sonst nicht ersichtlich.

gesetzten Stunden zur Erstellung des Gutachtens auch notwendig 
waren. Dementsprechend findet nur eine Plausibilitätsprüfung 
der Kostenrechnung anhand allgemeiner Erfahrungswerte statt.

Die Überprüfung des für die Erstellung eines Gutachtens 
notwendigen Zeitaufwands auf Plausibilität erfolgt  – abgese-
hen von der Erhebung der Vorgeschichte und der notwendigen 
Untersuchungen sowie der Auswertung von psychologischen/
psychiatrischen Tests – nach herrschender Rechtsprechung re-
gelmäßig anhand des Umfangs des Gutachtens bzw. des zur Er-
stellung des Gutachtens durchzuarbeitenden Materials, wobei 
danach differenziert wird, für welchen Arbeitsschritt aufgrund 
von Erfahrungswerten durchschnittlich welcher Arbeitsaufwand 
erforderlich ist.

Im Einzelnen hält der Senat im Rahmen der Plausibilitäts-
prüfung folgenden Zeitaufwand für die Erstellung familienpsy-
chologischer Gutachten für angemessen:

Das Landgericht hat für das Aktenstudium und vorbereiten-
de Arbeiten einen Arbeitsaufwand von 80 Seiten pro Stunde 
für angemessen erachtet. Dies hält der Senat für zu niedrig und 
setzt einen Wert von 50 Seiten pro Stunde an. Dabei ist nach 
dem OLG Braunschweig zu berücksichtigen, dass bei dem hier 
zu prüfenden psychologischen Gutachten im Familienrecht fast 
der gesamte Akteninhalt für den Gutachter relevant ist, da die 
Akte nahezu ausschließlich aus Schriftsätzen der Verfahrensbe-
teiligten, die sich mit dem Verhalten der Betroffenen beschäf-
tigen, Anhörungen und Entscheidungen des Gerichts besteht. 
Aktenanteil, der nicht von Bedeutung ist, wie zum Beispiel pro-
zessuale Maßnahmen, ist gering und daher zu vernachlässigen. 
Vor diesem Hintergrund hält der Senat für das Aktenstudium 
einen durchschnittlichen notwendigen Zeitaufwand von 50 
Blatt pro Stunde für angemessen.

Für die Erhebung der Vorgeschichte und notwendige Unter-
suchungen hat das Landgericht die von dem Sachverständigen 
angegebene Zeit übernommen. Dies ist nach dem OLG nicht 
zu beanstanden. Der Senat weist darauf hin, dass die für diese 
Arbeiten aufgewendete Zeit nur sehr eingeschränkt überprüf-
bar ist, weil es weitgehend im Ermessen des Sachverständigen 
steht, welche Arbeiten in welchem Umfang zu Beantwortung 
der Beweisfrage erforderlich sind (vgl. OLG Hamm, Beschluss 
vom 18.12.2012 – 6 W 43/12, Rn. 21). Nur wenn konkrete An-
haltspunkte dafür bestehen, dass die aufgewandte Zeit außer 
Verhältnis zur Klärung der Beweisfrage steht, kann dies zu einer 
Kürzung der vom Sachverständigen angegebenen Zeiten füh-
ren. Solche Anhaltspunkte fehlen hier.

Für die Auswertung der Tests hat das Landgericht 0,5 Stun-
den pro Test angesetzt. Die Landessozialgerichte nehmen einen 
durchschnittlichen notwendigen Zeitaufwand von 0,25 Stunden 
für die Auswertung eines Tests an. Im streitgegenständlichen 
Fall berücksichtigt das OLG, dass die Durchführung des Tests 
bereits in die Position notwendige Untersuchung eingeflossen 
und damit zutreffend mit der tatsächlich aufgewandten Zeit 
berücksichtigt worden ist. Die Bewertung des durchschnittli-
chen notwendigen Zeitaufwands mit 0,5 Stunden pro Test liegt 
noch im Ermessensspielraum des Landgerichts.

Für die endgültige Umsetzung der Ergebnisse und sonstige 
Untersuchungen in Textform setzt der Senat im Rahmen der 
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und Diktat für angemessen (LSG Baden-Württemberg, 
Beschluss vom 14.1.2014 – L 12 KO 4491/12 B). 100 Blatt 
pro Stunde einschließlich Notizen und Exzerpten bei min-
destens 25 % medizinischem gutachtenrelevanten Inhalt, 
in allen anderen Fällen 150 bis 200 Blatt pro Stunde (OLG 
Nürnberg, Beschluss vom 4.3.2016 – 8 Wx 1657/15). Diese 
Bandbreite zeigt, dass es keine Faustformel geben kann, 
sondern sehr stark auf den Einzelfall ankommt. Die in der 
besprochenen Entscheidung des OLG Braunschweig an-
gesetzten 50 Seiten pro Stunde dürften allerdings nur in 
begründeten Ausnahmefällen abrechenbar sein. Eher ist 
von 80 bis 120 Seiten pro Stunde auszugehen.

Für die Beurteilung einschließlich der endgültigen Um-
setzung in Textform gehen die Obergerichte regelmäßig 
von 1 bis 1,5 Standardseiten pro Stunde aus. Die Stan-
dardseite wird dabei mit 1.800 bis 2.700 Zeichen pro Seite 
definiert.

Grundsätzlich hat der Kostenbeamte, der über den 
Festsetzungsantrag des Sachverständigen zu entscheiden 
hat, einen Ermessensspielraum. Einen solchen Ermessens-
spielraum hat auch das im Falle einer Beschwerde gegen 
die Kostenfestsetzung angerufene Gericht. Einige Ober-
gerichte setzen wie in der Entscheidung aufgezeigt ei-
nen pauschalen Zuschlag von 25 % an, um eine mögliche 
Schwankungsbreite auszugleichen. Dies ist aber nicht als 
gängige Praxis anzusehen und daher nicht verbindlich.

Grundsätzlich sollte der Antrag auf Vergütung für ein 
Gutachten immer nachvollziehbar sein, um anschließen-
de Streitigkeiten bei der Festsetzung zu vermeiden. So 
empfiehlt es sich, einen erhöhten Aufwand von vornher-
ein kurz zu begründen.

Die Einstufung durch das Landgericht in die Honorargruppe 
M 3, was 85,00 € pro Stunde nach der damals gültigen Fassung 
des JVEG entspricht, wird durch den Senat bestätigt.

Entscheidungsanmerkungen
von Rechtsanwalt Jens O. Leisse, Schwerin, www.ra-leisse.de

Die Entscheidung des OLG Braunschweig befasst sich 
zwar schwerpunktmäßig mit den Kriterien der Prüfung 
der Sachverständigenvergütung für familienpsychologi-
sche Gutachten, die für die Plausibilitätsprüfung des not-
wendigen Zeitaufwands angewandten Grundsätze lassen 
sich aber auch auf in anderen Rechtsgebieten eingeholte 
Sachverständigengutachten anwenden. 

Wie auch der erkennende Senat in der Urteilsbegrün-
dung hervorgehoben hat, gibt es für das Aktenstudium 
und vorbereitende Arbeiten keinen einheitlichen Rahmen. 
Das Landgericht hat in dem besprochenen Fall noch einen 
Arbeitsaufwand von 80 Seiten pro Stunde für angemessen 
erachtet. Der Senat hat dies für zu niedrig gehalten und 
einen Wert von 50 Seiten pro Stunde angesetzt. In ver-
gleichbaren Fällen haben Gerichte 1 Stunde für 80 Blatt 
bei ca. 25  % medizinischen Inhalt und 1 Stunde für 50 
Blatt bei ausschließlich medizinischem Inhalt und 1 Stun-
de für 100 Blatt bei sonstigem Inhalt zugrunde gelegt (so 
LSG Thüringen, Beschluss vom 13.8.2013 – L 6 SF 266/13). 
In einer Strafsache sind 1 Stunde für 200 Blatt bei 50 % re-
levanten Anteil für Durchsicht und Diktat als angemessen 
angesehen worden (OLG Braunschweig, Beschluss vom 
12.2.2016 – 1 Ws 365/15). Andere Gerichte halten 1 Stun-
de für 150 Blatt bei 50 % relevanten Anteil für Durchsicht 
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Argumentieren unter Stress
von Albert Thiele, 9. aktualisierte und 
ergänzte Auflage, 2017, Frankfurter  
Allgemeine Buch, 354 Seiten, 24,90 €, 
ISBN 978-3-95601-195-5

Es geht um Argumentations- und Über-
zeugungsfähigkeit. Der renommierte Dia-
lektik- und Präsentationstrainer Dr. Albert 
Thiele hat seinen Bestseller „Argumentie-
ren unter Stress“ in der 9. Auflage aktuali-

siert und ergänzt. Das Buch sensibilisiert für subtile Machtspiele 
einschließlich sogenannter „Dirty Tricks“ und zeigt Ihnen Erfolg 
versprechende Reaktionsmöglichkeiten. 

Sie erfahren, wie Sie offene und verdeckte unsachliche Spiel-
arten früh erkennen, geschickt abwehren und gleichzeitig den 
Dialog aufrechterhalten. Denn schließlich sind professionelle 
Dialektik, Schlagfertigkeit und Stressresistenz wichtige Voraus-
setzungen, um eigene Interessen und Karriereziele zu verwirk-
lichen. 

Die neue Auflage enthält Praxisbeispiele gegen Kampfdialek-
tik und Fake News. Das Kapitel „Fünfsatztechnik – Die eigenen 
Botschaften auf den Punkt bringen“ wurde überarbeitet und zeigt 
Ihnen, wie Sie Ihre Überzeugungsstrategien optimieren und wie 
Sie „Argumentationsmodule“ in der beruflichen Kommunikati-
on einsetzen. Schließlich erfahren Sie in dem neu konzipierten 
Kapitel „Besprechungen und Workshops“, wie man aggressive 
Rhetorik in Teambesprechungen neutralisiert und unproduktive 
und dadurch frustrierende Gruppensitzungen vermeiden kann.

Das Buch trägt den Untertitel „Wie man unfaire Angriffe er-
folgreich abwehrt“. Um sich hier das entsprechende Rüstzeug 
anzueignen, sollte trainiert werden. Hierfür gibt es im Buch viel 
Material, das dabei helfen kann. Neben den Aufgaben im Haupt-
teil gibt es ein 55-seitiges Schlusskapitel mit einem Trainings-
programm und Checklisten.

Die dialektische Toolbox dieses Klassikers der praktischen 
Rhetorik ist ein Erfolgsfaktor für die berufliche Karriere. Denn 
schließlich sind professionelle Dialektik, Schlagfertigkeit und 
Stressresistenz wichtige Voraussetzungen, um eigene Interessen 
und berufliche Ziele zu realisieren.
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Innerhalb der europäischen Union kann jeder Arbeitnehmer ohne 
ausdrückliche Arbeitserlaubnis eine Beschäftigung in einem anderen 
EU-Land aufnehmen. Das gilt für Arbeitssuchende aus Bulgarien, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, 

Tschechien, Ungarn. Den jährlich nach Deutschland für begrenzte Zeit einreisenden mittel- 
und osteuropäischen Erntehelfern kommt eine große Bedeutung für besonders 
umsatzstarke Bereiche des deutschen Agrarsektors zu. Der Saisonarbeitsbedarf ist seit 
Jahren gestiegen, was überwiegend auf eine zunehmende Konzentration einzelner 
arbeitsintensiver Kulturen (Spargel und Erdbeeren) zurückzuführen ist. 

Der Praxisleitfaden wird sowohl rechtliche als auch sozialversicherungsrechtliche und 
steuerliche Fragen klären.  
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Die Bewertung landwirtschaftlicher Betriebe wird zur Rechtsfrage, wenn Ansprüche von 
Personen gegeneinander vom Wert des Betriebes abhängen. Markante Fälle sind der Erbfall 
und die Schenkung mit Pflichtteils- und sonstigen Abfindungsansprüchen oder solchen 
aufgrund Gütergemeinschaft.

Wenn landwirtschaftliche Betriebe in der Rechtsform einer Gesellschaft betrieben werden 
und ein Gesellschafter ausscheidet, stellt sich die Wertfrage als Grundlage der Abfindung. 
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bezeichnet) ähnliche wirtschaftliche Sachverhalte wie die der gewerblichen Unternehmen 
erfassen will, ist häufig ein Vergleich der Bewertungen fruchtbar.

Für die Neuauflage dieses einmaligen Grundlagenwerks hat der Autor die gesamte Recht-
sprechung in den letzten 15 Jahren seit Erscheinen der 1. Auflage verarbeitet und auf den 
Prüfstand gestellt. Ergebnis ist eine fundierte, beratungsorientierte Bestandsaufnahme zur 
Bewertung landwirtschaftlicher Betriebe.
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